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An die 
Mitglieder 
des Rates der Stadt Erkelenz

04.07.2013

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur 23. Sitzung des Rates der Stadt Erkelenz ein.

Sitzungstermin: Mittwoch, 17.07.2013, 18:00 Uhr

Ort, Raum: Altes Rathaus, Markt 1, 41812 Erkelenz

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Bürgermeisters

2 Tätigkeitsbericht des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten
Vorlage: A 10/921/2013

3 Angelegenheit/en aus der 8. Sitzung des Ausschusses für Kultur und 
Sport am 28.05.2013

3.1 Anlage eines Kunstrasenplatzes in Schwanenberg
Vorlage: A 40/250/2013

4 Angelegenheit/en aus der 5. Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz 
und Soziales am 05.06.2013

4.1 Sachstandsbericht zum European Energy Award
Vorlage: A 10/878/2013
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5 Angelegenheit/en aus der 7. Sitzung des Rechnungsprüfungsaus-
schusses am 11.06.2013

5.1 Prüfung und Bestätigung des Gesamtabschlusses 2011 gemäß § 116 Absatz 6 
i. V. m. § 101 Absatz 2 bis 8 GO NRW
Vorlage: A 14/052/2013

5.2 Entlastung des Bürgermeisters gemäß § 116 Absatz 1 i. V. m. § 96 Absatz 1 
GO NRW
Vorlage: A 14/053/2013

6 Angelegenheit/en aus der 25. Sitzung des Ausschusses für 
Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung am 09.07.2013

6.1 12. Änderung des Flächennutzungsplanes (Wohnbaufläche Zum Königsberg), 
Erkelenz-Lövenich
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der 
frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie 
Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Vorlage: A 61/261/2013

6.2 Bebauungsplan Nr. XII "Verlängerung Zum Königsberg", Erkelenz-Lövenich
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der 
frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie 
Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Vorlage: A 61/262/2013

6.3 Bebauungsplan Nr. 1200.1 "Tichelkamp", Erkelenz-Schwanenberg
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der 
frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie 
Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Vorlage: A 61/263/2013

6.4 Bebauungsplan Nr. I/15 "Südpromenade/Aachener Straße", Erkelenz-Mitte
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der 
frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie 
Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Vorlage: A 61/264/2013

6.5 Bebauungsplan Nr. VI/3 "Roermonder Straße/Venloer Straße", Erkelenz-Mitte
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der 
frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie 
Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Vorlage: A 61/266/2013
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6.6 Bebauungsplan Nr. XIX/3 "Gewerbe- und Industriepark Commerden", 
Erkelenz-Mitte
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB
Vorlage: A 61/267/2013

7 Angelegenheit/en aus der 29. Sitzung des Bau- und Betriebsausschusses 
am 11.07.2013

7.1 Antrag der FDP-Ratsfraktion vom 29.04.2013: Änderung der 
Entwässerungssatzung
hier: Anpassung des § 19 der Entwässerungssatzung der Stadt Erkelenz
Vorlage: A 66/298/2013

7.2 Antrag der FDP-Ratsfraktion vom 29.04.2013: Aufhebung der "Satzung gem. 
§ 61 a Landeswassergesetz NRW" aufgrund des Wegfalls des § 61 
Landeswassergesetz NRW
Vorlage: A 66/299/2013

7.3 Feststellung des Jahresabschlusses des Städt. Abwasserbetriebes für das 
Wirtschaftsjahr 2012 sowie Kenntnisnahme des Lageberichtes
Vorlage: A 20/264/2013

8 Videoaufzeichnung von Rats- und Ausschusssitzungen und Einstellung auf der 
städtischen Internetseite
hier: Antrag der Fraktion Bürgerpartei e. V. vom 02.04.2013
Vorlage: A 10/914/2013

9 Veränderungen in den Besetzungen der Ausschüsse und Gremien
Vorlage: A 10/920/2013

10 Kostenloser Eintritt für alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Erkelenz in 
städtische Einrichtungen
Vorlage: A 30/148/2013

11 Erlass einer Satzung über die Aufhebung der Zweckbestimmung von Wege-
parzellen
Vorlage: A 30/149/2013

12 Antrag der Fraktion Bürgerpartei e. V. vom 28.03.2013 zur Änderung/ 
Erweiterung der Friedhofssatzung
Vorlage: A 60/091/2013

13 Antrag vom 31.05.2013 der Stadtratsfraktion FW-UWG "Resolution an den 
Kreistag des Kreises Heinsberg": Teilnahme der Kreise an Kennzahlen-
vergleichen
Vorlage: A 10/919/2013
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14 Feststellung des Jahresabschlusses 2012 des Bäderbetriebes der Stadt 
Erkelenz
Vorlage: A 20/260/2013

15 Feststellung des Jahresabschlusses 2012 des Verkehrsbetriebes der Stadt 
Erkelenz
Vorlage: A 20/261/2013

16 Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von 
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in der Zeit vom 
06.04.2013 bis 20.06.2013
Vorlage: A 20/262/2013

Nichtöffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Bürgermeisters

2 Personalangelegenheiten

3 Vergabeangelegenheiten

4 Grundstücksangelegenheiten

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Jansen
Bürgermeister



Beschlussvorlage

Federführend:
Haupt- und Personalamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 10/921/2013
öffentlich

04.07.2013
Amt 10 Thomas Rolfs

Tätigkeitsbericht des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten
Beratungsfolge:
Datum Gremium

17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt Erkelenz, Peter Wild, hat seinen 
Tätigkeitsbericht für das Jahr 2012/2013 erstellt. Dieser wird dem Rat zur 
Kenntnisnahme vorgelegt.

Für Rückfragen wird Herr Wild in der Ratssitzung zur Verfügung stehen.

Beschlussentwurf:
„Der Tätigkeitsbericht für das Jahr 2012/2013 wird zur Kenntnis genommen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine

Anlage:
Tätigkeitsbericht_2012_2013.pdf
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des Behindertenbeauftragten der Stadt Erkelenz  

 

Tätigkeitsbericht 2012/2013 
 
Nachfolgende Ausführungen stellen meinen Tätigkeitsbericht im Sinne des § 1 (3) lit. i der 
Vereinbarung über die ehrenamtliche Tätigkeit als Behindertenbeauftragter dar. 
 
Ansprechpartner für Bürger mit Behinderung 

 
Die Bürgersprechstunde fand kontinuierlich im Berichtszeitraum monatlich (regelmäßig 
jeden 1. Samstag im Monat) im Bürgerbüro der Stadtverwaltung von 10.00h bis 12.00h 
statt. Das Angebot wird weiterhin nur mäßig angenommen. Durchschnittlich nahmen je 
Samstag ca. zwei Parteien das Angebot der Sprechstunde in Anspruch. 
 
Vorgetragen wurden überwiegend persönliche Anliegen. Häufigste Themen sind weiterhin 
Fragen zum Bezug des Schwerbehindertenausweises, Bezug eines Parkausweises zur 
Inanspruchnahme der Parkerleichterungen und Fragen zu Sozialleistungen nach SGB. 
 
Vorgetragene Anliegen von grundsätzlicher Bedeutung waren wiederholt neben der 
Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden der Missstand einer fehlenden Rollstuhltoilette im 
Stadtzentrum. 
 
Daneben wurden auch oft Anliegen außerhalb meines Zuständigkeitsbereichs bzw. meiner  
Kompetenz vorgetragen. Hier konnte dennoch oft mit dem Verweis auf existierende 
Beratungsstellen zumindest bedingt geholfen werden. Ein wiederkehrendes Beispiel hier 
waren Fragen zur Integration von Schwerbehinderten ins Arbeitsleben. Mit dem Verweis 
der im Auftrag des Landschaftsverbandes Rheinland tätigen zuständigen 
Integrationsfachdienst beim Caritasverband in Heinsberg.  
 
Seit Ende 2012 bin ich während der Woche zu den üblichen Arbeitsstunden telefonisch zu 
erreichen. Auch ohne dass hierauf in besonderer Form öffentlich hingewiesen wurde, wird 
dieses Angebot vermehrt angenommen. 
 
Barrierefreies Stadtgebiet 

 
In der Verwaltung bin ich wie im Jahr zuvor vom Tiefbauamt intensiv und frühzeitig bei der 
Planung bedeutender Baumaßnahmen im Stadtgebiet beteiligt worden. So beim Ausbau 
der Graf-Reinald-Straße, der Kolberger Straße und nicht zuletzt bei der Realisierung des 
Kreisverkehrs an der Brückstraße/Theodor-Körner-Straße. Insbesondere bei letzterer 
Maßnahme fanden die Belange behinderter Menschen besondere Berücksichtigung, so 
dass aus meiner Sicht eine gute Lösung umgesetzt und erzielt wurde. 
 
Die Baumaßnahmen zur Sanierung der ERKA-Sporthalle sind in vollem Gange. Im 
Rahmen der Arbeiten wird der Innenraum durch eine Aufzugsanlage für gehbehinderte 
Menschen erschlossen. Eine wichtige und aus meiner Sicht notwendige Maßnahme, 
soweit die Halle in Zukunft vermehrt auch als kultureller Veranstaltungsort genutzt wird. 
 
Erfreulich hier, dass Anregungen zum Thema Barrierefreiheit aus dem zuständigen 
Ausschuss berücksichtigt wurden und damit die Planung, die derzeit umgesetzt wird, 
positiv beeinflusst hat. 
 
Positiv möchte ich hier das ERKA-Bad aufführen. Obwohl dieses bezüglich Barrierefreiheit 
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sicherlich an der einen oder anderen Stelle verbessert werden kann, wird es regelmäßig 
von Menschen mit Behinderung besucht. Dies verlangt von den Mitarbeitern des Bades 
vor Ort immer wieder besonderes Engagement, was letztlich auch den Zuspruch des 
Bades begründet. 
 
Mit Blick auf die Nutzung des 'alten' Bades durch behinderte Menschen, die kaum 
stattfand, stellt dies eine außerordentliche und begrüßenswerte Verbesserung der 
Situation Behinderter dar. 
 
Der Arbeitskreis 'ÖPNV und Verkehr' des Runden Tisches war auch im vergangenem Jahr 
wieder ständiger Ansprechpartner zum Thema 'Barrierefreies Stadtgebiet'. Neben vielen 
'kleinen' persönlichen Anliegen, die hier besprochen wurden, waren aber auch Barrieren 
von genereller, soll heißen, Barrieren, die für viele Menschen in der Stadt ein Hindernis 
darstellen, Thema im Arbeitskreis. Zu nennen ist hier sicherlich die Burg. Zwar hat sich an 
dem Zustand der Burg bezüglich Barrierefreiheit in den letzten vierzig Jahren sicherlich 
nichts verändert, allerdings bemüht man sich in jüngster Vergangenheit darum, die Burg 
intensiver als Veranstaltungsort zu etablieren. Hierbei muss aus meiner Sicht der 
barrierefreie Zugang zur Burg Berücksichtigung finden. 
 
Die zunehmende Bedeutung des barrierefreien öffentlichen Raumes hat man im 
Arbeitskreis bereits frühzeitig erkannt und sich daher entschlossen, sich diesem Thema in 
einem besonderen Projekt zu widmen. Unter Leitung von Herrn Labahn und Herrn Thies 
ist hier während der letzten Monate das Projekt in einer kleinen Arbeitsgruppe soweit 
vorbereitet wurden, dass dieses in Kürze der Öffentlichkeit vorgestellt werden wird. Unter 
anderem geht es darum, bedeutende und schwerwiegende Hindernisse im öffentlichen 
Raum zu erkennen, diese zu werten und letztendlich in Zusammenarbeit mit der 
Verwaltung Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 
 
Eine andere 'alte' Barriere im Stadtgebiet ist das Fehlen einer öffentlichen Rollstuhltoilette 
im unmittelbaren Marktbereich. Dies wird wiederkehrend dem Arbeitskreis vorgetragen. 
Das Projekt der 'Netten Toilette' hat hier zwar bereits eine erhebliche Verbesserung der 
Situation geschaffen, außerhalb der Geschäftszeiten und an Wochenenden stellt sich die 
Situation aber weiterhin unverändert dar. Verschärft stellt sich die Situation bei öffentlichen 
Veranstaltungen im Marktbereich dar. De facto sind Menschen, die auf eine 
Rollstuhltoilette angewiesen sind, von der Teilnahme beispielsweise am Lambertusmarkt 
ausgeschlossen. Hier bedarf es einer kurzfristigen Veränderung. Die Nutzung der 
Rollstuhltoilette im Rathaus zu ermöglichen, wie es zum Niederrheinischen Radwandertag 
geschehen ist, begrüße ich. Für größere Veranstaltungen sollte über den Einsatz mobiler 
Rollstuhltoiletten nachgedacht werden. Mit Blick auf die hierdurch entstehenden Kosten 
sollte aber auch nochmals über die Errichtung einer 'festen' öffentlichen Rollstuhltoilette 
auf dem Markt beraten werden. Diese würde den Einsatz mobiler Rollstuhltoiletten 
erübrigen. 
 
Der Internetauftritt der Stadt wird derzeit grundlegend überarbeitet. Hierbei wird 
berücksichtigt, die Inhalte weitestgehend barrierefrei zu gestalten. Zu den Arbeiten bin ich 
frühzeitig hinzugezogen worden. 
 
Pflege von Kontakten zu Behinderten- und Wohlfahrtsverbänden 

 
Der Kontakt zu den Wohlfahrtsverbänden, die sich vor Ort für Behinderte engagieren, fand  
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regelmäßig durch die Teilnahme an den Treffen des Teilhabekreises statt. Noch in diesem 
Jahr will die Gruppe mit einem Projekt/Aktion auf sich aufmerksam machen und weitere 
Interessierte zur Zusammenarbeit einladen. 
 
Gerne habe ich am 5. Mai 2013 Die Veranstaltung der Lebenshilfe Heinsberg anlässlich 
des Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung im Bistro Inclusio auf 
der Südpromenade besucht. 
 
Kontakt zu Behindertenbeauftragten anderer Kommunen 

 
Im vergangenen Jahr habe ich mich um ein Treffen der Behindertenvertreter im Kreis 
bemüht. Auf mein Rundschreiben habe ich nur geringe Rückmeldungen erhalten. Ein 
beabsichtigtes Treffen am 18. Februar 2013 fand nicht statt, da die zwei 
Behindertenvertreter, die ihr Kommen zugesagt hatten, kurzfristig absagten. Ich bedauere 
dies sehr, wünsche mir dennoch für die Zukunft hier einen Informations- und 
Erfahrungsaustausch. 
 
Sitzungen des Rates und der Ausschüsse 

 
Die neu errichtete Treppenanlage als Zugang zum Friedhof in Lövenich war als 
barrierefreie Ausführung mit verhältnismäßigen Mitteln nicht möglich. Der 
Bezirksausschuss Lövenich sah einen barrierefreien Zugang dennoch als notwendig an. 
Bei der Lösungssuche wurde ich von der Ausschussvorsitzenden hinzugezogen. Den von 
der Verwaltung vorgetragenen Entwurf zur Schaffung der Barrierefreiheit begrüße ich. 
 
Sonstige Aktivitäten 

 
Besuch der Auftaktveranstaltung zu Umsetzung des Aktionsplans der Landesregierung 
'Eine Gesellschaft für alle' am 29. Oktober 2012 in Essen: 
Die Landesregierung hat am 3. Juli 2012 einen umfassenden Maßnahmenkatalog 

(http://www.mais.nrw.de/08_PDF/003/121115_endfassung_nrw-inklusiv.pdf)  
beschlossen zur konkreten Umsetzung der verbindlichen Forderungen des 
'Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung' 
(UN-Behindertenrechtskonvention). Der Maßnahmenkatalog beschreibt konkrete 
Aufgaben mit zeitlichen Zielvorgaben die im Grunde alle Lebenslagen berühren. Zu 
Beginn steht die Prüfung der aktuellen Gesetze, inwieweit sie im Einklang mit den 
Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention und dem 
Behindertengleichstellungsgesetz NRW (BBG NRW) stehen. Betroffene setzten große 
Hoffnungen und Erwartungen in das 'Papier' der Landesregierung. Sie sehen hier die 
Chance, so wurde es auf der Veranstaltung am 29. Oktober geäußert, dass behinderte 
Menschen vermehrt die Rolle des Bittsteller abgeben und statt dessen in die Lage versetzt 
werden Rechte einzufordern.  
 
Besuch der Fachtagung 'Nur mit uns! - Politische Partizipation von Menschen mit 
Behinderung in den Kommunen stärken!' am 21. Juni 2013 in Düsseldorf: 
die Fachtagung war gemeinschaftlich vom Ministerium für Arbeit (MAIS) und der LAG 
Selbsthilfe NRW e. V. veranstaltet worden. Vorgestellt wurde ein Projekt, dessen Ziel es 
ist, zum einen die derzeitigen Formen der Politischen Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung vornehmlich im kommunalen Bereich zu untersuchen und letztendlich den 
Verantwortlichen Handlungsempfehlungen an die Hand zu geben. In den Vorträgen und 

http://www.mais.nrw.de/08_PDF/003/121115_endfassung_nrw-inklusiv.pdf
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Diskussionen wurde bereits jetzt deutlich, dass die Form des Behindertenbeirates, von 
denen zurzeit nur wenige in NRW arbeiten, favorisiert wird. 
 
Aussichten 

 
Das 9. Schulrechtsänderungsgesetz zur Umsetzung der in der VN-
Behindertenrechtskonvention getroffenen Forderungen der Inklusion an Schulen wird im 
Landtag von NRW derzeit debattiert. Die kritischen Stimmen hierzu, auch grundsätzlicher 
Art, mehren sich. Die deutliche Mehrheit betroffener Menschen und deren Eltern erachten 
die beabsichtigten Änderungen als notwendig und begrüßen diese. 
Absehbar ist, dass mit dem Schulwechsel 2014/2015 weitreichende Änderungen eintreten 
werden, die in besonderem Maße die allgemeinen Schulen berühren. Die Schulstadt 
Erkelenz wird hier großen Anforderungen gegenüberstehen. Gleichzeit richten Betroffene 
große Erwartungen an Erkelenz als herausragende Schulstadt. Hier gilt es sich im 
kommenden Jahr vorzubereiten. Hier hoffe ich auf eine konstruktive und lösungsorientierte 
Zusammenarbeit aller zum Wohle der schulpflichtigen Bewohner in Erkelenz. 
 
 

 

gez. 

 

P e t e r  W i l d  

Behindertenbeauftragter 



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bildung und Sport

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 40/250/2013
öffentlich

11.05.2013
Dez. II Erster Beigeordneter 
Dr. Hans-Heiner Gotzen
Amt 40 Joachim Mützke

Anlage eines Kunstrasenplatzes in Schwanenberg
Beratungsfolge:
Datum Gremium

28.05.2013 Ausschuss für Kultur und Sport
10.07.2013 Hauptausschuss
17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Bereits seit Jahren besteht eine dringende Notwendigkeit, den Tennenplatz in 
Schwanenberg grundlegend zu sanieren. Der Zustand des Platzes ist desolat, 
insbesondere ist die vorhandene Drainage nicht mehr in der Lage, das 
Oberflächenwasser abzuführen. Hierdurch kommt es immer häufiger, insbesondere 
im Spätherbst und Winter, zu erheblichen Nutzungseinschränkungen des Spiel- und 
Trainingsbetriebs. Hinzu kommt, dass durch Untersuchungen der Tragschicht und 
des Tennenbelages im vergangenen Jahr festgestellt wurde, dass vom Platz unter 
bestimmten Voraussetzungen gesundheitliche Gefahren ausgehen können, die nur 
durch ständiges Wässern unterbunden werden. Eine Situation, die in dieser Form, an 
keinem weiteren Tennenplatz im Stadtgebiet Erkelenz festgestellt wurde. Eine 
kurzfristige Sanierung des Platzes ist deshalb zwingend erforderlich.

In Kenntnis der dringenden Sanierungsnotwendigkeit hat der Spielverein Schwarz-
Weiß Schwanenberg e. V. frühzeitig den Wunsch formuliert, statt des derzeit 
vorhandenen Tennenplatzes einen Kunstrasenplatz zu errichten und sich hierbei an 
den Entstehungs- und Unterhaltungskosten zu beteiligen. Der Verein hat nunmehr 
signalisiert, hierzu die vereinsinternen Voraussetzungen geschaffen zu 
haben/schaffen zu können. Der Verein hat ein Angebot für die Erstellung eines 
Kunstrasenplatzes auf dem bisherigen Tennenplatz einschließlich der Entsorgung 
des bisherigen Belages vorgelegt, das Grundlage für die Sanierung und Errichtung 
eines Kunstrasenplatzes ist. 

Aus rein sportfachlichen Gründen ist die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in 
Schwanenberg zu befürworten. Der SV Schwanenberg verfügt über 3 Mannschaften 
im Seniorenbereich und über 14 Mannschaften im Kinder und Jugendbereich mit 
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insgesamt über 412 Aktiven (davon 246 Kinder/Jugendliche), die zur 
Aufrechterhaltung des Trainings- und Spielbetriebes dringend auf eine intensiv 
nutzbare Spielfläche angewiesen sind.

Weiterhin werden die Sportanlagen in Schwanenberg für den Sportunterricht der 
Evangelischen Grundschule Schwanenberg genutzt. 

Der auf dem Sportgelände ebenfalls vorhandene Rasenplatz ist für die 
Dauerbelastung nicht ausgelegt und witterungsbedingt nur zeitweise bespielbar.

Die Anlage eines Kunstrasenplatzes wird in Schwanenberg unter Berücksichtigung 
der Nutzungsfrequenzen als überaus sinnvoll betrachtet. Während ein Naturrasen 
üblicherweise eine jährliche Nutzung von ca. 400 – 800 Stunden zulässt, liegt diese 
bei einem Tennenplatz bei etwa 1.200 Stunden, bei einem Kunstrasenplatz jedoch 
bei mehr als 2.000 Stunden. Hierdurch kann der Trainings- und Spielbetrieb des SV 
Schwanenberg nachhaltig sichergestellt werden.

U.a. auch aus Kostengesichtspunkten verfolgt die Stadt Erkelenz seit Jahren die 
Linie, keine Kunstrasenplätze zu errichten. Besteht der Wunsch nach einem 
Kunstrasenplatz, geht dies mit Blick auf die Kosten daher nur, wenn der die 
Errichtung anstrebende Verein die Mehrkosten trägt und die Unterhaltung und Pflege 
des Platzes dauerhaft übernimmt. Zudem muss natürlich auch aus sportfachlicher 
Sicht die Anlage eines Kunstrasenplatzes sinnvoll sein. Letzteres ist vorliegend der 
Fall. Die Voraussetzungen für eine weitgehende Kostenneutralität gegenüber einem 
Tennenplatz werden vom Verein SV Schwanenberg geschaffen.

Die Sanierungskosten für den bisherigen Tennenplatz belaufen sich nach 
detaillierten Ermittlungen der Verwaltung auf  ca. 235.000 Euro. Diese errechnen 
sich aus dem Abtransport und der Entsorgung der bisherigen Schlackeschicht, die 
nach Berechnungen mit rund 115.000 € zu veranschlagen sind. Hinzu kommen die 
Kosten für die Neuanlage mit Drainage etc., die nach einer internen 
Kostenschätzung einen Kostenaufwand von ca. 120.000 € erwarten lässt. Diese 
Kosten würden entstehen, wenn die dringend notwendige Sanierung des 
Tennenplatzes in Schwanenberg realisiert wird.

Nach intensiver Prüfung des vom Verein vorgelegten Angebotes einer Fachfirma 
lässt sich der Abtransport und die Entsorgung des bisherigen Tennenplatzes 
einschließlich der Neuanlage eines Kunstrasenplatzes wie folgt realisieren:

a) Der SV Schwanenberg führt das Vorhaben als Auftraggeber auf der 
Grundlage eines geprüften und genehmigten Angebotes einer Fachfirma 
durch. Eine Beaufsichtigung der Arbeiten erfolgt durch die Stadtverwaltung 
Erkelenz.

b) Der SV Schwanenberg erhält die Genehmigung zur Errichtung eines 
Kunstrasenplatzes auf dem von der Stadt Erkelenz von der Evgl. 
Kirchengemeinde Schwanenberg gepachteten Grundstück. Hierzu ist zuvor 
das bestehende Pachtverhältnis, das bis zum 31.10.2026 läuft, zu verlängern. 

c) Der SV Schwanenberg erhält nach Genehmigung der Haushaltssatzung für 
das Jahr 2014 einen Baukostenanteil der Stadt Erkelenz in Höhe von 195.000 
Euro in Abhängigkeit vom Baufortschritt. Hierfür ist eine 
Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

d) Mit den Arbeiten wird nach der abschließenden Beschlussfassung im Rat im 
Juli 2013 begonnen. Die Stadt erstellt bereits in diesem Jahr den für die 
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Erstellung des Platzes notwendigen Randbereich und einen Pflasterweg und 
rodet das am Rand stehende Grün bzw. setzt die Sträucher auf Stock. Die 
Kosten, ohne die Leistungen des Baubetriebshofes, belaufen sich hierzu auf 
rund 20.000 Euro in 2013.

e) In 2014 erstellt die Stadt eine Zaunanlage um den Platz. Die Kosten sind im 
Haushaltsplan für das Jahr 2014 einzustellen.  

f) Der Verein bestellt einen verantwortlichen Platzwart zur Pflege des Platzes auf 
eigene Kosten. Die jährliche Wartung der Anlage erfolgt ebenfalls durch eine 
Fachfirma auf Kosten des Vereins. Hierüber ist eine vertragliche Vereinbarung 
zu schließen.

g) Die Anlage darf vorrangig vom SV Schwanenberg genutzt werden. Die 
bisherige Nutzung durch die Grundschule Schwanenberg ist ebenfalls 
möglich. Eine weitergehende Nutzung durch Dritte erfolgt nach Vergabe durch 
das Amt für Bildung und Sport, wenn der Platz nicht genutzt/belegt ist.

Durch herabfallendes Laub und eventuell austretendes Harz leidet ein 
Kunstrasenplatz erheblich. Durch liegengebliebene Blätter und Spelzen kann es zu 
partiellen Vermoderungen kommen, die durch die Schattenwirkung eines 
Baumbestandes noch intensiviert wird. Dies wirkt sich erheblich auf die Lebensdauer 
des Kunstrasens aus und die Pflege des Kunstrasens wird extrem erschwert. Für die 
daher notwendige Rodung des Baumbestandes bzw. das Setzen des Strauchwerks 
auf Stock ist zwischenzeitlich vorsorglich eine entsprechende Genehmigung beim 
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung des Kreises Heinsberg beantragt worden. Da 
nach Fertigstellung der Anlage ein Befahren mit schwerem Gerät nicht mehr möglich 
sein wird, ist ein Abholzen der Fläche zu Baubeginn unerlässlich. Es wird jedoch 
genauestens beachtet, dass sich dort keine brütenden Vögel mehr befinden. Als 
Ersatzfläche für die Neupflanzung der entnommenen Bäume, die in vollem Umfang 
zugesichert wird, bietet sich der „Mennekrather Baumschulpark“ an.

Unter den v.g. Gesichtspunkten sind sowohl die sportfachlichen als auch die 
Kostengesichtspunkte gewahrt, so dass vorgeschlagen wird, die Eigeninitiative des 
SV Schwanenberg zu unterstützen und in die Realisierung des Vorhabens 
einzutreten.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss und Rat):
a) „Der SV Schwanenberg erhält die Genehmigung zur Errichtung eines 

Kunstrasenplatzes auf dem von der Stadt Erkelenz von der Evgl. 
Kirchengemeinde Schwanenberg gepachteten Grundstück. Hierzu ist zuvor 
das bestehende Pachtverhältnis, das bis zum 31.10.2026 läuft, zu verlängern. 

b) Der SV Schwanenberg erhält nach Genehmigung der Haushaltssatzung für 
das Jahr 2014 einen Baukostenanteil der Stadt Erkelenz in Höhe von 195.000 
Euro in Abhängigkeit vom Baufortschritt. Hierfür ist eine 
Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

c) Mit den Arbeiten wird nach der abschließenden Beschlussfassung im Rat im 
Juli 2013 begonnen. Die Stadt erstellt bereits in diesem Jahr den für die 
Erstellung des Platzes notwendigen Randbereich und einen Pflasterweg und 
rodet unter Vorbehalt ggfls. erforderlicher Genehmigungen das am Rand 
stehende Grün bzw. setzt die Sträucher auf Stock. Die Kosten, ohne die 
Leistungen des Baubetriebshofes, belaufen sich hierzu auf rund 20.000 Euro 
in 2013.

d) In 2014 erstellt die Stadt eine Zaunanlage um den Platz. Die Kosten sind im 
Haushaltsplan für das Jahr 2014 einzustellen.  
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e) Der Verein bestellt einen verantwortlichen Platzwart zur Pflege des Platzes auf 
eigene Kosten. Die jährliche Wartung der Anlage erfolgt ebenfalls durch eine 
Fachfirma auf Kosten des Vereins. Hierüber ist eine vertragliche Vereinbarung 
zu treffen.

f) Die Anlage darf vorrangig vom SV Schwanenberg genutzt werden. Die 
bisherige Nutzung durch die Grundschule Schwanenberg ist ebenfalls 
möglich. Eine weitergehende Nutzung durch Dritte erfolgt nach Vergabe durch 
das Amt für Bildung und Sport, wenn der Platz nicht genutzt/belegt ist.

g) Die Verwaltung wird beauftragt, die haushaltsrechtliche Umsetzung in 
2013/2014 vorzunehmen.“

Finanzielle Auswirkungen: 
a) Verpflichtungsermächtigung in 2013 über 195.000 Euro.
b) Überplanmäßige Ausgabe in 2013 über 20.000 Euro
c) Einstellung von Haushaltsmittel für die Erstellung der Zaunanlage von rund 

40.000 Euro in 2014.



Beschlussvorlage

Federführend:
Haupt- und Personalamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 10/878/2013
öffentlich

22.05.2013
Amt 10 Thomas Rolfs

Sachstandsbericht zum European Energy Award
Beratungsfolge:
Datum Gremium

05.06.2013 Ausschuss für Umweltschutz und Soziales
10.07.2013 Hauptausschuss
17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Der Rat der Stadt Erkelenz hatte am 21.12.2011 die Teilnahme am European Energy 
Award (eea) beschlossen. Seitens der Verwaltung wurde eine Projektförderung zur 
Teilnahme am eea beantragt. Mit Zuwendungsbescheid vom 12.06.2012 wurde eine 
Einstiegsförderung für die ersten vier Jahre bewilligt und der eea in Gang gesetzt. 
Beim eea handelt es sich um einen umsetzungsorientierten, extern begleiteten 
Qualitätsmanagementprozess für die kontinuierliche Verbesserung der kommunalen 
Energie- und Klimaschutzarbeit. Beim Erreichen einer bestimmten Punktzahl mündet 
der Prozess in eine Zertifizierung.

In einem ersten Schritt wurde ein verwaltungsinternes Energie-Team mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus verschiedenen Fachämtern gebildet. Das 
Energie-Team wird von einem externen eea-Berater begleitet. Hiermit wurde Herr 
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Pöhlker von der Firma infas enermetric Consulting GmbH aus 
Greven beauftragt.

Im Zeitraum August 2012 bis Januar 2013 wurde eine umfangreiche Ist-Analyse zum 
aktuellen Stand der Energie- und Klimaschutzarbeit der Stadt Erkelenz durchgeführt. 
In einem standardisierten Verfahren wurden hierbei in sechs verschiedenen 
Handlungsfeldern alle bislang in den verschiedenen Fachämtern durchgeführten 
Maßnahmen im Bereich Energie- und Klimaschutz erfasst und durch den eea-
Berater bewertet.

Von Januar 2013 bis April 2013 wurde im Energie-Team und durch Unterstützung 
des eea-Beraters ein Energiepolitisches Arbeitsprogramm erarbeitet, das den 
weiteren Rahmen für die Energie- und Klimaschutzarbeit in den nächsten Jahren 
bilden soll. Der Fokus liegt dabei auf Maßnahmen, die durch die Stadt selbst 
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beeinflusst werden können. Hierbei handelt es sich einerseits um relativ konkrete 
Projekte, die kurzfristig umsetzbar sind. Andererseits enthält das Energiepolitische 
Arbeitsprogramm auch Projektideen, deren Realisierung noch nicht abschließend 
festgelegt ist. Hier bedarf es im Einzelfall gesonderter politischer Beschlüsse, z.B. bei 
der Erstellung eines Klimaschutzkonzepts oder der Festlegung von Standards für 
Bau und Bewirtschaftung städtischer Gebäude. Der Zustimmungs- und 
Finanzierungsvorbehalt des Energiepolitischen Arbeitsprogramms ist auch energie- 
und haushaltspolitisch sinnvoll, um das Programm bezüglich der Finanzierbarkeit 
und der Entwicklung weiterer – auch alternativer – Ideen als dynamischen Prozess 
zu begreifen.

Um das Zertifizierungsverfahren erfolgreich bestehen zu können, ist ein politischer 
Grundsatzbeschluss zum Energiepolitischen Arbeitsprogramm erforderlich.

Wie mit den Fraktionen am 06.05.2013 besprochen, wird der eea-Berater, Herr 
Pöhlker, in der Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz und Soziales zunächst 
einen aktuellen Sachstandsbericht präsentieren und hierbei die wesentlichen 
Ergebnisse der Ist-Analyse und Kernpunkte aus dem Energiepolitischen 
Arbeitsprogramm vorstellen. Verständnisfragen sollen in der Ausschusssitzung 
geklärt werden. Die politische Beratung und empfehlende Beschlussfassung für den 
Rat sollen dann im Hauptausschuss am 10.07.2013 erfolgen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
Bei der späteren Beschlussfassung im Hauptausschuss: 
1. Dem im Rahmen des European Energy Award erstellten Energiepolitischen 
Arbeitsprogramm der Stadt Erkelenz wird zugestimmt.

2. Die Umsetzung der im Energiepolitischen Arbeitsprogramm enthaltenen 
Maßnahmen steht, soweit sie haushaltsrelevant und nicht als Geschäft der laufenden 
Verwaltung anzusehen sind, unter Zustimmungs- und Finanzierungsvorbehalt und 
sind vor Beginn der jeweils geplanten Maßnahme von dem zuständigen 
Fachausschuss bzw. vom Rat zu beschließen. Die für die Umsetzung der 
Einzelmaßnahmen notwendigen Beschlüsse wird die Verwaltung zu gegebener Zeit 
vorbereiten.

Finanzielle Auswirkungen:
Bei der späteren Beschlussfassung im Hauptausschuss:
Aussagen zu den finanziellen Auswirkungen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht im 
Detail getroffen werden. Viele Maßnahmenvorschläge können im laufenden 
Tagesgeschäft der Verwaltung umgesetzt werden und die Finanzierung kann im 
Rahmen der bestehenden Haushaltsansätze erfolgen. Teilweise bedarf es 
zusätzlicher Aufwendungen z.B. durch Hinzuziehung Externer. Sofern zusätzliche 
finanzielle oder personelle Auswirkungen für die Verwaltung entstehen, werden 
hierzu gesonderte politische Beschlüsse erforderlich.

Anlage:
Energiepolitisches_Arbeitsprogramm



Energiepolitisches Arbeitsprogramm 

Stadt/ Gemeinde/ Landkreis: Erkelenz

Zeitraum: 2013-2016

Prioritäten: 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 -  niedrige Priorität

im Energieteam für Umsetzung* intern extern

1.1.1 Klimastrategie auf 

Kommunenebene, 

Energieperspektiven

Erarbeitung eines Leitbildes mit Leitzielen, 

ggfs. im Rahmen eines Klimaschutzkonzeptes. 5,4 (90) 1 2014-2015 Herr Rolfs extern
ja

in 1.1.3 enthalten
nein nein ja

1.1.2 Bilanz-, Indikatorensysteme Erarbeitung einer Energie- und CO2-Bilanz im 

Rahmen des eea-Prozesses oder eines zu 

erstellenden Klimaschutzkonzeptes
10,0 (100) 1 2014-2015 Herr Rolfs extern

ja

in 1.1.3 enthalten
nein nein

nein, im eea-

Beschluss 

enthalten

1.1.3 Klimaschutz- und Energiekonzept Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes

6,0 (100) 1 2014-2015 Herr Rolfs extern

je nach 

Ausgestaltung 

voraussichtlich 

40.000 - 70.000 €, 

Fördersatz in 2013: 

65 %

ja nein ja

1.1.4 Evaluation von 

Klimawandeleffekten

Risikobewertung der Klimawandeleffekte, 

optional zusammen mit Erstellung 

Klimaschutzkonzept.
6,0 (100) 2 2014-2015 Herr Rolfs extern ja nein nein ja

1.2.1 Kommunale Energieplanung Erarbeitung einer Energieplanung auf Basis 

und als Grundlage konkreter Leitziele eines 

Leitbildes. Ggfs. im Rahmen eines 

Klimaschutzkonzeptes erarbeitbar.

10,0 (100) 1 2014-2015 Herr Rolfs extern
ja

in 1.1.3 enthalten
nein nein ja

1.2.2 Mobilitäts- und Verkehrsplanung Ergänzung VEP um die Themen 

Mobilitätsmanagement, kombinierte Mobilität, 

E-Mobilität, Wirtschaftsverkehr und die 

Umsetzung/Zielerreichung evaluieren.
3 2016 Herr Reiners Amt 61 ja ja möglich ja

1.2.2 Mobilitäts- und Verkehrsplanung Erhebung des Modal-Split für das Stadtgebiet 

Erkelenz 2 2015 Frau Stoffels

Referentin 

Stadtmarketing 

bzw. extern

ja nein nein nein

1.3.1 Grundstückseigentümer-

verbindliche Instrumente

Erarbeitung einer grundsätzlichen 

amtsinternen Richtlinie mit Hinweisen und 

Festlegungen zur städtebaulichen Planung. 

Durchführung einer Wirkungsanalyse.
2,7 (45) 2 2014 Herr Reiners Amt 61 nein nein nein nein

1.3.2 Innovative, nachhaltige städtische 

und ländliche Entwicklung

Erarbeitung eines Beschlusses zur 

Berücksichtigung konkreter energetischer 

Anforderungen bei städtischen 

Grundstücksverkäufen in Form einer anteiligen 

Rückerstattung des Kaufpreises bei 

eingehaltenen und noch zu definierenden 

Energieeffizienzstandards.

3,5 (35) 2 2013 Herr Reiners Amt 20/GEE nein ja nein ja

1.4.1 Prüfung Baugenehmigung und 

Bauausführung

Erhöhung des Eigenengagements über die 

gesetzl. Vorgaben hinaus (Stichproben, 

Nachweisprüfung, Vor-Ort Kontrollen) und  

Verankerung des Verfahrens.

7,2 (90) 3 2015 Herr Moll Amt 63 nein ja nein

indirekt, wenn 

zusätzlicher 

Stellenbedarf

1.4.2 Beratung zu Energie und 

Klimaschutz im Bauverfahren

Einbindung flankierender 

Maßnahmen/Beratungen zum 

energieeffizienten Bauen und Sanieren. 

Verstärkung des Angebotes. 

3,6 (90) 1 2013 Herr Rolfs Amt 63 nein nein nein nein

Energieberatung ab 25.04.13 in 

Kooperation mit 

Verbraucherzentrale

Es entstehen 

einmalige Kosten

verantwort-

lich 
mögliche 

zusätzliche 

Punkte 

(in %)*

Maßnahmentitel Beschreibung der geplanten Maßnahmen
Umsetzung 

(Zeitraum)
Priorität

2. Kommunale Gebäude, Anlagen

Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden)

Es entstehen jährliche Folgekosten

Beschluss 

erforderlich
Umsetzungsstand 2013*

1. Entwicklungsplanung, Raumordnung

4,5 (45)

Maß-

nahmen-

nummer

Katalog ab 2012
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Stadt/ Gemeinde/ Landkreis: Erkelenz

Zeitraum: 2013-2016

Prioritäten: 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 -  niedrige Priorität

im Energieteam für Umsetzung* intern extern

Es entstehen 

einmalige Kosten

verantwort-

lich 
mögliche 

zusätzliche 

Punkte 

(in %)*

Maßnahmentitel Beschreibung der geplanten Maßnahmen
Umsetzung 

(Zeitraum)
Priorität

Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden)

Es entstehen jährliche Folgekosten

Beschluss 

erforderlich
Umsetzungsstand 2013*

Maß-

nahmen-

nummer

2.1.1 Standards für Bau und 

Bewirtschaftung öffentlicher 

Gebäude

Festlegung und Beschluss zu energetischen 

Standards, Einsatz erneuerbarer Energien, 

Entscheidungskriterien und Beschaffung.
1,6 (40) 2 2014 Herr Moll Amt 63 nein nein nein ja

2.1.2 Bestandsaufnahme, Analyse Aufnahme der Gebäudesubstanz und 

Festlegung von Entscheidungs- und 

Priorisierungskriterien zum Vorgehen beim 

Sanierungsplan, ggfs. in Verbindung mit 

Erstellung Energieausweise.

3,0 (50) 2 2013-16 Herr Windeln Amt 63 nein ja nein nein

2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung Monatliche Ergebnismeldung an die 

Hausmeister. Abschätzung von 

Einsparpotenzialen und Ergänzung des 

Energiemanagements um ein externes 

Benchmarking.

1,2 (20) 1 2013 Herr Windeln Amt 63 nein nein nein nein

2.1.4 Sanierungsplanung / -konzept Aufstellung eines Gesamtsanierungsplanes 

unter Berücksichtigung der relevanten 

Auswirkungen und dessen konsequente 

Umsetzung (Fortschreibung/Anpassung 

Sanierungskonzept aus 2008).

3,3 (55) 2 2014
Herr Moll / Herr 

Windeln
Amt 63 nein ja nein nein

2.1.5 Beispielhafter Neubau / 

beispielhafte Sanierung

Konzeption und Planung für 

Leuchtturmprojekte bei den öffentlichen 

Gebäuden.
0,8 (20) 2 2014-2016

Herr Moll / Herr 

Windeln
Amt 63

für spätere

Umsetzung ja

2.2.1 Erneuerbare Energie Wärme Ermittlung der erzeugten Wärmemengen. abhängig vom 

Ergebnis
1 2013 Herr Windeln Amt 63 nein nein nein nein

2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität Nachweis des TÜV Labels Ökostroms ist zu 

erbringen und der KWK Anteil zu erfragen.

Die Stromlieferungsverträge im Tarif- und 

Sonderkundenbereich für die städtischen 

Liegenschaften laufen zum 31.12.2013 aus. 

Mit der neuen Ausschreibung soll der 

Ökostromanteil weiter erhöht werden.

noch nicht 

bewertet
1 2013 Herr Windeln Amt 63 ja ja nein ja

2.2.5 CO2- und 

Treibhausgasemissionen

Jährliche Anpassung der Rechenhilfe. erforderlich, bringt 

aber keine neuen 

Punkte

1 jährlich ab 2013 Herr Windeln Amt 63 nein nein nein nein

2.3.1 Öffentliche Beleuchtung Senkung des Energieverbrauchs durch  

Austausch der alten Lichtpunkte. 

1,8 (30) 2 laufend Herr Jungblut Amt 66 / West nein nein ja

nicht bei 

sukzessiver 

Erneuerung im 

Rahmen des 

Vertrages mit 

West

2.3.2 Wassereffizienz Installation von wassersparenden Geräten und 

Armaturen bei den größten 

Wasserverbrauchern. 
0,4 (10) 3

laufend im 

Rahmen der 

Unterhaltung

Herr Windeln Amt 63 nein nein ja nein

3.1.2 Finanzierung von Energieeffizienz 

und erneuerbaren Energien

Beschluss zur Verwendung eines definierten 

Anteils der Konzessionserträge. 4,0 (100) 1 2013 Herr Rolfs Amt 20 nein nein nein ja

3.2.2 Verkauf von Strom aus 

erneuerbaren Quellen auf dem 

Stadt- / Gemeindegebiet

Abfrage der Strommengen beim 

Energieversorger im Rahmen der Erstellung 

der CO2-Bilanz.

abhängig vom 

Ergebnis
1 2014-2015 Herr Rolfs extern

ja

in 1.1.3 enthalten
nein nein nein

3. Ver- und Entsorgung
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Stadt/ Gemeinde/ Landkreis: Erkelenz

Zeitraum: 2013-2016

Prioritäten: 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 -  niedrige Priorität

im Energieteam für Umsetzung* intern extern

Es entstehen 

einmalige Kosten

verantwort-

lich 
mögliche 

zusätzliche 

Punkte 

(in %)*

Maßnahmentitel Beschreibung der geplanten Maßnahmen
Umsetzung 

(Zeitraum)
Priorität

Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden)

Es entstehen jährliche Folgekosten

Beschluss 

erforderlich
Umsetzungsstand 2013*

Maß-

nahmen-

nummer

3.3.1 Abwärme Industrie Potenziale ermitteln durch 

Unternehmensabfrage. Potenziale ggfs. 

ausschöpfen.
6,0 (100) 2 2015 Herr Jungblut Referentin WiFö nein nein nein nein

3.3.2 Wärme und Kälte aus 

erneuerbaren Energiequellen auf 

dem Stadt- / Gemeindegebiet

Ggf. im Rahmen der Energie- und CO2 Bilanz 

können diese Daten erhoben werden. abhängig vom 

Ergebnis
1 2014-2015 Herr Rolfs extern

ja

in 1.1.3 enthalten
nein nein nein

3.3.3 Elektrizität aus erneuerbaren 

Energiequellen auf dem Stadt- / 

Gemeindegebiet

Potenzialerhebung durchführen. Konkrete 

Datenerhebung ggf. im Rahmen der Energie- 

und CO2 Bilanz.

abhängig vom 

Ergebnis
1 2014-2015 Herr Rolfs extern

ja

in 1.1.3 enthalten
nein nein nein

3.3.4 Kraft-Wärme-Kopplung und 

Abwärme / Kälte aus Kraftwerken 

zur Wärme- und Stromproduktion 

auf dem Stadt- / Gemeindegebiet

Ermittlung der Nutzungsgrade der Anlagen und 

weiterer Anlagen. 
abhängig vom 

Ergebnis
1 2013

Herr Jungblut / 

Herr Windeln

Amt 66/ARA,   Amt 

63
nein nein nein ja

3.4.2 Effizienter Wasserverbrauch Apell an das Kreiswasserwerk zur Mitteilung 

des Vorjahresverbrauchs und/oder 

durchschnittlicher Verbrauchswerte auf der 

Wasserrechnung zur Sensibilisierung der 

Verbraucher.

0,2 (20) 2 2013 Herr Rolfs Büro VV nein nein nein nein

3.5.1 Analyse und Bestandsaufnahme 

Energieeffizienz der 

Abwasserreinigung

Steigerung der Energieeffizienz durch 

stromeinsparende Maßnahmen. Prüfung der 

Eingangsgrößen der Rechenhilfe Abwasser. 

Erneuerung des Wärmetauschersystems in der 

ARA.

noch nicht 

bewertet
1 2013-2015 Herr Jungblut Amt 66/ARA ja nein ja nein

4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität 

in der Verwaltung

E-Bikes sollen angeschafft werden. 

Potenzialabfrage für eine weitere 

Maßnahmenausarbeitung.
1 2013 Frau Stoffels

Referentin 

Stadtmarketing
ja nein nein

4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität 

in der Verwaltung

Einführung eines Jobticket unter 

Berücksichtigung der tatsächlichen 

Mitarbeiterwünsche prüfen.
2 2013 Frau Stoffels

Personalrat / Amt 

10
ja ja ja nein

4.1.2 Kommunale Fahrzeuge Schulung vielfahrender Mitarbeiter in ECO-

Drive (in Verbindung mit Abfrage Jobticket). 1 2013 Frau Stoffels
Personalrat / Amt 

10
ja nein nein nein

4.1.2 Kommunale Fahrzeuge Information der Dienststellen mit Fuhrpark über 

Einsatz von Leichtlaufölen und 

Leichtlaufrädern.
3 2013 Frau Baersch Amt 10 nein nein nein nein

4.1.2 Kommunale Fahrzeuge Anschaffung einer Hybrid Limousine als 

Chefwagen.
1 2013 Frau Baersch Amt 10 ja nein ja nein

Hybridwagen wird in 05/2013 

geliefert.

4.2.4 Städtische Versorgungssysteme Periodische Erhebung der 

aktuellen/veränderten Situation.
0,4 (10) 3 2013-2016 Frau Stoffels

Referentin 

Stadtmarketing
nein ja nein nein

4.3.1 Fußwegenetz, Beschilderung Situations- und Potenzialanalyse mit 

nachgeschalteter Wirkungsanalyse 3,0 (30) 3 2015 Frau Stoffels

Referentin 

Stadtmarketing, 

ggfs. extern

ja ja nein nein

4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung Periodische Erhebung der Frequenzen und 

Nutzung der Analyse für eine weitere 

Verbesserung.
1,5 (15) 3 2016 Frau Stoffels

Referentin 

Stadtmarketing, 

ggfs. extern

ja ja nein nein

4.3.3 Abstellanlagen Periodische Erhebung der Auslastung und 

Analyse für eine weitere Verbesserung. Ggfs. 

Einbeziehung privater Abstellanlagen von 

Unternehmen.

0,6 (10) 3 2015 Frau Stoffels

Referentin 

Stadtmarketing; 

Amt 30; ggfs. 

extern

ja ja nein nein

4. Mobilität

2,0 (50)

2,8 (70)
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Stadt/ Gemeinde/ Landkreis: Erkelenz

Zeitraum: 2013-2016

Prioritäten: 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 -  niedrige Priorität

im Energieteam für Umsetzung* intern extern

Es entstehen 

einmalige Kosten

verantwort-

lich 
mögliche 

zusätzliche 

Punkte 

(in %)*

Maßnahmentitel Beschreibung der geplanten Maßnahmen
Umsetzung 

(Zeitraum)
Priorität

Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden)

Es entstehen jährliche Folgekosten

Beschluss 

erforderlich
Umsetzungsstand 2013*

Maß-

nahmen-

nummer

4.4.3 Kombinierte Mobilität Situations- und Potenzialanalyse inkl. einer 

Befragung mit nachgeschalteter 

Wirkungsanalyse und Umsetzung weiterer 

Maßnahmen, ggfs. Im Zusammenhang mit 

einer Ergänzung des VEP.

3,6 (60) 3 2016 Frau Stoffels

Amt 61 im 

Rahmen 

Ergänzung VEP

ja ja nein ja, wenn über VEP

4.5.1 Mobilitätsmarketing Periodische Erhebung der Wirkung und 

Ableitung weiterer Maßnahmen.
0,8 (10) 3 2014-2016 Frau Stoffels

Referentin 

Stadtmarketing
nein ja nein nein

4.5.2 Beispielhafte Mobilitätsstandards Ermittlung des Anteils des umweltfreundlichen 

Verkehrs ( Fußwege, Fahrrad, ÖPNV, Mitfahrer 

MIV) am Gesamtverkehr, ggfs. im 

Zusammenhang mit einer Ergänzung des VEP.
1,2 (20) 3 2016 Herr Reiners

Amt 61 im 

Rahmen 

Ergänzung VEP

ja ja nein ja, wenn über VEP

5.1.1 Personalressourcen, Organisation Festlegung einer zentralen Verantwortlichkeit 

für den Bereich Energie und Klimaschutz in 

Form eines Klimaschutzmanagers.
0,8 (10) 2 2016 Herr Rolfs VV nein ja nein ja

5.1.2 Gremium Regelmäßige Treffen des Energieteams mit 

Berichterstattung. 
3,2 (80) 1 2013-2016 Herr Rolfs

Herr Rolfs / 

Energieteam
nein ja nein nein

5.2.2 Erfolgskontrolle und jährliche 

Planung

Regelmäßiges Monitoring im Rahmen der eea-

Teamsitzungen und des jährlichen Audits. 

Veröffentlichung der Ergebnisse.
10,0 (100) 1 2013-2016 Herr Rolfs

Herr Rolfs / 

Energieteam
nein ja nein nein

5.2.3 Weiterbildung Erarbeitung eines Weiterbildungskonzeptes 

(Bedarfe ermitteln und systematisch fördern), 

regelmäßige Weiterbildung.
3,0 (50) 1 2013 Frau Baersch Amt 10 nein ja ja nein

5.2.4 Beschaffungswesen Erstellung einer DA "umweltfreundliche 

Beschaffung" und konsequente Anwendung 

dieser.
4,5 (75) 2 2014 Herr Rolfs

Büro VV in 

Zusammenarbeit 

mit Fachämtern

nein ja ja nein

5.3.1 Budget für energiepolitische Arbeit Erhöhung des Budgets. Jährliche Überprüfung. abhängig vom 

Ergebnis
2 2013-2016 Frau Baersch div. Ämter nein ja nein nein

6.1.1 Konzept für Kommunikation und 

Kooperation

Erarbeitung eines Konzeptes für die 

Kommunikation und Kooperation mit allen 

wesentlichen Akteuren und Institutionen. 
3,6 (90) 3 2015 Herr Rolfs

Büro VV, ggfs. ein 

künftiger 

Klimaschutz-

manager

ja nein nein nein

6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity Einbindung des Klimaschutzes in das CD 

prüfen. 2,8 (70) 3 2015 Herr Rolfs

Büro VV, 

Referentin 

Stadtmarketing

ja nein nein evtl.

6.2.4 Universitäten und 

Forschungseinrichtungen

Umsetzung des IRR-Projekts "Lebensqualität 

durch nachhaltige Innovation", wenn Projekt 

anerkannt und Fördermittel seitens des Landes 

bewilligt werden.
0,4 (20) 1 2013-2016 Herr Rolfs

VV, Referentin 

WiFö und weitere 

Akteure

ja ja ja ja

6.2.4 Universitäten und 

Forschungseinrichtungen

Unterstützung des Projekts 'Smart Grid - 

Infrastrukturkosten einer Kleinstadt für E-

Mobility" im Rahmen einer Bachelorarbeit 

eines Studenten der Fontys International 

Business School Venlo.

noch nicht 

bewertet
1 2013 Herr Rolfs Herr Rolfs nein nein nein nein

Stadt Erkelenz begleitet und 

unterstützt seit 03/2013

6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und 

mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, 

Dienstleistung

Thema Energie und Klimaschutz in 

Unternehmertreff einbinden.
1 2013 Herr Rolfs

Büro VV, 

Referentin WiFö
nein nein nein nein

Im Unternehmertreff am 22.03.13: 

Vortrag der EnergieAgentur NRW 

zu Energieeffizienz in KMU.

5. Interne Organisation

4,0 (40)

6. Kommunikation, Kooperation
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Stadt/ Gemeinde/ Landkreis: Erkelenz

Zeitraum: 2013-2016

Prioritäten: 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 -  niedrige Priorität

im Energieteam für Umsetzung* intern extern

Es entstehen 

einmalige Kosten

verantwort-

lich 
mögliche 

zusätzliche 

Punkte 

(in %)*

Maßnahmentitel Beschreibung der geplanten Maßnahmen
Umsetzung 

(Zeitraum)
Priorität

Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden)

Es entstehen jährliche Folgekosten

Beschluss 

erforderlich
Umsetzungsstand 2013*

Maß-

nahmen-

nummer

6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und 

mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, 

Dienstleistung

Durchführung einer Klimawoche durch 

Bündelung von energie- und klimarelevanten 

Veranstaltungen, Vorträgen usw.
2 2015 Herr Rolfs

Büro VV, 

Referentin 

Stadtmarketing

ja ja ja nein

6.3.2 Professionelle Investoren und 

Hausbesitzer

Erstellung von Wärmebildern aller 

Grundstücke in Erkelenz durch eine 

Thermografiebefliegung in Kooperation mit 

RWE und ggfs. TÜV Rheinland.

1,5 (25) 2 2014 Herr Rolfs noch offen

ja

evtl. Finanzierung 

durch RWE

ja evtl.

6.3.4 Forst- und Landwirtschaft Prüfung der Kooperationstätigkeiten mit 

Landwirtschaft.
0,6 (15) 3 2016 Herr Rolfs noch offen ja möglich möglich

6.4.1 Arbeitsgruppen, Partizipation Prüfung einer Kooperation mit dem Klimatisch 

Erkelenz e.V.
0,6 (10) 2 2014 Herr Rolfs Büro VV nein möglich nein evtl.

6.4.2 Konsumenten, Mieter Bereitstellung von Informationen zu 

Energiethemen

- auf neuer Internetseite (inkl. CO2-

Fußabdruck)

- an neuem Infoständer.

4,0 (40) 1 2013 Herr Rolfs Büro VV nein ja nein nein

6.4.3 Schulen (Kindergärten) Initialberatung bei EnergieAgentur NRW wurde 

eingeholt. Prüfung von Projektmöglichkeiten 

an Schulen und Kindergärten.
1,2 (30) 1 2013 Herr Rolfs

Büro VV,

Amt 40,

Amt 50/51

möglich möglich möglich nein

6.5.1 Beratungsstelle Energie, Mobilität, 

Ökologie

Einrichtung eines 

Energieberatungsstützpunktes der 

Verbraucherzentrale NRW im Rathaus.

2,5 (25) abhängig 

vom Ergebnis
1 2013 Herr Rolfs Büro VV nein ja nein ja

Energieberatung ab 25.04.13 in 

Kooperation mit 

Verbraucherzentrale

6.5.3 Finanzielle Förderung Initiierung einer Förderung oder eines 

Wettbewerbes.

abhängig vom 

Ergebnis
3 2015 Herr Rolfs noch offen möglich möglich möglich ja

4,0 (40)
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Beschlussvorlage

Federführend:
Rechnungsprüfungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 14/054/2013
nichtöffentlich/öffentlich

27.05.2013
Amt 14 Martin Jansen

Prüfung und Bestätigung des Gesamtabschlusses 2011 gemäß 
Paragraph 116 Absatz 6. i. V. m. Paragraph 101 Absatz 2 bis 8 GO 
NRW
Beratungsfolge:
Datum Gremium

11.06.2013 Rechnungsprüfungsausschuss
10.07.2013 Hauptausschuss
17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Gemäß Paragraph 116 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss aufzustellen. In diesem Gesamtabschluss 
hat die Gemeinde ihren Jahresabschluss gemäß Paragraph 95 GO NRW und die 
Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbständigten Aufgaben-
bereiche in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form zu konsolidieren.

Nach Paragraph 116 Absatz 5 Satz 1 GO NRW i.V.m. Paragraph 95 Abs. 3 GO 
NRW hat die Zuleitung an den Rat innerhalb von 9 Monaten nach Ablauf des 
Haushaltsjahres zu erfolgen. Der Entwurf des Gesamtabschlusses 2011 wurde am 
27.08.2012 vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Der 
Bürgermeister hat den von ihm bestätigten Entwurf des Gesamtabschlusses form- 
und fristgerecht dem Rat am 26.09.2012 zur Bestätigung zugeleitet. Gemäß 
Beschluss des Rates vom gleichen Tage wurde der Entwurf des Gesamtabschlusses 
2011 nach Paragraph 116 Absatz 6 GO NRW an den Rechnungsprüfungsausschuss 
zur Prüfung verwiesen, der sich zur Durchführung dieser Arbeiten der Örtlichen 
Rechnungsprüfung bedient (Paragraph 101 Abs. 8 GO NRW).

Gem. Paragraph 116 Abs. 1 i.V.m. § 96 GO NRW ist der geprüfte Gesamtabschluss 
bis zum 31.12. des auf den Abschlussstichtag folgenden Jahres vom Rat durch 
Beschluss zu bestätigen. Dieser Termin konnte bedingt durch den personellen 
Wechsel zum 01.01.2012 in der stellv. Leitung bzw. 01.04.2012 in der Leitung der 
Örtlichen Rechnungsprüfung nicht gehalten werden, zumal in der Zeit nach dem 
01.04.2012 bis Mitte November 2012 sowohl der erste Gesamtabschluss 2010 als 
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auch der Jahresabschluss 2011 zu prüfen waren. Die Örtliche Rechnungsprüfung ist 
bestrebt, zukünftig die gesetzlich vorgeschriebene Zeitschiene einzuhalten.

Die Örtliche Rechnungsprüfung hat folgende in Paragraph 116 Absatz 6 GO NRW 
beschriebenen Prüfungsaufgaben wahrgenommen, die für die Prüfung des 
Entwurfes des Gesamtabschlusses maßgebend sind:

1. Der Entwurf des Gesamtabschlusses wurde dahingehend geprüft, ob er ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ergibt.

2. Weiterhin war zu prüfen, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie 
ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 
beachtet worden sind.

3. Der Gesamtlagebericht wurde daraufhin geprüft, ob er mit dem Gesamt-
abschluss im Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben eine zutreffende 
Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage 
der Gemeinde vermitteln.

Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Bestätigungsvermerk zusammenzufassen. Er 
hat eine Beurteilung des Prüfungsergebnisses zu enthalten, die zweifelsfrei ergeben 
muss, ob

- ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird,
- ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird,
- der Bestätigungsvermerk auf Grund von Beanstandungen versagt wird 

oder
- der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wird, weil der Prüfer nicht in der 

Lage ist, eine Beurteilung vorzunehmen.

Aufgrund ihrer Prüfungstätigkeit kommt die Örtliche Rechnungsprüfung zu dem 
Ergebnis, dass die durchgeführte Prüfung zu keinen Einwendungen geführt hat. Es 
kann daher ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk für den Entwurf des 
Gesamtabschlusses 2011 erteilt werden.

Weiterhin wird bestätigt, dass der Entwurf des Gesamtabschlusses 2011 einen 
Gesamtjahresfehlbetrag von 4.795.642,40 € aufweist. Dieser soll aus der 
Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss / Rat):
„Der von der Örtlichen Rechnungsprüfung vorgelegte Bericht über die Prüfung des 
Entwurfes des Gesamtabschlusses 2011, der dem Original dieser Niederschrift als 
Anlage 1 beigefügt ist, wird anerkannt.

Die durchgeführte Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt (uneingeschränkter 
Bestätigungsvermerk gemäß Paragraph 101 Absatz 3 GO NRW). 

Gleichzeitig wird nach Paragraph 116 Absatz 6 GO NRW bestätigt, dass

1. der Entwurf des Gesamtabschlusses 2011 ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
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Finanzgesamtlage unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ergibt;

2. die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind;

3. der Gesamtlagebericht mit dem Gesamtabschluss im Einklang steht und seine 
Angaben eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Erkelenz vermitteln.

Der Gesamtjahresfehlbetrag von 4.795.642,40 € wird aus der Ausgleichsrücklage 
gedeckt.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine

Anlage:
Bericht über die Prüfung des Entwurfes des Gesamtabschlusses 2011



























































































































































































Beschlussvorlage

Federführend:
Rechnungsprüfungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 14/055/2013
nichtöffentlich/öffentlich

27.05.2013
Amt 14 Martin Jansen

Entlastung des Bürgermeisters gemäß § 116 Absatz 1 i. V. m. § 96 
Absatz 1 GO NRW
Beratungsfolge:
Datum Gremium

11.06.2013 Rechnungsprüfungsausschuss
10.07.2013 Hauptausschuss
17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Nach Paragraph 116 Absatz 1 i. V. m. Paragraph 96 Absatz 1 Satz 4 GO NRW 
entscheiden die Ratsmitglieder über die Entlastung des Bürgermeisters. Verweigern 
sie die Entlastung oder sprechen sie diese mit Einschränkungen aus, so haben sie 
dafür die Gründe anzugeben.

Die Prüfung des Gesamtabschlusses 2011 durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
sowie das bestätigte Ergebnis dieses Gesamtabschlusses haben nicht zu 
Einwendungen geführt, die einer Entlastung des Bürgermeisters entgegenstehen.

Die vor der Entlastung des Bürgermeisters zu fassenden Beschlüsse des 
Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabschlusses 2011 
sowie über das bestätigte Ergebnis des Gesamtabschlusses liegen vor.

Von daher wird vorgeschlagen, dem Bürgermeister die Entlastung hinsichtlich des 
Gesamtabschlusses 2011 zu erteilen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss / Rat):
„Dem Bürgermeister wird gemäß Paragraph 116 Absatz 1 i. V. m. Paragraph 96 
Absatz 1 Satz 4 GO NRW für den bestätigten Gesamtabschluss 2011 die Entlastung 
erteilt.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine



Beschlussvorlage

Federführend:
Planungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 61/261/2013
öffentlich

20.06.2013
Amt 61 Paul-Hugo Blaesen
Amt 61 Manfred Orth

12. Änderung des Flächennutzungsplanes (Wohnbaufläche Zum 
Königsberg), Erkelenz-Lövenich
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der 
frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 
sowie Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium

09.07.2013 Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
10.07.2013 Hauptausschuss
17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

In seiner Sitzung am 15.12.2010  beschloss der Rat der Stadt Erkelenz die Einleitung 
des Bauleitplanverfahren für die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Erkelenz (Wohnbaufläche Zum Königsberg), Erkelenz-Lövenich, und die Beteiligung 
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB, der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  sowie des Bezirksausschusses  
Erkelenz-Lövenich .

1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Die öffentliche Bekanntmachung des Termins der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde mit Amtsblatt Nr. 10 vom 24.05.2013 
bekannt gemacht.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde am 04.06.2013 im Rathaus der 
Stadt Erkelenz durchgeführt. Seitens der Öffentlichkeit wurden keine 
abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen.

2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB
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Das Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom 
16.05.2013 an die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, eingeleitet.
Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während 
des Beteiligungsverfahrens   abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen, die 
in der Anlage – Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange – zur Abwägung und Beschlussfassung aufgelistet sind.

3. Beteiligung des Bezirksausschusses
Der Bezirksausschuss Erkelenz-Lövenich wurde mit Schreiben vom 16.05.2013 
beteiligt. 
Beschlüsse zum Inhalt des Bauleitplanes wurden seitens des Bezirksausschusses 
Erkelenz- Lövenich nicht gefasst. Unabhängig hiervon befasste sich der 
Bezirksausschuss mit diesem Thema in seinen Sitzungen am 17.02.2011, 
26.03.2012, 23.10.2012 und 11.03.2013.

Über das Ergebnis der Abwägung und die Weiterführung des Verfahrens gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB soll in dieser Sitzung entschieden werden.
In dieser Sitzung soll über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB gemäß § 1 Abs. 7 BauGB entschieden und der 
Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gefasst werden.

Aspekte Stadtmarketing/Lokale Agenda 21
Aspekte des Stadtmarketings sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. 
Durch den Bebauungsplan werden agendarelevante Aspekte berücksichtigt. 
Aufgrund der Gesetze, die in der Bauleitplanung zu beachten sind, ist eine 
nachhaltige ökologische, ökonomische und sozialverträgliche Ausführung von 
Planungen gewährleistet. 

Die Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen 
Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild 
baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat):
„1. Über die während der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 

Abs. 1 BauGB von  den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
vorgetragenen Stellungnahmen zum Entwurf der 12. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbaufläche Zum Königsberg), 
Erkelenz-Lövenich, wird nach Abwägung aller erkennbaren öffentlichen  und 
privaten Belange, wie in der als Anlage  - Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange - beigefügten Abwägungstabelle 
vorgeschlagen, entschieden. Die Anlage  - Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange -  ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Entwurf der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz 
(Wohnbaufläche Zum Königsberg), Erkelenz-Lövenich, ist unter 
Berücksichtigung dieses Beschlusses auf die Dauer eines Monats gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.“
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Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage:
Anlage - Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
–zur Beschlussvorlage der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Erkelenz (Wohnbaufläche Zum Königsberg), Erkelenz-Lövenich

Übersicht über den Geltungsbereich der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Erkelenz (Wohnbaufläche Zum Königsberg), Erkelenz-Lövenich



Seite 1 
 

Anlage - Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Be-
schlussvorlage des Bebauungsplanes Nr. XII „Zum Königsberg“, Erkelenz-Lövenich und der 
12. Änderung des Flächennutzungsplanes (Wohnbaufläche Zum Königsberg), Erkelenz-
Lövenich im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung am 09.07.2013, im 
Hauptausschuss am 10.07.2013 und Rat am 17.07.2013 

 
Lfd. Nr.: 1 
Träger: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Heinsberg, 
Gereonstraße 80, 41747 Viersen 
Schreiben vom: 14.06.2013 
 
Inhalt: 
Zu den von Ihnen übersandten Unterlagen nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Umweltprüfung 
Zu dem Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung sind aus Sicht der Land-
wirtschaftskammer NRW keine weiteren Anforderungen zu stellen. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes habe ich darüber hinaus insbesondere bezüg-
lich der Auswirkungen auf folgende agrarstrukturelle Gesichtspunkte geprüft: 
 

 Schutz der Ressource landwirtschaftliche Nutzfläche, 

 Ausnutzung aller vorhandenen Wohngebietsressourcen, 

 Umsetzung des externen Kompensationsbedarfs, 

 Wirtschaftskraft landwirtschaftlicher Betriebe, 

 wirtschaftliche Landbewirtschaftung. 
 
Es bleibt zunächst festzuhalten, dass durch den Flächentausch (Teil A von „Flächen 
für die Landwirtschaft“ zu „Wohnbauflächen“ und Teil B von „Wohnbauflächen“ zu 
„Flächen für die Landwirtschaft“) die Bilanz für die planerische Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Nutzfläche ausgeglichen ist. Daher soll der Verlust landwirt-
schaftlicher Fläche, der mit der Umsetzung des Bebauungsplans realisiert wird, hier 
nicht weiter thematisiert werden. 
 
Landwirtschaftliche Belange sind somit vor allen in Bezug auf die umliegenden land-
wirtschaftlichen Betriebsflächen berührt. Hierauf wurde in der Planung durch die Gut-
achten zu Schall und Geruch eingegangen. 
 
Das Geruchsgutachten geht sowohl von aktuellen Bestandszahlen, als auch anzu-
nehmenden Plangrößen der Betriebe aus und kommt zu dem Ergebnis, dass mit der 
geplanten Bebauung der Bestandsschutz der Betriebe gewahrt bleibt. Mögliche Be-
triebsentwicklungen wären hingegen eingeschränkt - jedoch vornehmlich durch die 
bereits vorhandene Wohnbebauung. Landwirtschaftliche Belange sind daher in die-
sem Zusammenhang ausreichend berücksichtigt. 
 
Das Schallgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Immissionsrichtwerte für die 
Gebietsausweisung Allgemeines Wohngebiet (WA) unterschritten würden. In die Be-
rechnungen eingeflossen sind allerdings bauliche Änderungen auf dem Betrieb 
Croon, die noch nicht realisiert sind. Als weitere Einschränkung der Aussagekraft 
kommt hinzu, dass - im Gegensatz zu dem Geruchsgutachten - für betriebliche Ent-
wicklungen keine Szenarien berechnet wurden. 
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Da die Immissionsrichtwerte nur äußerst knapp unterschritten werden und mit der 
derzeitigen Planung des Schutzwalls bereits schallreduzierende Maßnahmen umge-
setzt würden  - so dass wenig Spielraum für weitere Schallschutzmaßnahmen ver-
bliebe - muss mit einem erhöhten nachbarschaftlichen Konfliktpotential gerechnet 
werden. Inwieweit dieses durch die Nachweise des Schallgutachtens befriedet wer-
den kann, ist fraglich. Der Lärm geht wesentlich auf den Anbau von Erdbeeren zu-
rück; einerseits durch den Lieferverkehr, der die Ernteware abholt, andererseits 
durch Hof-Feld-Fahrten in der Erntezeit. Die Uhrzeiten, an denen diese Aktivitäten 
vor allem stattfinden, sind den Anforderungen des Ernteprodukts Erdbeere geschul-
det und können somit zeitlich nicht verschoben werden. 
Aus agrarstruktureller Sicht wiegt jedoch schwerer, dass die Entwicklung des Betrie-
bes durch die geplanten Baumaßnahmen aus den genannten Gründen einge-
schränkt wird. In diesem Zusammenhang werden daher Bedenken gegen die Pla-
nung vorgetragen. 
 
Bezüglich der Kompensationsmaßnahmen habe ich zur Kenntnis genommen, dass 
diese vollständig im Plangebiet umgesetzt werden sollen und sogar ein Kompensati-
onsüberschuss in Höhe von 943 Punkten entstünde. Die Vermeidung von externem 
Kompensationsbedarf wird ausdrücklich begrüßt. 
Darüber hinaus wird angeregt, für die Eingriffs- und Ausgleichsberechnung des 
Lärmschutzwalls nicht nur dessen Grundfläche, sondern dessen Oberfläche in An-
rechnung zu bringen, um den Kompensationsüberschuss zu erhöhen und in das 
Ökokonto der Stadt Erkelenz einzubringen. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass der geplante Lärmschutzwall die Nutzungsrechte 
der umliegenden Grundstückseigentümer nicht einschränkt. 
 
Da die Erschließung des Plangebietes über die Verlängerung der Straße „Zum Kö-
nigsberg“ erfolgen soll, wird darauf aufmerksam gemacht, die zukünftige Durchgän-
gigkeit dieser Straße für landwirtschaftlichen Verkehr mindestens so zu gewährleis-
ten ist, wie dies derzeit auf der Straße „Zum Königsberg“ möglich ist. Die folgende 
Abbildung veranschaulicht, die statischen Dimensionen landwirtschaftlicher Fahrzeu-
ge. Zusätzlich sind die Platzbedarfe längerer Fahrzeuggespanne und insbesondere 
ausschwenkender Anbaugeräte einzuplanen. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Mit der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. XII „Verlängerung 
Zum Königsberg“ wurde die Betriebsgeräuschsituation der landwirtschaftlichen Be-
triebe erfasst und an den maßgeblichen Immissionsorten des Plangebietes in einem 
maximalen Nutzungsfall ermittelt. Hierbei wurde für den nördlich des Plangebietes 
angrenzenden Betrieb der heutige Betriebsablauf einschließlich der Nutzung einer 
neuen Umfahrt vorausgesetzt, die derzeit jedoch noch nicht in Betrieb ist. Insofern 
wurde eine betriebliche Entwicklung berücksichtigt. Für weitere Prognosen besteht 
kein Erfordernis, da die derzeitigen Betriebsabläufe bereits einen erheblichen Immis-
sionskonflikt mit der Bestandsbebauung Körrenziger Straße und Am Lerchenpfad 
verursachen, mit Überschreitungen der Nacht-Immissionswerte um bis zu 12 dB. 
Weitere betriebliche Entwicklungen sind demzufolge immissionsrechtlich nicht vo-
rauszusetzen, da eine betriebliche Entwicklung bereits in der Bestandssituation ein-
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geschränkt ist. Die immissionsschutzrechtliche Situation ist demnach sachgerecht 
ermittelt und die Belange des vorbeugenden Immissionsschutzes mit Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte an allen maßgeblichen Immissionsorten des Plangebietes hin-
reichend berücksichtigt. 
Die Ermittlung der Kompensationsmaßnahmen erfolgt nach der Arbeitshilfe zur Be-
wertung von Eingriffen sowie von Kompensationsmaßnahmen für die Bauleitplanung 
NRW,  der Flächenwert für den festgesetzten Lärmschutzwall wird nochmals geprüft 
und gfs. korrigiert. 
Der Ausbau der im Bebauungsplan mit einer Breite von 6,5m festgesetzten Verkehrs-
flächen mit der Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“ zur Erschließung 
des Wohngebietes erfolgt unter Berücksichtigung der Nutzungsansprüche im Wohn-
gebiet und den maßgeblichen Bemessungsfahrzeugen des fließenden Kraftfahr-
zeugverkehrs, wie bspw. 3-achsiges Müllfahrzeug. Die Erschließung endet in einer 
Wendeanlage. Das Ende kann bei entsprechender baulicher Ausführung der Über-
fahrt gfs. überfahren werden. Auch ein befahren mit landwirtschaftlichem Verkehr des  
in westlicher Richtung bis zur Körrenziger Straße führenden unbefestigten Wirt-
schaftsweges ist damit im Bedarfsfall möglich.  
Beschlussvorschlag: 
Die Belange des vorbeugenden Immissionsschutzes und die betrieblichen Belange 
sind hinreichend berücksichtigt, den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Die Flächenwerte der Ausgleichsbilanzierung werden geprüft. 
Der landwirtschaftliche Verkehr ist in der Planung berücksichtigt. 
 

 
 
Lfd. Nr.: 2 
Träger: Bezirksregierung Arnsberg, Postfach 44025 Dortmund 
Schreiben vom: 20. Juni 2013 
 
 
 
Inhalt: 
Die vorbezeichnete Planmaßnahme befindet sich über dem auf Eisenstein verliehe-
nen, inzwischen erloschenen Bergwerksfeld „Cornelia“, über den auf Steinkohle ver-
liehenen Bergwerksfeldern „Rombach I“ und „Rombach 2“, über den auf Braunkohle 
verliehenen Bergwerksfeldern „Treufund 2“ und „Treufund 3“ sowie über dem auf 
Kohlenwasserstoffe erteilten Erlaubnisfeld „Saxon 2“. Die letzte Eigentümerin des 
Bergwerksfeldes „Cornelia“ ist nicht mehr erreichbar. Eigentümerin der Bergwerks-
felder „Rombach I“ und „Rombach 2“ ist die CBB Holding AG i. L. in Köln. Die CBB 
Holding AG i. L. hat der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Ener-
gie in NRW, mitgeteilt, dass sie nicht in der Lage ist, Auskünfte über die bergbauli-
chen Verhältnisse und Bergschadensgefährdung zu erteilen, da ihr keine Unterlagen 
über den umgegangenen Bergbau vorliegen würden. Aus diesem Grunde erteile ich 
Ihnen im Zuge der Amtshilfe folgende Auskünfte zur bergbaulichen Situation im Be-
reich der in Rede stehenden Planmaßnahme: 
 
Ausweislich der hier vorliegenden Unterlagen ist in den Bergwerksfeldern „Cornelia“,  
„Rombach I“ und „Rombach 2“ im Bereich der Planmaßnahme kein einwirkungsrele-
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vanter Bergbau dokumentiert. Danach ist mit bergbaulichen Einwirkungen im Bereich 
der Planmaßnahme nicht zu rechnen. 
 
Eigentümerin der Bergwerksfelder „Treufund 2“ und „Treufund 3“ ist die Juntersdorf 
GmbH, Astreastraße 6 in 53909 Zülpich. In den hier vorliegenden Unterlagen ist in 
den Bergwerksfeldern „Treufund 2“ und „Treufund 3“ kein Abbau von Mineralien do-
kumentiert. Daher ist auch hier mit bergbaulichen Einwirkungen im Bereich der 
Planmaßnahme nicht zu rechnen. 
 
Darüber hinaus ist hier nichts über mögliche zukünftige, betriebsplanmäßig noch 
nicht zugelassene bergbauliche Tätigkeiten bekannt. Diesbezüglich empfehle ich 
Ihnen, auch die o. g. Juntersdorf GmbH als Eigentümerin des bestehenden Berg-
werkseigentums an der Planungsmaßnahme zu beteiligen, falls dieses nicht bereits 
erfolgt ist. 
 
Des Weiteren ist der Bereich der Planmaßnahme nach den hier vorliegenden Unter-
lagen (Grundwasserdifferenzenpläne mit Stand: Oktober 2011 aus dem Revierbe-
richt, Bericht 1, Auswirkungen der Grundwasserabsenkung, des Sammelbescheides 
- 61.42.63 -2000-1-) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus 
bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. 
 
Bei den Planungen sollte folgendes bereits Berücksichtigung finden: 
Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb 
der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine 
Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Planungsgebiet in den 
nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist 
nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwie-
deranstieg zu erwarten. 
 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung als auch bei einem späteren Grund-
wasseranstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Die Änderungen 
der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten 
bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden. Ich empfehle Ihnen in diesem 
Zusammenhang an die RWE Power AG, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln eine Anfrage 
zu stellen, und für konkrete Grundwasserdaten den Erftverband um Stellungnahme 
zu bitten. 
 
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass sowohl in der Begründung zur 12. 
Änderung des Flächennutzungsplanes Teil 1 auf der Seite 8, als auch in der Begrün-
dung zum Bebauungsplan Nr. XII Teil 1 auf der Seite 12, lediglich darauf hingewie-
sen wird, dass sich der Planungsbereich im Auswirkungsbereich der Sümpfungs-
maßnahmen des Braunkohlenbergbaus befindet. Ergänzend sollte in beiden Be-
gründungen hinzugefügt werden, dass nach Beendigung der bergbaulichen Sümp-
fungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten ist. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Informationen bezüglich der Bergwerksfelder für Eisenstein, Stein- und Braun-
kohle sowie des Erlaubnisfeldes zur Lokalisierung von  Kohlenwasserstofffeldern 
„Saxon 2“ werden zur Kenntnis genommen und, soweit noch nicht geschehen, in die 
Begründung aufgenommen. 
Im Bauleitplanverfahren zum Bebauungsplan Nr. XII "Verlängerung Zum Königs-
berg", Erkelenz-Lövenich wurde die EBV und die RWE Power AG um Stellungnahme 
gebeten. Weder die EBV noch die RWE Power AG brachten abwägungsrelevante 
Stellungnahmen vor. 
In den Bebauungsplan wird ein Hinweis aufgenommen, dass das Plangebiet im Be-
reich der durch den Braunkohlentagebau bedingten Grundwasserbeeinflussung liegt. 
Ein Hinweis, dass Bodenbewegungen durch den Grundwasseranstieg nach Beendi-
gung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen , nicht auszuschließen sind, wird  in 
den Bebauungsplan aufgenommen.  
Die Grundwasserdaten werden dem  Grundwassergleichenplan des Erftverbandes 
entnommen, und falls noch nicht geschehen, in die Begründung aufgenommen. 
Der Juntersdorf GmbH wird im Zuge der Offenlage des Planentwurfes gemäß § 3 
Abs. 2 an dem Planverfahren beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg wird zur Kenntnis genommen, die 
Begründung zum Bebauungsplan und der Hinweis im Bebauungsplan zu der durch 
den Braunkohlentagebau bedingten Grundwasserbeeinflussung entsprechend er-
gänzt. 
 

 
Lfd. Nr.: 3 
Träger: Kreisverwaltung Heinsberg Amt für Bauen und Wohnen, 52523 Heins-
berg 
Schreiben vom: 20.06.2013 
 
Inhalt: 
Zu der o. g. Bauleitplanung wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Gesundheitsamt 
 
Da ausschließlich eine Wohnbebauung geplant ist, sollten unter gesundheitlichen 
Aspekten die Vorgaben für Wohngebiete (WR) zur Anwendung kommen. Entspre-
chend sollten die TA Lärm für Wohngebiete zugrunde gelegt werden. Dabei sollte die 
nächtliche Lärmbelästigung aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes 
nicht mehr als 30 dB betragen. Es stellt sich ferner die Frage, ob ein üblicherweise 
vorhandener Warnton beim Zurücksetzen von Lastwagen und Gabelstaplern berück-
sichtigt wurde, da dieser insbesondere in Nacht und Ruhezeiten als besonders be-
lastend empfunden wird. 
 
Zusätzlich kann wegen der unmittelbaren Nähe der Wohnbebauung zu den landwirt-
schaftlichen Betrieben mit einer Bioaerosolbelastung gerechnet werden. Der land-
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wirtschaftliche Betrieb Küpper kann im Planfall ca. 160 Tiere umfassen und der 
landwirtschaftliche Betrieb Abels im Planfall 200 Tiere. Auch wenn es sich hier um 
Milchkühe und Jungvieh handelt, kann aufgrund der unmittelbaren Nähe der Wohn-
bebauung eine Bioaerosolbelastung nicht ausgeschlossen werden. Eine Schweine- 
oder Geflügelhaltung ist  aufgrund der geringen Abstände aus amtsärztlicher Sicht 
nicht möglich und sollte durch entsprechende Verordnungen aufgenommen werden. 
Auch anfallende Gülle sollte durch entsprechende Schutzmaßnahmen so behandelt 
werden müssen, dass es nicht zu einer Belastung der angrenzenden Wohnbebauung 
kommen kann. 
 
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung 
 
Aus den 
 

- von der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde 
- von der Abgrabungsbehörde 
- von der Straßenbaubehörde 
- von der Unteren Landschaftsbehörde 

 
des Kreises Heinsberg zu vertretenden Belangen werden gegen die o. g. Bauleitpla-
nung keine Einwendungen erhoben. 
 
Im Übrigen wird jedoch wie folgt Stellung genommen: 
 
Untere Wasserbehörde 
 
Beseitigung von Niederschlagswasser (§ 51 a LWG) 
 
Zu den unter Ziffer 6.4 der Begründung zum Bebauungsplan getroffenen Regelungen 
zur Niederschlagswasserbeseitigung werden von mir Bedenken erhoben, die ich wie 
folgt begründe: 
 
Gemäß § 55 Abs. 2 WHG i. V. m. § 51 a Abs. 1 LWG sind zur Niederschlagswasser-
beseitigung folgende Verfahren möglich: Versickern, Verrieseln, die ortsnahe Einlei-
tung in ein Gewässer sowie die Einleitung über eine Kanalisation in ein Gewässer 
ohne Vermischung mit Schmutzwasser. Die vier Alternativen stehen grundsätzlich 
gleichberechtigt nebeneinander. 
 
Die Stadt Erkelenz plant abweichend davon für das Baugebiet „Verlängerung Zum 
Königsberg“ grundsätzlich die Entwässerung für Schmutz- und Niederschlagswasser 
über einen Mischwasserkanal. 
 
Zwar folgt aus § 55 Abs. 2 WHG nicht, dass zukünftig keine Mischwasserkanäle 
mehr gebaut werden dürfen, denn der Grundsatz der ortsnahen Regenwasserbesei-
tigung in § 55 Abs. 2 WHG steht unter dem ausdrücklich gesetzlich verankerten Vor-
behalt, dass der ortsnahen Niederschlagswasserbeseitigung durch Versickerung, 
Verrieselung, direkter Einleitung in ein Gewässer ohne Ableitung über einen Regen-
wasserkanal (über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser) keine 
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wasserrechtlichen Vorschriften, keine sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
und keine wasserwirtschaftlichen Belange entgegenstehen dürfen. 
 
Aus den Ausführungen der Stadt Erkelenz geht jedoch nicht hervor, ob entsprechen-
de Belange vorliegen. 
 
Die Formulierungen lassen den Schluss zu, dass jeder Grundstückseigentümer zu-
nächst die Verpflichtung hat, die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu prüfen, un-
abhängig davon, ob eine Versickerung seitens des Eigentümers überhaupt ge-
wünscht ist.  
 
Dies ist jedoch im Rahmen der Verbindlichen Bauleitplanung eine Pflichtaufgabe der 
Gemeinde. Die gesetzliche Ermittlungspflicht wird damit von der Gemeinde wegver-
lagert. Auf § 53 Abs. 3 a Sätze 3 und 5 LWG wird hingewiesen. 
 
Zur Beurteilung, ob eine Versickerung/Verrieselung des Niederschlagswassers vor 
Ort möglich ist, sind mindestens Grundaussagen zu den hydrogeologischen Rand-
bedingungen erforderlich. Die Gemeinde hat ihre abschließende Entscheidung und 
die wesentlichen Beurteilungsgrundlagen zu der Frage, welche Form der Nieder-
schlagswasserbeseitigung vorgesehen wird, in der Begründung darzulegen. Dabei 
hat die Gemeinde auch zu prüfen und zu begründen, ob Festsetzungen im Bebau-
ungsplan (vgl. u. a. § 51 a Abs. 3 LWG) erforderlich sind. 
 
Hierzu verweise ich auch auf den RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung 
und Landwirtschaft vom 18. Mai 1998 (IV B 5 – 673/2-29010 / IV B 6 – 031 002 
0901) „Niederschlagswasserbeseitigung gemäß § 51 a des Landeswassergesetzes“. 
 
Untere Bodenschutzbehörde/Altlasten 
 
Erkenntnisse über Altlast-Verdachtsflächen liegen mir zurzeit nicht vor. 
 
Amt für Bauen und Wohnen – Untere Immissionsschutzbehörde –  
 
Gegen die hier vorliegenden Planungen bestehen aus immissionsschutzrechtlicher 
Sicht teilweise erhebliche Bedenken, die ich wie folgt begründe: 
 
Für das Plangebiet wurde aufgrund der Nähe zu dort vorhandenen landwirtschaftli-
chen Betrieben sowohl eine Geruchsimmissionsprognose als auch eine schalltechni-
sche Untersuchung durchgeführt.  
 
Nach den Ergebnissen der Geruchsimmissionsprognose bestehen gegen die Pla-
nungen keine Bedenken, da die prognostizierten Geruchshäufigkeiten im Plangebiet 
unterhalb der nach der Geruchsimmissionsrechtlinie – GIRL – zulässigen Geruchs-
häufigkeiten liegen. Die im Plangebiet auftretenden Geruchsbelästigungen wurden in 
den planungsrechtlichen Festsetzungen unter Ziffer III – Hinweise aufgenommen und 
somit ausreichend berücksichtigt.  
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Hinweise: Die landwirtschaftlichen Betriebe Küpper und Huppertz können sich be-
reits aufgrund der im näheren Umfeld dieser Betriebe liegenden vorhandenen Be-
bauungen nicht mehr weiter entwickeln. Zusätzliche Einschränkungen dieser Betrie-
be durch die hier vorliegenden Planungen liegen insofern nicht vor. Die Ergebnisse 
der Geruchsimmissionsprognose zeigen auch, dass der landwirtschaftliche Betrieb 
Abels sich entsprechend den Annahmen des Planfalles 2 noch weiter entwickeln 
kann. Ich weise hier bereits darauf hin, dass bei einer zukünftigen Erweiterung der 
Hofstelle Abels eine gutachterliche Geruchsimmissionsprognose durchzuführen ist. 
 
Immissionsschutzrechtliche Bedenken bestehen jedoch gegen das Heranrücken von 
Wohnbebauung an den in ca. 1250 m entfernten Windpark Erkelenz-Lövenich bzw. 
an den daran anschließenden Windpark Körrenzig. 
Nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung kann das Plangebiet 
zwar mit einem 4 m hohen Lärmschutzwall unter Zugrundelegung der von den dort 
vorhandenen 3 landwirtschaftlichen Betrieben ausgehenden Geräuschbelastungen 
entwickelt werden. Weitere Geräuschbelastungen, wie die z. B. von den in ca. 1250 
m südlich befindlichen Windkraftanlagen ausgehen, wurden hier jedoch nicht be-
trachtet. Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung zeigen auch, dass ins-
besondere im Nachtzeitraum die geltenden Immissionsgrenzwerte bereits ohne die 
Geräuschbelastungen der Windkraftanlagen ausgeschöpft sind. Aus diesem Grunde 
bestehen gegen die Planungen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht erhebliche 
Bedenken. 
Meine Bedenken können ausgeräumt werden, wenn über eine schalltechnische 
Prognose nachgewiesen wird, dass die geltenden Immissionsgrenzwerte der TA-
Lärm unter Berücksichtigung der Gesamtbelastung im Plangebiet eingehalten wer-
den. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich die auf das Plangebiet auswirkende 
Gesamtbelastung aus den Geräuschbelastungen der 3 umliegenden landwirtschaftli-
chen Betriebe und aus den Geräuschbelastungen aller vorhandenen und genehmig-
ten Windkraftanlagen der in ca. 1250 m entfernten Konzentrationszonen Erkelenz-
Lövenich bzw. Körrenzig zusammensetzt. 
 
Weiterhin bestehen gegen die Planungen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht er-
hebliche Bedenken, da im Rahmen des Bebauungsplanes keine Aussagen zum auf-
tretenden Schattenwurf im Plangebiet, der von den in den Konzentrationszonen Er-
kelenz-Lövenich bzw. Körrenzig befindlichen Windkraftanlagen ausgeht, gemacht 
wurden. Meine Bedenken können ausgeräumt werden, wenn über ein Schatten-
wurfgutachten nachgewiesen wird, dass im Plangebiet die Schattenwurfbelästigung 
den geltenden Anforderungen entspricht. In diesem Schattenwurfgutachten sind alle 
vorhandenen und bereits genehmigten Windkraftanlagen zu berücksichtigen. 
 
Hinweis: 
Ich weise hier auch darauf hin, dass in diesen südlich gelegenen Windparks zukünf-
tig ein Repowering der Anlagen geplant ist. Da die heutigen neuen Anlagen wesent-
lich leistungsfähiger und höher sind, kann durch das Heranrücken der hier geplanten 
Wohnbebauung der zukünftige Betrieb dieser Anlagen zu weiteren Einschränkungen 
führen. 
 
Weitere Anregungen oder Bedenken werden nicht vorgetragen. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Gesundheitsamt: 
Die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm werden nach den Gebietsausweisungen ge-
mäß der Baunutzungsverordnung festgelegt, in der Planung der eines Allgemeinen 
Wohngebietes (WA), § 4 BauNVO. Ein höherer Schutzanspruch von 30 dB(A) ent-
spricht weder den immissionsschutzrechtlichen Vorgaben, noch einer realistischen 
Einschätzung der Lärmsituation in einem Wohngebiet. Bereits nächtliche Fahrzeug-
bewegungen auf öffentlichen Straßen oder Einparkvorgänge an Nachbargebäuden 
führen zu höheren Beurteilungspegeln. Selbst Kurgebiete haben nach TA-Lärm 
nachts nur einen Schutzanspruch von 35 dB(A). Eine Änderung des Schutzanspru-
ches für das geplante Wohngebiet ist aus v. g. Gründen nicht sachgerecht. Die Be-
triebsgeräusche  wurden mit geeichten Präzisionsschallpegelmessern in einem defi-
nierten Messabstand erfasst, insofern wurden alle maßgeblichen Betriebsgeräusche 
(Ladegeschehen, Kühl-Lkw) berücksichtigt. 
Der Hinweis, dass eine Bioaerosolbelastung durch die in den landwirtschaftlichen 
Betrieben vorhandenen Milchkühe und  das Jungvieh nicht ausgeschlossen werden 
kann, wird in die Begründung aufgenommen. Eine Haltung von Schweinen und Ge-
flügel auf den erwähnten landwirtschaftlichen Betrieben ist schon durch die Bestand-
situation (angrenzende Wohnbebauung) immissionsschutzrechtlich als unrealisierbar 
einzustufen. Auch heute schon kann davon ausgegangen werden, dass die Betriebe 
die anfallende Gülle durch entsprechende Schutzmaßnahmen zu behandeln haben,  
so dass es nicht zu einer Belastung der angrenzenden Wohnbebauung kommen 
kann. 
 
Untere Wasserbehörde: 
Aufgrund der Hanglage und in der Vergangenheit aufgetretenen Probleme mit Ober-
flächenabflüssen ist eine leistungsfähige und betriebssichere Entwässerung im Plan-
gebiet prioritär. 
Bohrungen im Bereich Lövenich-West weisen Tonschichten bis in eine Tiefe von 7m 
unter Gelände auf. 
Dezentrale Versickerung von Oberflächenwasser ist so nicht möglich und der Bau 
einen zentralen Versickerung mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden. 
Eine Einleitung in ein Gewässer scheidet ebenfalls aus da ein solches in angemes-
sener Entfernung zum Plangebiet nicht zur Verfügung steht. 
Die Entwässerung des Plangebiets erfolgt deshalb durch Anschluss an das beste-
hende Mischsystem Lövenich. Die Erweiterungsfläche ist im Generalentwässerungs-
plan enthalten. Die Anlagen auch für die weiterführende Mischwasserbehandlung 
(Mischwasserbecken, Bodenfilter) sind ausreichend groß dimensioniert und sichern 
eine rechtskonforme Gewässerbenutzung. 
Wegen der ungünstigen hydrogeologischen Bedingungen und der bereits realisierten 
rechtskonformen Mischwasserbehandlung (mit Bodenfilter) werden mit Blick auf eine 
betriebssichere Niederschlagsentwässerung keine Befreiungen vom Anschluss-
zwang erteilt – das gefasste und gesammelte Niederschlagswasser ist in den Misch-
wassersammler einzuleiten. 
 
Untere Immissionsschutzbehörde: 
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Die Konzentrationszone für Windenergieanlagen südlich der Ortslage Lövenich be-
findet sich in einem Abstand von rd. 1.250 bis 1.300m zur nächstgelegen schutzwür-
digen Nutzung.  Der seit 15.08.1981 rechtskräftige Bebauungsplan Nr. VI/2 „Ler-
chenpfad“, Erkelenz-Lövenich und seine 2. Änderung setzen für die Bebauung süd-
lich der Straße Zum Königsberg ein Reines Wohngebiet (WR) gemäß § 3 BauNVO i. 
d. F. v. 1977 fest. Gegenstand des Genehmigungsverfahrens zu den Windenergiean-
lagen südlich Lövenich ist die Einhaltung der maßgeblichen Grenzwerte der TA-Lärm 
sowie die Prüfung der Schattenwurfdauer durch die Windenergieanlagen. Der 
Schutzanspruch dieser bestehenden Wohnnutzung, mit Immissionsgrenzwerten nach 
TA-Lärm  50 dB(A) tags und 35 dB(A) nachts, sowie der Vermeidung von Beeinträch-
tigungen durch Schattenwurf, ist demnach gewährleistet. Das Geräuschimmissions-
gutachten WT1504/00, September 2000 ist Bestandteil der Baugenehmigung für die 
bestehenden Windenergieanlagen, der berechnete Immissionspegel für Am Königs-
berg (IO 04) beträgt 35,7dB(A). Das Schattenwurfgutachten SW00002B, Oktober 
2000 sowie dessen 1. Nachtrag, sind Bestandteil der Baugenehmigung für die be-
stehenden Windenergieanlagen, für die Bebauung Am Königsberg wurde keine 
Schattenwurfbelastung ermittelt. Das geplante Wohngebiet des Bebauungsplanes 
Nr. XII „Verlängerung Zum Königsberg“ verändert die Abstände zu den Konzentrati-
onszonen nicht, der Bebauungsplan setzt für diese zukünftige Bebauung ein Allge-
meines Wohngebiet (WA) fest. Die Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm betragen für  
Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts.  Eine Verschär-
fung der immissionsschutzrechtlichen Situation ist daher nicht anzunehmen. 
Die lärmtechnischen Untersuchungen zu Planungen der Stadt Linnich für Konzentra-
tionszonen für Windenergieanlagen bestätigten die Einhaltung der Lärmimmissions-
richtwerte an den Immissionsorten der geplanten Wohnbebauung für Allgemeine 
Wohngebiete (WA) mit Beurteilungspegel von gerundet 39 dB(A) nachts (IP06 Zum 
Königsberg 83) für die Gesamtbelastung (Vorbelastung  19 bestehende Windener-
gieanlagen+ Zusatzbelastung 16 geplante Windenergieanlagen). Im Einwirkungsbe-
reich wurden jedoch als Vorbelastung nur die Windenergieanlagen betrachtet , nicht 
jedoch alle Anlagen i. S. d. TA-Lärm (gewerbliche Geräuschquellen), eine Genehmi-
gungsfähigkeit kann daher und aus Gründen einer Überschreitung der Immissions-
richtwerte für das bestehende Reine Wohngebiet (WR) Zum Königsberg nicht unter-
stellt werden. 
Ebenso wurden im Rahmen der Planungen der Stadt Linnich die Schattenwurfdauer 
berechnet, die Orientierungswerte der Schattenwurfdauer (maximal 30 Stunden pro 
Jahr bzw. maximal 30 Minuten pro Tag) an dem zum geplanten Wohngebiet nächst-
gelegen Immissionsort Körrenziger Straße 21 werden auch durch die geplanten 
Windenergieanlagen eingehalten. Das geplante Wohngebiet liegt außerhalb der 
Schattenreichweite (1.604/1.754m).  
Für das schalltechnische Gutachten zum Bebauungsplan Nr. XII „Verlängerung Zum 
Königsberg“ wurde die zukünftige Gesamtbelastung einschließlich Windenergieanla-
gen (Bestand + Planung) geprüft, demnach werden an allen Gebäuden im Plangebiet 
die Immissionsrichtwerte eingehalten. Die ergänzende Prüfung vom 27.06.2013 ist 
Bestandteil des Gutachtens und Bebauungsplanes. 
Beschlussvorschlag: 
Gesundheitsamt: 
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Der Anregung zur Änderung der Immissionsrichtwerte wird nicht gefolgt, der vorbeu-
gende Immissionsschutz ist hinreichend berücksichtigt. Ein Hinweis zur nicht auszu-
schließenden Bioaerosolbelastung wird in die Begründung aufgenommen.  
 
Untere Wasserbehörde: 
Den Bedenken zur Niederschlagswasserbeseitigung wird nicht gefolgt. 
 
Untere Immissionsschutzbehörde: 
Den Bedenken aufgrund der Konzentrationszonen für Windenergieanlagen hinsicht-
lich der Lärmimmissionen und des Schattenwurfes wir nicht gefolgt, der vorbeugende 
Immissionsschutz ist hinreichend berücksichtigt.  





Beschlussvorlage

Federführend:
Planungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 61/262/2013
öffentlich

20.06.2013
Amt 61 Paul-Hugo Blaesen
Amt 61 Manfred Orth

Bebauungsplan Nr. XII "Verlängerung Zum Königsberg", Erkelenz-
Lövenich
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der 
frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 
sowie Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium

09.07.2013 Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
10.07.2013 Hauptausschuss
17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

In seiner Sitzung am 15.12.2010  hat der Rat der Stadt Erkelenz die Einleitung des 
Bebauungsplanverfahren für den Bebauungsplan Nr. XII „Verlängerung Zum 
Königsberg“, Erkelenz-Lövenich,  beschlossen und die Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB  sowie den Bezirksausschuss  Erkelenz-Lövenich zu beteiligen.

1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Die öffentliche Bekanntmachung des Termins der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde mit Amtsblatt Nr. 10 vom 24.05.2013 
bekannt gemacht.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde am 04.06.2013 im Rathaus der 
Stadt Erkelenz durchgeführt. Seitens der Öffentlichkeit wurden keine 
abwägungsrelevanten Stellungnahmen vorgetragen.

2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB

Das Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom 
16.05.2013 an die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, eingeleitet.
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Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während 
des Beteiligungsverfahrens   abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen, die 
in der Anlage – Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange – zur Abwägung und Beschlussfassung aufgelistet sind.

3. Beteiligung des Bezirksausschusses
Der Bezirksausschuss Erkelenz-Lövenich wurde mit Schreiben vom 16.05.2013 
beteiligt. 
Beschlüsse zum Inhalt des Bauleitplanverfahren wurden seitens des 
Bezirksausschusses Erkelenz- Lövenich nicht gefasst, so dass auch keine 
Stellungnahmen vorliegen.
Unabhängig hiervon befasste sich der Bezirksausschuss mit diesem Thema in 
seinen Sitzungen am 17.02.2011, 26.03.2012, 23.10.2012 und 11.03.2013.

Über das Ergebnis der Abwägung und die Weiterführung des Verfahrens gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB soll in dieser Sitzung entschieden werden.
In dieser Sitzung soll über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB gemäß § 1 Abs. 7 BauGB entschieden und der 
Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gefasst werden.

Aspekte Stadtmarketing/Lokale Agenda 21
Aspekte des Stadtmarketings sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. 
Durch den Bebauungsplan werden agendarelevante Aspekte berücksichtigt. 
Aufgrund der Gesetze, die in der Bauleitplanung zu beachten, ist eine nachhaltige 
ökologische, ökonomische und sozialverträgliche Ausführung von Planungen 
gewährleistet. 

Die Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen 
Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild 
baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat):
„1. Über die während der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 

Abs. 1 BauGB von  den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
vorgetragenen Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. XII 
„Verlängerung Zum Königsberg“, Erkelenz-Lövenich, wird nach Abwägung 
aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belangen, wie in den als Anlage  - 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - 
beigefügten Abwägungstabelle vorgeschlagen, entschieden. Die Anlage  - 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange -  ist 
Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. XII „Verlängerung Zum Königsberg“, 
Erkelenz-Lövenich, ist unter Berücksichtigung dieses Beschlusses auf die 
Dauer eines Monats gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.“
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Finanzielle Auswirkungen:
Die Realisierung des Bebauungsplanes hinsichtlich der Erschließung wird durch 
einen städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Erkelenz und der Grundstücks- 
und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz GmbH & Co.KG (GEE) 
sichergestellt.

Anlage:
Anlage - Stellungnahme der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange -
des Bebauungsplanes Nr. XII „Verlängerung Zum Königsberg“, Erkelenz-Lövenich

Übersicht über den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. XII „Verlängerung 
Zum Königsberg“, Erkelenz-Lövenich
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schlussvorlage des Bebauungsplanes Nr. XII „Zum Königsberg“, Erkelenz-Lövenich und der 
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Lfd. Nr.: 1 
Träger: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Heinsberg, 
Gereonstraße 80, 41747 Viersen 
Schreiben vom: 14.06.2013 
 
Inhalt: 
Zu den von Ihnen übersandten Unterlagen nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Umweltprüfung 
Zu dem Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung sind aus Sicht der Land-
wirtschaftskammer NRW keine weiteren Anforderungen zu stellen. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes habe ich darüber hinaus insbesondere bezüg-
lich der Auswirkungen auf folgende agrarstrukturelle Gesichtspunkte geprüft: 
 

 Schutz der Ressource landwirtschaftliche Nutzfläche, 

 Ausnutzung aller vorhandenen Wohngebietsressourcen, 

 Umsetzung des externen Kompensationsbedarfs, 

 Wirtschaftskraft landwirtschaftlicher Betriebe, 

 wirtschaftliche Landbewirtschaftung. 
 
Es bleibt zunächst festzuhalten, dass durch den Flächentausch (Teil A von „Flächen 
für die Landwirtschaft“ zu „Wohnbauflächen“ und Teil B von „Wohnbauflächen“ zu 
„Flächen für die Landwirtschaft“) die Bilanz für die planerische Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Nutzfläche ausgeglichen ist. Daher soll der Verlust landwirt-
schaftlicher Fläche, der mit der Umsetzung des Bebauungsplans realisiert wird, hier 
nicht weiter thematisiert werden. 
 
Landwirtschaftliche Belange sind somit vor allen in Bezug auf die umliegenden land-
wirtschaftlichen Betriebsflächen berührt. Hierauf wurde in der Planung durch die Gut-
achten zu Schall und Geruch eingegangen. 
 
Das Geruchsgutachten geht sowohl von aktuellen Bestandszahlen, als auch anzu-
nehmenden Plangrößen der Betriebe aus und kommt zu dem Ergebnis, dass mit der 
geplanten Bebauung der Bestandsschutz der Betriebe gewahrt bleibt. Mögliche Be-
triebsentwicklungen wären hingegen eingeschränkt - jedoch vornehmlich durch die 
bereits vorhandene Wohnbebauung. Landwirtschaftliche Belange sind daher in die-
sem Zusammenhang ausreichend berücksichtigt. 
 
Das Schallgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Immissionsrichtwerte für die 
Gebietsausweisung Allgemeines Wohngebiet (WA) unterschritten würden. In die Be-
rechnungen eingeflossen sind allerdings bauliche Änderungen auf dem Betrieb 
Croon, die noch nicht realisiert sind. Als weitere Einschränkung der Aussagekraft 
kommt hinzu, dass - im Gegensatz zu dem Geruchsgutachten - für betriebliche Ent-
wicklungen keine Szenarien berechnet wurden. 
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Da die Immissionsrichtwerte nur äußerst knapp unterschritten werden und mit der 
derzeitigen Planung des Schutzwalls bereits schallreduzierende Maßnahmen umge-
setzt würden  - so dass wenig Spielraum für weitere Schallschutzmaßnahmen ver-
bliebe - muss mit einem erhöhten nachbarschaftlichen Konfliktpotential gerechnet 
werden. Inwieweit dieses durch die Nachweise des Schallgutachtens befriedet wer-
den kann, ist fraglich. Der Lärm geht wesentlich auf den Anbau von Erdbeeren zu-
rück; einerseits durch den Lieferverkehr, der die Ernteware abholt, andererseits 
durch Hof-Feld-Fahrten in der Erntezeit. Die Uhrzeiten, an denen diese Aktivitäten 
vor allem stattfinden, sind den Anforderungen des Ernteprodukts Erdbeere geschul-
det und können somit zeitlich nicht verschoben werden. 
Aus agrarstruktureller Sicht wiegt jedoch schwerer, dass die Entwicklung des Betrie-
bes durch die geplanten Baumaßnahmen aus den genannten Gründen einge-
schränkt wird. In diesem Zusammenhang werden daher Bedenken gegen die Pla-
nung vorgetragen. 
 
Bezüglich der Kompensationsmaßnahmen habe ich zur Kenntnis genommen, dass 
diese vollständig im Plangebiet umgesetzt werden sollen und sogar ein Kompensati-
onsüberschuss in Höhe von 943 Punkten entstünde. Die Vermeidung von externem 
Kompensationsbedarf wird ausdrücklich begrüßt. 
Darüber hinaus wird angeregt, für die Eingriffs- und Ausgleichsberechnung des 
Lärmschutzwalls nicht nur dessen Grundfläche, sondern dessen Oberfläche in An-
rechnung zu bringen, um den Kompensationsüberschuss zu erhöhen und in das 
Ökokonto der Stadt Erkelenz einzubringen. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass der geplante Lärmschutzwall die Nutzungsrechte 
der umliegenden Grundstückseigentümer nicht einschränkt. 
 
Da die Erschließung des Plangebietes über die Verlängerung der Straße „Zum Kö-
nigsberg“ erfolgen soll, wird darauf aufmerksam gemacht, die zukünftige Durchgän-
gigkeit dieser Straße für landwirtschaftlichen Verkehr mindestens so zu gewährleis-
ten ist, wie dies derzeit auf der Straße „Zum Königsberg“ möglich ist. Die folgende 
Abbildung veranschaulicht, die statischen Dimensionen landwirtschaftlicher Fahrzeu-
ge. Zusätzlich sind die Platzbedarfe längerer Fahrzeuggespanne und insbesondere 
ausschwenkender Anbaugeräte einzuplanen. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Mit der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. XII „Verlängerung 
Zum Königsberg“ wurde die Betriebsgeräuschsituation der landwirtschaftlichen Be-
triebe erfasst und an den maßgeblichen Immissionsorten des Plangebietes in einem 
maximalen Nutzungsfall ermittelt. Hierbei wurde für den nördlich des Plangebietes 
angrenzenden Betrieb der heutige Betriebsablauf einschließlich der Nutzung einer 
neuen Umfahrt vorausgesetzt, die derzeit jedoch noch nicht in Betrieb ist. Insofern 
wurde eine betriebliche Entwicklung berücksichtigt. Für weitere Prognosen besteht 
kein Erfordernis, da die derzeitigen Betriebsabläufe bereits einen erheblichen Immis-
sionskonflikt mit der Bestandsbebauung Körrenziger Straße und Am Lerchenpfad 
verursachen, mit Überschreitungen der Nacht-Immissionswerte um bis zu 12 dB. 
Weitere betriebliche Entwicklungen sind demzufolge immissionsrechtlich nicht vo-
rauszusetzen, da eine betriebliche Entwicklung bereits in der Bestandssituation ein-
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geschränkt ist. Die immissionsschutzrechtliche Situation ist demnach sachgerecht 
ermittelt und die Belange des vorbeugenden Immissionsschutzes mit Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte an allen maßgeblichen Immissionsorten des Plangebietes hin-
reichend berücksichtigt. 
Die Ermittlung der Kompensationsmaßnahmen erfolgt nach der Arbeitshilfe zur Be-
wertung von Eingriffen sowie von Kompensationsmaßnahmen für die Bauleitplanung 
NRW,  der Flächenwert für den festgesetzten Lärmschutzwall wird nochmals geprüft 
und gfs. korrigiert. 
Der Ausbau der im Bebauungsplan mit einer Breite von 6,5m festgesetzten Verkehrs-
flächen mit der Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“ zur Erschließung 
des Wohngebietes erfolgt unter Berücksichtigung der Nutzungsansprüche im Wohn-
gebiet und den maßgeblichen Bemessungsfahrzeugen des fließenden Kraftfahr-
zeugverkehrs, wie bspw. 3-achsiges Müllfahrzeug. Die Erschließung endet in einer 
Wendeanlage. Das Ende kann bei entsprechender baulicher Ausführung der Über-
fahrt gfs. überfahren werden. Auch ein befahren mit landwirtschaftlichem Verkehr des  
in westlicher Richtung bis zur Körrenziger Straße führenden unbefestigten Wirt-
schaftsweges ist damit im Bedarfsfall möglich.  
Beschlussvorschlag: 
Die Belange des vorbeugenden Immissionsschutzes und die betrieblichen Belange 
sind hinreichend berücksichtigt, den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Die Flächenwerte der Ausgleichsbilanzierung werden geprüft. 
Der landwirtschaftliche Verkehr ist in der Planung berücksichtigt. 
 

 
 
Lfd. Nr.: 2 
Träger: Bezirksregierung Arnsberg, Postfach 44025 Dortmund 
Schreiben vom: 20. Juni 2013 
 
 
 
Inhalt: 
Die vorbezeichnete Planmaßnahme befindet sich über dem auf Eisenstein verliehe-
nen, inzwischen erloschenen Bergwerksfeld „Cornelia“, über den auf Steinkohle ver-
liehenen Bergwerksfeldern „Rombach I“ und „Rombach 2“, über den auf Braunkohle 
verliehenen Bergwerksfeldern „Treufund 2“ und „Treufund 3“ sowie über dem auf 
Kohlenwasserstoffe erteilten Erlaubnisfeld „Saxon 2“. Die letzte Eigentümerin des 
Bergwerksfeldes „Cornelia“ ist nicht mehr erreichbar. Eigentümerin der Bergwerks-
felder „Rombach I“ und „Rombach 2“ ist die CBB Holding AG i. L. in Köln. Die CBB 
Holding AG i. L. hat der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Ener-
gie in NRW, mitgeteilt, dass sie nicht in der Lage ist, Auskünfte über die bergbauli-
chen Verhältnisse und Bergschadensgefährdung zu erteilen, da ihr keine Unterlagen 
über den umgegangenen Bergbau vorliegen würden. Aus diesem Grunde erteile ich 
Ihnen im Zuge der Amtshilfe folgende Auskünfte zur bergbaulichen Situation im Be-
reich der in Rede stehenden Planmaßnahme: 
 
Ausweislich der hier vorliegenden Unterlagen ist in den Bergwerksfeldern „Cornelia“,  
„Rombach I“ und „Rombach 2“ im Bereich der Planmaßnahme kein einwirkungsrele-
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vanter Bergbau dokumentiert. Danach ist mit bergbaulichen Einwirkungen im Bereich 
der Planmaßnahme nicht zu rechnen. 
 
Eigentümerin der Bergwerksfelder „Treufund 2“ und „Treufund 3“ ist die Juntersdorf 
GmbH, Astreastraße 6 in 53909 Zülpich. In den hier vorliegenden Unterlagen ist in 
den Bergwerksfeldern „Treufund 2“ und „Treufund 3“ kein Abbau von Mineralien do-
kumentiert. Daher ist auch hier mit bergbaulichen Einwirkungen im Bereich der 
Planmaßnahme nicht zu rechnen. 
 
Darüber hinaus ist hier nichts über mögliche zukünftige, betriebsplanmäßig noch 
nicht zugelassene bergbauliche Tätigkeiten bekannt. Diesbezüglich empfehle ich 
Ihnen, auch die o. g. Juntersdorf GmbH als Eigentümerin des bestehenden Berg-
werkseigentums an der Planungsmaßnahme zu beteiligen, falls dieses nicht bereits 
erfolgt ist. 
 
Des Weiteren ist der Bereich der Planmaßnahme nach den hier vorliegenden Unter-
lagen (Grundwasserdifferenzenpläne mit Stand: Oktober 2011 aus dem Revierbe-
richt, Bericht 1, Auswirkungen der Grundwasserabsenkung, des Sammelbescheides 
- 61.42.63 -2000-1-) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus 
bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. 
 
Bei den Planungen sollte folgendes bereits Berücksichtigung finden: 
Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb 
der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine 
Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Planungsgebiet in den 
nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist 
nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwie-
deranstieg zu erwarten. 
 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung als auch bei einem späteren Grund-
wasseranstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Die Änderungen 
der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten 
bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden. Ich empfehle Ihnen in diesem 
Zusammenhang an die RWE Power AG, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln eine Anfrage 
zu stellen, und für konkrete Grundwasserdaten den Erftverband um Stellungnahme 
zu bitten. 
 
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass sowohl in der Begründung zur 12. 
Änderung des Flächennutzungsplanes Teil 1 auf der Seite 8, als auch in der Begrün-
dung zum Bebauungsplan Nr. XII Teil 1 auf der Seite 12, lediglich darauf hingewie-
sen wird, dass sich der Planungsbereich im Auswirkungsbereich der Sümpfungs-
maßnahmen des Braunkohlenbergbaus befindet. Ergänzend sollte in beiden Be-
gründungen hinzugefügt werden, dass nach Beendigung der bergbaulichen Sümp-
fungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten ist. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Informationen bezüglich der Bergwerksfelder für Eisenstein, Stein- und Braun-
kohle sowie des Erlaubnisfeldes zur Lokalisierung von  Kohlenwasserstofffeldern 
„Saxon 2“ werden zur Kenntnis genommen und, soweit noch nicht geschehen, in die 
Begründung aufgenommen. 
Im Bauleitplanverfahren zum Bebauungsplan Nr. XII "Verlängerung Zum Königs-
berg", Erkelenz-Lövenich wurde die EBV und die RWE Power AG um Stellungnahme 
gebeten. Weder die EBV noch die RWE Power AG brachten abwägungsrelevante 
Stellungnahmen vor. 
In den Bebauungsplan wird ein Hinweis aufgenommen, dass das Plangebiet im Be-
reich der durch den Braunkohlentagebau bedingten Grundwasserbeeinflussung liegt. 
Ein Hinweis, dass Bodenbewegungen durch den Grundwasseranstieg nach Beendi-
gung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen , nicht auszuschließen sind, wird  in 
den Bebauungsplan aufgenommen.  
Die Grundwasserdaten werden dem  Grundwassergleichenplan des Erftverbandes 
entnommen, und falls noch nicht geschehen, in die Begründung aufgenommen. 
Der Juntersdorf GmbH wird im Zuge der Offenlage des Planentwurfes gemäß § 3 
Abs. 2 an dem Planverfahren beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg wird zur Kenntnis genommen, die 
Begründung zum Bebauungsplan und der Hinweis im Bebauungsplan zu der durch 
den Braunkohlentagebau bedingten Grundwasserbeeinflussung entsprechend er-
gänzt. 
 

 
Lfd. Nr.: 3 
Träger: Kreisverwaltung Heinsberg Amt für Bauen und Wohnen, 52523 Heins-
berg 
Schreiben vom: 20.06.2013 
 
Inhalt: 
Zu der o. g. Bauleitplanung wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Gesundheitsamt 
 
Da ausschließlich eine Wohnbebauung geplant ist, sollten unter gesundheitlichen 
Aspekten die Vorgaben für Wohngebiete (WR) zur Anwendung kommen. Entspre-
chend sollten die TA Lärm für Wohngebiete zugrunde gelegt werden. Dabei sollte die 
nächtliche Lärmbelästigung aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes 
nicht mehr als 30 dB betragen. Es stellt sich ferner die Frage, ob ein üblicherweise 
vorhandener Warnton beim Zurücksetzen von Lastwagen und Gabelstaplern berück-
sichtigt wurde, da dieser insbesondere in Nacht und Ruhezeiten als besonders be-
lastend empfunden wird. 
 
Zusätzlich kann wegen der unmittelbaren Nähe der Wohnbebauung zu den landwirt-
schaftlichen Betrieben mit einer Bioaerosolbelastung gerechnet werden. Der land-
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wirtschaftliche Betrieb Küpper kann im Planfall ca. 160 Tiere umfassen und der 
landwirtschaftliche Betrieb Abels im Planfall 200 Tiere. Auch wenn es sich hier um 
Milchkühe und Jungvieh handelt, kann aufgrund der unmittelbaren Nähe der Wohn-
bebauung eine Bioaerosolbelastung nicht ausgeschlossen werden. Eine Schweine- 
oder Geflügelhaltung ist  aufgrund der geringen Abstände aus amtsärztlicher Sicht 
nicht möglich und sollte durch entsprechende Verordnungen aufgenommen werden. 
Auch anfallende Gülle sollte durch entsprechende Schutzmaßnahmen so behandelt 
werden müssen, dass es nicht zu einer Belastung der angrenzenden Wohnbebauung 
kommen kann. 
 
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung 
 
Aus den 
 

- von der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde 
- von der Abgrabungsbehörde 
- von der Straßenbaubehörde 
- von der Unteren Landschaftsbehörde 

 
des Kreises Heinsberg zu vertretenden Belangen werden gegen die o. g. Bauleitpla-
nung keine Einwendungen erhoben. 
 
Im Übrigen wird jedoch wie folgt Stellung genommen: 
 
Untere Wasserbehörde 
 
Beseitigung von Niederschlagswasser (§ 51 a LWG) 
 
Zu den unter Ziffer 6.4 der Begründung zum Bebauungsplan getroffenen Regelungen 
zur Niederschlagswasserbeseitigung werden von mir Bedenken erhoben, die ich wie 
folgt begründe: 
 
Gemäß § 55 Abs. 2 WHG i. V. m. § 51 a Abs. 1 LWG sind zur Niederschlagswasser-
beseitigung folgende Verfahren möglich: Versickern, Verrieseln, die ortsnahe Einlei-
tung in ein Gewässer sowie die Einleitung über eine Kanalisation in ein Gewässer 
ohne Vermischung mit Schmutzwasser. Die vier Alternativen stehen grundsätzlich 
gleichberechtigt nebeneinander. 
 
Die Stadt Erkelenz plant abweichend davon für das Baugebiet „Verlängerung Zum 
Königsberg“ grundsätzlich die Entwässerung für Schmutz- und Niederschlagswasser 
über einen Mischwasserkanal. 
 
Zwar folgt aus § 55 Abs. 2 WHG nicht, dass zukünftig keine Mischwasserkanäle 
mehr gebaut werden dürfen, denn der Grundsatz der ortsnahen Regenwasserbesei-
tigung in § 55 Abs. 2 WHG steht unter dem ausdrücklich gesetzlich verankerten Vor-
behalt, dass der ortsnahen Niederschlagswasserbeseitigung durch Versickerung, 
Verrieselung, direkter Einleitung in ein Gewässer ohne Ableitung über einen Regen-
wasserkanal (über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser) keine 
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wasserrechtlichen Vorschriften, keine sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
und keine wasserwirtschaftlichen Belange entgegenstehen dürfen. 
 
Aus den Ausführungen der Stadt Erkelenz geht jedoch nicht hervor, ob entsprechen-
de Belange vorliegen. 
 
Die Formulierungen lassen den Schluss zu, dass jeder Grundstückseigentümer zu-
nächst die Verpflichtung hat, die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu prüfen, un-
abhängig davon, ob eine Versickerung seitens des Eigentümers überhaupt ge-
wünscht ist.  
 
Dies ist jedoch im Rahmen der Verbindlichen Bauleitplanung eine Pflichtaufgabe der 
Gemeinde. Die gesetzliche Ermittlungspflicht wird damit von der Gemeinde wegver-
lagert. Auf § 53 Abs. 3 a Sätze 3 und 5 LWG wird hingewiesen. 
 
Zur Beurteilung, ob eine Versickerung/Verrieselung des Niederschlagswassers vor 
Ort möglich ist, sind mindestens Grundaussagen zu den hydrogeologischen Rand-
bedingungen erforderlich. Die Gemeinde hat ihre abschließende Entscheidung und 
die wesentlichen Beurteilungsgrundlagen zu der Frage, welche Form der Nieder-
schlagswasserbeseitigung vorgesehen wird, in der Begründung darzulegen. Dabei 
hat die Gemeinde auch zu prüfen und zu begründen, ob Festsetzungen im Bebau-
ungsplan (vgl. u. a. § 51 a Abs. 3 LWG) erforderlich sind. 
 
Hierzu verweise ich auch auf den RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung 
und Landwirtschaft vom 18. Mai 1998 (IV B 5 – 673/2-29010 / IV B 6 – 031 002 
0901) „Niederschlagswasserbeseitigung gemäß § 51 a des Landeswassergesetzes“. 
 
Untere Bodenschutzbehörde/Altlasten 
 
Erkenntnisse über Altlast-Verdachtsflächen liegen mir zurzeit nicht vor. 
 
Amt für Bauen und Wohnen – Untere Immissionsschutzbehörde –  
 
Gegen die hier vorliegenden Planungen bestehen aus immissionsschutzrechtlicher 
Sicht teilweise erhebliche Bedenken, die ich wie folgt begründe: 
 
Für das Plangebiet wurde aufgrund der Nähe zu dort vorhandenen landwirtschaftli-
chen Betrieben sowohl eine Geruchsimmissionsprognose als auch eine schalltechni-
sche Untersuchung durchgeführt.  
 
Nach den Ergebnissen der Geruchsimmissionsprognose bestehen gegen die Pla-
nungen keine Bedenken, da die prognostizierten Geruchshäufigkeiten im Plangebiet 
unterhalb der nach der Geruchsimmissionsrechtlinie – GIRL – zulässigen Geruchs-
häufigkeiten liegen. Die im Plangebiet auftretenden Geruchsbelästigungen wurden in 
den planungsrechtlichen Festsetzungen unter Ziffer III – Hinweise aufgenommen und 
somit ausreichend berücksichtigt.  
 



Seite 8 
 

Anlage - Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - zur Be-
schlussvorlage des Bebauungsplanes Nr. XII „Zum Königsberg“, Erkelenz-Lövenich und der 
12. Änderung des Flächennutzungsplanes (Wohnbaufläche Zum Königsberg), Erkelenz-
Lövenich im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung am 09.07.2013, im 
Hauptausschuss am 10.07.2013 und Rat am 17.07.2013 

Hinweise: Die landwirtschaftlichen Betriebe Küpper und Huppertz können sich be-
reits aufgrund der im näheren Umfeld dieser Betriebe liegenden vorhandenen Be-
bauungen nicht mehr weiter entwickeln. Zusätzliche Einschränkungen dieser Betrie-
be durch die hier vorliegenden Planungen liegen insofern nicht vor. Die Ergebnisse 
der Geruchsimmissionsprognose zeigen auch, dass der landwirtschaftliche Betrieb 
Abels sich entsprechend den Annahmen des Planfalles 2 noch weiter entwickeln 
kann. Ich weise hier bereits darauf hin, dass bei einer zukünftigen Erweiterung der 
Hofstelle Abels eine gutachterliche Geruchsimmissionsprognose durchzuführen ist. 
 
Immissionsschutzrechtliche Bedenken bestehen jedoch gegen das Heranrücken von 
Wohnbebauung an den in ca. 1250 m entfernten Windpark Erkelenz-Lövenich bzw. 
an den daran anschließenden Windpark Körrenzig. 
Nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung kann das Plangebiet 
zwar mit einem 4 m hohen Lärmschutzwall unter Zugrundelegung der von den dort 
vorhandenen 3 landwirtschaftlichen Betrieben ausgehenden Geräuschbelastungen 
entwickelt werden. Weitere Geräuschbelastungen, wie die z. B. von den in ca. 1250 
m südlich befindlichen Windkraftanlagen ausgehen, wurden hier jedoch nicht be-
trachtet. Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung zeigen auch, dass ins-
besondere im Nachtzeitraum die geltenden Immissionsgrenzwerte bereits ohne die 
Geräuschbelastungen der Windkraftanlagen ausgeschöpft sind. Aus diesem Grunde 
bestehen gegen die Planungen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht erhebliche 
Bedenken. 
Meine Bedenken können ausgeräumt werden, wenn über eine schalltechnische 
Prognose nachgewiesen wird, dass die geltenden Immissionsgrenzwerte der TA-
Lärm unter Berücksichtigung der Gesamtbelastung im Plangebiet eingehalten wer-
den. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich die auf das Plangebiet auswirkende 
Gesamtbelastung aus den Geräuschbelastungen der 3 umliegenden landwirtschaftli-
chen Betriebe und aus den Geräuschbelastungen aller vorhandenen und genehmig-
ten Windkraftanlagen der in ca. 1250 m entfernten Konzentrationszonen Erkelenz-
Lövenich bzw. Körrenzig zusammensetzt. 
 
Weiterhin bestehen gegen die Planungen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht er-
hebliche Bedenken, da im Rahmen des Bebauungsplanes keine Aussagen zum auf-
tretenden Schattenwurf im Plangebiet, der von den in den Konzentrationszonen Er-
kelenz-Lövenich bzw. Körrenzig befindlichen Windkraftanlagen ausgeht, gemacht 
wurden. Meine Bedenken können ausgeräumt werden, wenn über ein Schatten-
wurfgutachten nachgewiesen wird, dass im Plangebiet die Schattenwurfbelästigung 
den geltenden Anforderungen entspricht. In diesem Schattenwurfgutachten sind alle 
vorhandenen und bereits genehmigten Windkraftanlagen zu berücksichtigen. 
 
Hinweis: 
Ich weise hier auch darauf hin, dass in diesen südlich gelegenen Windparks zukünf-
tig ein Repowering der Anlagen geplant ist. Da die heutigen neuen Anlagen wesent-
lich leistungsfähiger und höher sind, kann durch das Heranrücken der hier geplanten 
Wohnbebauung der zukünftige Betrieb dieser Anlagen zu weiteren Einschränkungen 
führen. 
 
Weitere Anregungen oder Bedenken werden nicht vorgetragen. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Gesundheitsamt: 
Die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm werden nach den Gebietsausweisungen ge-
mäß der Baunutzungsverordnung festgelegt, in der Planung der eines Allgemeinen 
Wohngebietes (WA), § 4 BauNVO. Ein höherer Schutzanspruch von 30 dB(A) ent-
spricht weder den immissionsschutzrechtlichen Vorgaben, noch einer realistischen 
Einschätzung der Lärmsituation in einem Wohngebiet. Bereits nächtliche Fahrzeug-
bewegungen auf öffentlichen Straßen oder Einparkvorgänge an Nachbargebäuden 
führen zu höheren Beurteilungspegeln. Selbst Kurgebiete haben nach TA-Lärm 
nachts nur einen Schutzanspruch von 35 dB(A). Eine Änderung des Schutzanspru-
ches für das geplante Wohngebiet ist aus v. g. Gründen nicht sachgerecht. Die Be-
triebsgeräusche  wurden mit geeichten Präzisionsschallpegelmessern in einem defi-
nierten Messabstand erfasst, insofern wurden alle maßgeblichen Betriebsgeräusche 
(Ladegeschehen, Kühl-Lkw) berücksichtigt. 
Der Hinweis, dass eine Bioaerosolbelastung durch die in den landwirtschaftlichen 
Betrieben vorhandenen Milchkühe und  das Jungvieh nicht ausgeschlossen werden 
kann, wird in die Begründung aufgenommen. Eine Haltung von Schweinen und Ge-
flügel auf den erwähnten landwirtschaftlichen Betrieben ist schon durch die Bestand-
situation (angrenzende Wohnbebauung) immissionsschutzrechtlich als unrealisierbar 
einzustufen. Auch heute schon kann davon ausgegangen werden, dass die Betriebe 
die anfallende Gülle durch entsprechende Schutzmaßnahmen zu behandeln haben,  
so dass es nicht zu einer Belastung der angrenzenden Wohnbebauung kommen 
kann. 
 
Untere Wasserbehörde: 
Aufgrund der Hanglage und in der Vergangenheit aufgetretenen Probleme mit Ober-
flächenabflüssen ist eine leistungsfähige und betriebssichere Entwässerung im Plan-
gebiet prioritär. 
Bohrungen im Bereich Lövenich-West weisen Tonschichten bis in eine Tiefe von 7m 
unter Gelände auf. 
Dezentrale Versickerung von Oberflächenwasser ist so nicht möglich und der Bau 
einen zentralen Versickerung mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden. 
Eine Einleitung in ein Gewässer scheidet ebenfalls aus da ein solches in angemes-
sener Entfernung zum Plangebiet nicht zur Verfügung steht. 
Die Entwässerung des Plangebiets erfolgt deshalb durch Anschluss an das beste-
hende Mischsystem Lövenich. Die Erweiterungsfläche ist im Generalentwässerungs-
plan enthalten. Die Anlagen auch für die weiterführende Mischwasserbehandlung 
(Mischwasserbecken, Bodenfilter) sind ausreichend groß dimensioniert und sichern 
eine rechtskonforme Gewässerbenutzung. 
Wegen der ungünstigen hydrogeologischen Bedingungen und der bereits realisierten 
rechtskonformen Mischwasserbehandlung (mit Bodenfilter) werden mit Blick auf eine 
betriebssichere Niederschlagsentwässerung keine Befreiungen vom Anschluss-
zwang erteilt – das gefasste und gesammelte Niederschlagswasser ist in den Misch-
wassersammler einzuleiten. 
 
Untere Immissionsschutzbehörde: 
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Die Konzentrationszone für Windenergieanlagen südlich der Ortslage Lövenich be-
findet sich in einem Abstand von rd. 1.250 bis 1.300m zur nächstgelegen schutzwür-
digen Nutzung.  Der seit 15.08.1981 rechtskräftige Bebauungsplan Nr. VI/2 „Ler-
chenpfad“, Erkelenz-Lövenich und seine 2. Änderung setzen für die Bebauung süd-
lich der Straße Zum Königsberg ein Reines Wohngebiet (WR) gemäß § 3 BauNVO i. 
d. F. v. 1977 fest. Gegenstand des Genehmigungsverfahrens zu den Windenergiean-
lagen südlich Lövenich ist die Einhaltung der maßgeblichen Grenzwerte der TA-Lärm 
sowie die Prüfung der Schattenwurfdauer durch die Windenergieanlagen. Der 
Schutzanspruch dieser bestehenden Wohnnutzung, mit Immissionsgrenzwerten nach 
TA-Lärm  50 dB(A) tags und 35 dB(A) nachts, sowie der Vermeidung von Beeinträch-
tigungen durch Schattenwurf, ist demnach gewährleistet. Das Geräuschimmissions-
gutachten WT1504/00, September 2000 ist Bestandteil der Baugenehmigung für die 
bestehenden Windenergieanlagen, der berechnete Immissionspegel für Am Königs-
berg (IO 04) beträgt 35,7dB(A). Das Schattenwurfgutachten SW00002B, Oktober 
2000 sowie dessen 1. Nachtrag, sind Bestandteil der Baugenehmigung für die be-
stehenden Windenergieanlagen, für die Bebauung Am Königsberg wurde keine 
Schattenwurfbelastung ermittelt. Das geplante Wohngebiet des Bebauungsplanes 
Nr. XII „Verlängerung Zum Königsberg“ verändert die Abstände zu den Konzentrati-
onszonen nicht, der Bebauungsplan setzt für diese zukünftige Bebauung ein Allge-
meines Wohngebiet (WA) fest. Die Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm betragen für  
Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts.  Eine Verschär-
fung der immissionsschutzrechtlichen Situation ist daher nicht anzunehmen. 
Die lärmtechnischen Untersuchungen zu Planungen der Stadt Linnich für Konzentra-
tionszonen für Windenergieanlagen bestätigten die Einhaltung der Lärmimmissions-
richtwerte an den Immissionsorten der geplanten Wohnbebauung für Allgemeine 
Wohngebiete (WA) mit Beurteilungspegel von gerundet 39 dB(A) nachts (IP06 Zum 
Königsberg 83) für die Gesamtbelastung (Vorbelastung  19 bestehende Windener-
gieanlagen+ Zusatzbelastung 16 geplante Windenergieanlagen). Im Einwirkungsbe-
reich wurden jedoch als Vorbelastung nur die Windenergieanlagen betrachtet , nicht 
jedoch alle Anlagen i. S. d. TA-Lärm (gewerbliche Geräuschquellen), eine Genehmi-
gungsfähigkeit kann daher und aus Gründen einer Überschreitung der Immissions-
richtwerte für das bestehende Reine Wohngebiet (WR) Zum Königsberg nicht unter-
stellt werden. 
Ebenso wurden im Rahmen der Planungen der Stadt Linnich die Schattenwurfdauer 
berechnet, die Orientierungswerte der Schattenwurfdauer (maximal 30 Stunden pro 
Jahr bzw. maximal 30 Minuten pro Tag) an dem zum geplanten Wohngebiet nächst-
gelegen Immissionsort Körrenziger Straße 21 werden auch durch die geplanten 
Windenergieanlagen eingehalten. Das geplante Wohngebiet liegt außerhalb der 
Schattenreichweite (1.604/1.754m).  
Für das schalltechnische Gutachten zum Bebauungsplan Nr. XII „Verlängerung Zum 
Königsberg“ wurde die zukünftige Gesamtbelastung einschließlich Windenergieanla-
gen (Bestand + Planung) geprüft, demnach werden an allen Gebäuden im Plangebiet 
die Immissionsrichtwerte eingehalten. Die ergänzende Prüfung vom 27.06.2013 ist 
Bestandteil des Gutachtens und Bebauungsplanes. 
Beschlussvorschlag: 
Gesundheitsamt: 
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Der Anregung zur Änderung der Immissionsrichtwerte wird nicht gefolgt, der vorbeu-
gende Immissionsschutz ist hinreichend berücksichtigt. Ein Hinweis zur nicht auszu-
schließenden Bioaerosolbelastung wird in die Begründung aufgenommen.  
 
Untere Wasserbehörde: 
Den Bedenken zur Niederschlagswasserbeseitigung wird nicht gefolgt. 
 
Untere Immissionsschutzbehörde: 
Den Bedenken aufgrund der Konzentrationszonen für Windenergieanlagen hinsicht-
lich der Lärmimmissionen und des Schattenwurfes wir nicht gefolgt, der vorbeugende 
Immissionsschutz ist hinreichend berücksichtigt.  





Beschlussvorlage

Federführend:
Planungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 61/263/2013
öffentlich

20.06.2013
Amt 61 Paul-Hugo Blaesen
Amt 61 Manfred Orth

Bebauungsplan Nr. 1200.1 "Tichelkamp", Erkelenz-Schwanenberg
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der 
frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 
sowie Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium

09.07.2013 Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
10.07.2013 Hauptausschuss
17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

In seiner Sitzung am 19.02.2013  beschloss der Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung die Einleitung des Bebauungsplanverfahren für den 
Bebauungsplan Nr. 1200.1 „Tichelkamp“, Erkelenz-Schwanenberg, die Beteiligung 
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB, der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  sowie des Bezirksausschusses  
Erkelenz-Schwanenberg.

1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Die öffentliche Bekanntmachung des Termins der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde mit Amtsblatt Nr. 8 vom 26.04.2013 
bekannt gemacht.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde am 14.05.2013 im Rathaus der 
Stadt Erkelenz durchgeführt. Seitens der Öffentlichkeit wurden keine 
abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen.

2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB

Das Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom 
03.05.2013 an die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, eingeleitet.
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Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während 
des Beteiligungsverfahrens   abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen, die 
in der Anlage – Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange – zur Abwägung und Beschlussfassung aufgelistet sind.

3. Beteiligung des Bezirksausschusses
Der Bezirksausschuss Erkelenz-Schwanenberg wurde mit Schreiben vom 
03.05.2013 beteiligt. 

Der Bezirksausschuss Schwanenberg fasste in seiner Sitzung am 14.03.2013 
folgenden Beschluss: 

Beschluss (als Empfehlung an die Verwaltung):
„Der Bezirksausschuss Schwanenberg empfiehlt der Verwaltung, bei der Planung 
des Baugebietes „Tichelkamp“ zu berücksichtigen, dass die anzulegenden Wege und 
Straßen so breit ausgebaut werden, dass diese auch von großen landwirtschaftlichen 
Maschinen befahren werden können.

Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, keine Enthaltung

Stellungnahme der Verwaltung:
Der Ausbau der im Bebauungsplan Nr. 1200.1 „Tichelkamp“ mit einer Breite von 
6,5m festgesetzten Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter 
Bereich“ zur Erschließung des Wohngebietes erfolgt unter Berücksichtigung der 
Nutzungsansprüche im Wohngebiet und den maßgeblichen Bemessungsfahrzeugen 
des fließenden Kraftfahrzeugverkehrs, wie bspw. 3-achsiges Müllfahrzeug. Ein 
befahren mit landwirtschaftlichem Verkehr ist damit im Bedarfsfall möglich. Das Ende 
bzw. der Anfang der fortgeführten Nordsüd-Erschließung Richtung Buscherbahn als 
Verkehrsfläche in einer Breite von 4,0 mit der Zweckbestimmung 
„Fußgänger/Radfahrer“, kann bei entsprechender baulicher Ausführung der Überfahrt 
gfs. überfahren werden.

Über das Ergebnis der Abwägung und die Weiterführung des Verfahrens gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB soll in dieser Sitzung entschieden werden.
In dieser Sitzung soll über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB gemäß § 1 Abs. 7 BauGB entschieden und der 
Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gefasst werden.

Aspekte Stadtmarketing/Lokale Agenda 21
Aspekte des Stadtmarketings sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. 
Durch den Bebauungsplan werden agendarelevante Aspekte berücksichtigt. 
Aufgrund der Gesetze, die in der Bauleitplanung zu beachten sind, ist eine 
nachhaltige ökologische, ökonomische und sozialverträgliche Ausführung von 
Planungen gewährleistet. 

Die Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen 
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Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild 
baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat):
„1. Über die während der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 

Abs. 1 BauGB von  den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
vorgetragenen Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 
1200.1 „Tichelkamp“, Erkelenz-Schwanenberg, wird nach Abwägung aller 
erkennbaren öffentlichen und privaten Belange, wie in der als Anlage  - 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - 
beigefügten Abwägungstabelle vorgeschlagen, entschieden. Die Anlage  - 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange -  ist 
Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1200.1 „Tichelkamp“, Erkelenz-
Schwanenberg, ist unter Berücksichtigung dieses Beschlusses auf die Dauer 
eines Monats gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Die Realisierung des Bebauungsplanes hinsichtlich der Erschließung wird durch 
einen städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Erkelenz und der Grundstücks- 
und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz GmbH & Co.KG (GEE) 
sichergestellt.

Anlage:
Anlage - Stellungnahme der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange –
zur Beschlussvorlage des Bebauungsplanes Nr. 1200.1 „Tichelkamp“, Erkelenz-
Schwanenberg

Übersicht über den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1200.1 „Tichelkamp“, 
Erkelenz-Schwanenberg
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Lfd. Nr.: 1 
Träger: Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Niederrhein, 
Postfach 10 10 27, 41010 Mönchengladbach 
Schreiben vom: 21.05.2013 
 
Inhalt: 
Das o. a. Plangebiet wird im Norden von einem Abschnitt der Landesstraße 46 
(Rheinweg) begrenzt. 
 
Freie Strecke, Abschnitt 5, Station 2, 212 bis Station 2,349 
OD Erkelenz-Schwanenberg, Abschnitt 5, Station 2, 349 bis Station 2, 362 
 
Baulastträger der Landesstraße ist das Land Nordrhein-Westfalen. 
 
Gegen den o. a. Bebauungsplan werden seitens der hiesigen Niederlassung keine 
Bedenken erhoben, wenn folgende Punkte beachtet werden: 
 

1. Das o. a. Plangebiet soll mittels einer Erschließungsstraße gegenüber der 
Einmündung „Birkenpfad“ an die L 46 angebunden werden. Voraussetzung 
hierfür ist die Verlegung der Ortsdurchfahrt an das westliche 
Ausrundungsende dieser neuen Einmündung. Einen entsprechenden Antrag 
zur OD-Verlegung ist seitens der Stadt bei der hiesigen Niederlassung 
vorzulegen. 

 
2. Für die dargestellte Zufahrt neue Einmündung  „Erschließungsstraße“ sind die 

Sichtdreiecke der Anfahrsicht gemäß RAST 06 zu beachten. Diese 
Sichtdreiecke sind von Bepflanzung und sonstigen Sichthindernissen > 80 cm 

freizuhalten. Die Sichtdreiecke sind im Bebauungsplan darzustellen. 
 

3. Am westlichen Ortseingang ist eine Dämpfungsmaßnahme zur Reduzierung 
der Geschwindigkeit vorzusehen. Sinnvoll wäre es, diese Umbaumaßnahme 
in den Bebauungsplan miteinzubeziehen. Ein entsprechender 
Straßenbauentwurf ist zur Feststellung der benötigten Flächen aufzustellen. 
Ferner sind in diesem Entwurf die neue Straßeneinmündung sowie die neuen 
Nebenanlagen (Gehweg) darzustellen. Der Entwurf ist der hiesigen 
Niederlassung zur Prüfung vorzulegen. Die Kosten der Aus- und 
Umbaumaßnahmen an der L 46 trägt gemäß § 34 (1) StrWG NRW die Stadt 
als Veranlasser. 
 

4. Die Kosten für evtl. erforderlich werdende Lärmschutzmaßnahmen, die durch 
Emissionen der L 46 verursacht sind, werden vom Landesbetrieb Straßenbau 
nicht übernommen. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Erschließung des geplanten Wohngebietes „Tichelkamp“ soll an die L46 
angebunden werden, ein entsprechender Antrag auf Verlegung der Ortsdurchfahrt 
vor die neue Einmündung wird seitens der Stadt bei der Niederlassung des 
Landesbetrieb Straßenbau NRW gestellt. Im Bebauungsplan werden die 
Sichtdreiecke der Anfahrsicht für die geplante Einmündung nachrichtlich 
übernommen und ein Hinweis zur Freihaltung von Bepflanzungen und sonstigen 
Sichthindernissen >80cm aufgenommen. Das festgesetzte Baufenster im Bereich der 
geplanten Einmündung berücksichtigt bereits die Freihaltung der Sichtdreiecke. Das 
im Bebauungsplan festgesetzte Pflanzgebot (zwei Bäume) an der L46, im Bereich 
der im Landschaftsplanes III/6 Schwalmplatte festgesetzten „Entwicklungs-, Pflege- 
und Erschließungsmaßnahmen“, „Allee (Linden)“, ist außerhalb der Sichtdreiecke der 
Anfahrsicht umsetzbar. Eine Dämpfungsmaßnahme zur Reduzierung der 
Geschwindigkeit befindet sich derzeit in der Abstimmung mit der Ordnungs- und 
Kreispolizeibehörde, ein Straßenbauentwurf wird der Niederlassung des 
Landesbetrieb Straßenbau unverzüglich zur Prüfung vorgelegt. Eine Aufnahme der 
Maßnahmen im Bereich der L46 in den Bebauungsplan erfolgt mit der Festsetzung 
einer Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Fußweg parallel der L46. Weitere 
Verkehrsflächen sind aufgrund der vorhandenen L46 nicht erforderlich und sind nur 
mit Festsetzung vorgegebener Zweckbestimmungen möglich.  Aufteilungen innerhalb 
einer Verkehrsfläche sind nicht rechtsverbindlich und nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanes. Die Kosten für die Anbindung und Umbaumaßnahmen sowie evtl. 
Lärmschutz trägt die Stadt Erkelenz.    
 
Beschlussvorschlag: 
Ein Antrag auf Verlegung der Ortsdurchfahrt der L46 vor die geplante Einmündung 
wird seitens der Stadt gestellt. Die Freihaltung der Sichtdreiecke der Anfahrsicht wird 
berücksichtigt. Ein Straßenbauentwurf für eine Dämpfungsmaßnahme zur 
Reduzierung der Geschwindigkeit wird der Niederlassung des Landesbetrieb 
Straßenbau zur Prüfung vorgelegt. Eine weitere Festsetzung von Verkehrsflächen ist 
aufgrund der vorhandenen L46 nicht erforderlich. Die Kosten für die Anbindung und 
Umbaumaßnahmen sowie evtl. Lärmschutz trägt die Stadt Erkelenz.    
 

 
 
Lfd. Nr. 2 
Träger: NEW Netz GmbH, Postfach 11 04, 52501 Geilenkirchen 
Schreiben vom 23.05.2013 
 
Inhalt: 
Gegen den Bebauungsplan Nr. 1200.1 „Tichelkamp“, Erkelenz-Schwanenberg, 
erheben wir aus versorgungstechnischer Sicht keine Einwände. 
 
Nach Sichtung der uns zugesandten Unterlagen weisen wir darauf hin, dass wir die 
markierte Verkehrsfläche als Versorgungstrasse benötigen. Sollte sich im Laufe der 
Planung die Verkehrsfläche ändern, bitte ich Sie uns dies mitzuteilen. 
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Wir bitten Sie, falls noch nicht geschehen, uns alle weiteren Unterlagen, wenn 
möglich in digitaler Form (dwg Format), an die nachstehend aufgeführte Anschrift 
zukommen zu lassen, und uns an den Planungsgesprächen zu beteiligen, damit wir 
zeitnah mit den konkreten Ausführungsplanungen beginnen können: 
 
NEW Netz GmbH 
721/2 Grundsatzplanung 
Nikolaus-Becker-Straße 28 - 34 
52511 Geilenkirchen 
email: johann.wittmann@new-netz-gmbh.de 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Verkehrsflächen stehen als Versorgungstrassen zur Verfügung, die 
Bauleitplanung und Planung der Erschließung wird dem Versorgungsträger zur 
Verfügung gestellt. Im Rahmen der Ausführungsplanung wird der Versorgungsträger 
an der Planung beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Versorgungsträger ist an der Planung und den Planungsgesprächen zu 
beteiligen. 
 

 
Lfd. Nr.: 3 
Träger: Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle Heinsberg, Gereonstraße 80, 
41747 Viersen 
Schreiben vom: 04.06.2013 
 
Inhalt: 
Zu den von Ihnen übersandten Unterlagen nehme ich wie folgt Stellung. 
 
Umweltprüfung: 
Zu dem Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung sind aus Sicht der 
Landwirtschaftskammer NRW keine weiteren Anforderungen zu stellen. 
Mit der Mail von Herrn Orth vom 04.06.2013 wurde die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 
übermittelt. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes habe ich darüber hinaus insbesondere 
bezüglich der Auswirkungen auf folgende agrarstrukturelle Gesichtspunkte 
geprüft: 
 

 Schutz der Ressource landwirtschaftliche Nutzfläche, 

 Ausnutzung aller vorhandenen Wohngebietsressourcen, 

 Umsetzung des externen Kompensationsbedarfs, 

 Wirtschaftskraft landwirtschaftlicher Betriebe, 

 wirtschaftliche Landbewirtschaftung. 
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Es bleibt festzuhalten, dass die Abwägung zulasten der landwirtschaftlichen Nutzung 
bereits mit Beschluss des Flächennutzungsplanes getroffen worden ist. Daher muss 
auch die Frage unbeantwortet bleiben, ob die Bezirksregierung Köln aufgrund der  
 
Darstellung des Plangebietes als Freiraum- und Agrarbereich im Regionalplan auch 
heute noch eine Darstellung als Wohnbauflächen in diesem Umfang zustimmen 
würde. 
 
Im Umweltbericht wurde explizit auf die Hochwertigkeit des Ackerlandes im 
Plangebiet hingewiesen (2.2.1 des Umweltberichtes). 
 
Da ein Ausgleich für den Verlust landwirtschaftlicher Flächen nicht vorgesehen ist, 
könnten landwirtschaftliche Belange immerhin insofern berücksichtigt werden, als 
dass die Bebauung - vor allem da sie mittel- und langfristige Bedarfe decken soll - 
möglichst ohne Lücken erfolgt, damit im Fall ausbleibender Nachfrage eine für die 
Landwirtschaft nutzbare Restfläche verbleibt. 
 
Bezüglich der Kompensationsmaßnahme habe ich zur Kenntnis genommen, dass 
diese überwiegend im Plangebiet vorgenommen werden sollen und der verbleibende 
Kompensationsbedarf in Höhe von 11.837 Punkten über das Ökokonto der Stadt 
Erkelenz ausgeglichen werden soll. Sofern mit dem Ökokonto keine 
landwirtschaftlichen Flächen in Anspruch genommen werden, wird diese Art des 
Ausgleichs begrüßt. 
 
Da die Haupterschließung des Plangebietes über die Wirtschaftswegetrasse 
zwischen Rheinweg und Buscherbahn erfolgen soll, ist auf die zukünftige 
Durchgängigkeit dieser Straße für landwirtschaftlichen Verkehr zu achten. Die 
folgende Abbildung veranschaulicht, die statischen Dimensionen landwirtschaftlicher 
Fahrzeuge. Zusätzlich sind die Platzbedarfe längerer Fahrzeuggespanne und 
insbesondere ausschwenkender Anbaugeräte einzuplanen. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Bauleitplanung Nr. 1200.1 „Tichelkamp“ für das Wohngebiet erfolgt 
bedarfsgerecht für den Ortsteil Schwanenberg, mit erheblichen Baulücken ist auch 
mittelfristig nicht zurechnen. 
Der Ausbau der mit einer Breite von 6,5m festgesetzten Verkehrsflächen mit der 
Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“ zur Erschließung des Wohngebietes 
erfolgt unter Berücksichtigung der Nutzungsansprüche im Wohngebiet und den 
maßgeblichen Bemessungsfahrzeugen des fließenden Kraftfahrzeugverkehrs, wie 
bspw. 3-achsiges Müllfahrzeug. Ein befahren mit landwirtschaftlichem Verkehr ist 
damit im Bedarfsfall möglich. Das Ende bzw. der Anfang der fortgeführten Nordsüd-
Erschließung Richtung Buscherbahn als Verkehrsfläche in einer Breite von 4,0m mit 
der Zweckbestimmung „Fußgänger/Radfahrer“, kann bei entsprechender baulicher 
Ausführung der Überfahrt gfs. überfahren werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Belange des landwirtschaftlichen Verkehrs sind in der Planung berücksichtigt. 
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Lfd. Nr.: 4 
Träger: Bezirksregierung Arnsberg, Postfach, 44025 Dortmund 
Schreiben vom: 03.06.2013 
 
Inhalt: 
 
Das o. a. Vorhaben liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld 
„Agathe“. Eigentümerin dieses Bergwerksfeldes ist die Vivawest GmbH, 
Nordsternplatz 1 in 45899 Gelsenkirchen. 
Ferner liegt das Vorhaben über den auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeldern 
„Union 82“ und „Union 83“. Eigentümerin dieser Bergwerksfelder ist die RV 
Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH, hier vertreten durch die RWE 
Power AG, Abt. Liegenschaften und Umsiedlung in 50416 Köln. 
 
Der Bereich des Planungsgebietes ist nach den hier vorliegenden Unterlagen 
(Grundwasserdifferenzenpläne mit Stand: Oktober 2011 aus dem Revierbericht, 
Bericht 1, Auswirkungen der Grundwasserabsenkung des Sammelbescheides - 
61.42.63 - 2000 -1 -) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlentagebaus 
bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. 
Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb 
der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine 
Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Plangebiet in den nächsten 
Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach 
Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein 
Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. 
 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohlentagebau als auch 
bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte 
Bodenbewegungen möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situationen 
zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der 
Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei 
Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden. 
 
Aus Sicht der Bezirksregierung Arnsberg sollte hierzu die bergbautreibender RWE 
Power AG und für konkrete Grundwasserdaten der Erftverband zusätzlich um 
Stellungnahme gebeten werden. 
 
Das Vorhaben befindet sich im Einwirkungsbereich des früheren 
Steinkohlenbergaus, in dem nach derzeitigem Kenntnisstand durch einen Anstieg 
des Grubenwassers Hebungen an der  
Tagesoberfläche zu erwarten sind. Diese Bodenbewegungen können, insbesondere 
bei bestimmten geologischen Situationen wie Unstetigkeiten, zu Schäden an der 
Tagesoberfläche führen.  Ich empfehle Ihnen, hierzu eine entsprechende Auskunft 
bei der EBV GmbH, Myhler Straße 83 in 41836 Hückelhoven einzuholen. 
 
Ferner liegt das Vorhaben über dem Feld der Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken 
„Saxon 2“. Inhaberin der Erlaubnis ist die Dart Energy (Europe) Limited in 
Großbritannien. 
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Diese Erlaubnis gewährt das befristete Recht zur Aufsuchung des Bodenschatzes 
„Kohlenwasserstoffe“ innerhalb der festgelegten Feldesgrenzen. Unter dem 
„Aufsuchen“ versteht  man Tätigkeiten zur Feststellung (Untersuchung) des  
 
 
Vorhandenseins und der Ausdehnung eines Bodenschatzes. Eine Erlaubnis zu 
gewerblichen Zwecken dient lediglich dem Konkurrenzschutz und klärt in Form einer 
Lizenz nur grundsätzlich, welcher Unternehmer in diesem Gebiet Anträge auf  
 
Durchführung konkreter Aufsuchungsmaßnahmen stellen darf. Eine erteilte Erlaubnis 
gestattet noch keinerlei konkrete Maßnahmen, wie z. B. Untersuchungsbohrungen, 
sodass Umweltauswirkungen in diesem Stadium allein aufgrund einer Erlaubnis nicht 
hervorgerufen werden können. Konkrete Aufsuchungsmaßnahmen wären erst nach 
weiteren Genehmigungsverfahren, den Betriebsplanzulassungsverfahren, erlaubt, 
die ganz konkret das „Ob“ und „Wie“ regeln. Vor einer Genehmigungsentscheidung 
erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften eine Beteiligung von ggf. betroffenen 
Privaten, Kommunen und Behörden. Des Weiteren werden ausführlich und gründlich 
alle öffentlichen Belange - insbesondere auch die des Gewässerschutzes - geprüft, 
gegebenenfalls in einem separaten wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren. 
 
Über mögliche zukünftige bergbauliche Maßnahmen im Bereich des Plangebietes ist 
hier nichts bekannt. Hierzu empfehle ich ebenfalls die o. g. Feldeseigentümerinnen 
am Verfahren zu beteiligen, falls nicht bereits geschehen.
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise der Bezirksregierung Arnsberg zu verliehenen Bergwerksfeldern, der 
Erlaubnis zur Aufsuchung des Bodenschatzes Kohlenwasserstoff „Saxon2“ und zu 
den Auswirkungen von Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlentagebaus sowie der 
Lage im Einwirkungsbereich des früheren Steinkohlenbergaus werden zur Kenntnis 
genommen. Bergwerkseigentümer sowie RWE Power AG und Erftverband wurden 
im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes beteiligt. In den Bebauungsplan 
wird ein Hinweis aufgenommen, dass das Plangebiet im Bereich der durch den 
Braunkohlentagebau bedingten Grundwasserbeeinflussung und im 
Einwirkungsbereich des früheren Steinkohlenbergaus liegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg wird zur Kenntnis genommen, ein 
Hinweis zu der durch den Braunkohlentagebau bedingten 
Grundwasserbeeinflussung und Lage im Einwirkungsbereich des früheren 
Steinkohlenbergbaus wird in den Bebauungsplan aufgenommen.  
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Lfd. Nr.: 5 
Träger: Kreisverwaltung Heinsberg, Amt für Bauen und Wohnen, 52523 
Heinsberg 
Schreiben vom: 04.06.2013 
 
Inhalt: 
 
Zu der o. g. Bauleitplanung wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Das Gesundheitsamt und das Amt für Bauen und Wohnen - Untere 
Immissionsschutzbehörde - haben keine Einwendungen erhoben 
 
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung 
 
Aus den 
 

- von der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde 
- von der Abgrabungsbehörde 
- von der Straßenbaubehörde 

 
des Kreises Heinsberg zu vertretenden Belangen werden gegen die o. g. 
Bauleitplanung keine Einwendungen erhoben.  
 
Im Übrigen wird jedoch derzeit auf nachfolgendes hingewiesen: 
 
Untere Wasserbehörde 
 
Beseitigung von Niederschlagswasser (§ 51 a LWG) 
 
Zu den unter Ziffer 6.4 der Begründung zum Bebauungsplan getroffenen Regelungen 
zur Niederschlagswasserbeseitigung werden von mir Bedenken erhoben, die ich wie 
folgt begründe. 
 
Gemäß § 55 Abs. 2 WHG i. V. m. § 51 a Abs. 1 LWG sind zur 
Niederschlagswasserbeseitigung folgende Verfahren möglich: Versickern, Verrieseln, 
die ortsnahe Einleitung in ein Gewässer sowie die Einleitung über eine Kanalisation 
in ein Gewässer ohne Vermischung mit Schmutzwasser. Die vier Alternativen stehen 
grundsätzlich gleichberechtigt nebeneinander. 
 
Die Stadt Erkelenz plant abweichend davon für das Baugebiet „Tichelkamp“ 
grundsätzlich die Entwässerung für Schmutz- und Niederschlagswasser über einen 
Mischwasserkanal. 
 
Zwar folgt aus § 55 Abs. 2 WHG nicht, dass zukünftig keine Mischwasserkanäle 
mehr gebaut werden dürfen, denn der Grundsatz der ortsnahen 
Regenwasserbeseitigung in § 55 Abs. 2 WBH steht unter dem ausdrücklich 
gesetzlich verankerten Vorbehalt, dass der ortsnahen 
Niederschlagswasserbeseitigung durch Versickerung, Verrieselung, direkter  
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Einleitung in ein Gewässer oder Ableitung über einen Regenwasserkanal (über eine 
Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser) keine wasserrechtlichen 
Vorschriften, keine sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften und keine 
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen dürfen. 
 
Aus den Ausführungen der Stadt Erkelenz geht jedoch nicht hervor, ob 
entsprechende Belange vorliegen. 
 
Die Formulierungen lassen den Schluss zu, dass jeder Grundstückseigentümer 
zunächst die Verpflichtung hat, die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu prüfen, 
unabhängig davon, ob eine Versickerung seitens des Eigentümers überhaupt 
gewünscht ist. 
 
Dies ist jedoch im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung eine Pflichtaufgabe der 
Gemeinde. Die gesetzliche Ermittlungspflicht wird damit von der Gemeinde 
wegverlagert. Auf § 53 Abs. 3 a Sätze 3 und 5 LWG wird hingewiesen. 
 
Zur Beurteilung, ob eine Versickerung/Verrieselung des Niederschlagswassers vor 
Ort, sind mindestens Grundaussagen zu den hydrogeologischen Randbedingungen 
erforderlich. Die Gemeinde hat ihre abschließende Entscheidung und die 
wesentlichen Beurteilungsgrundlagen zu der Frage, welche Form der 
Niederschlagswasserbeseitigung vorgesehen wird, in der Begründung darzulegen. 
Dabei hat die Gemeinde auch zu prüfen und zu begründen, ob Festsetzungen im 
Bebauungsplan (vgl. u. a. § 51 a Abs. 3 LWEG) erforderlich sind. 
 
Hierzu verweise ich auf den RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und 
Landwirtschaft vom 18. Mai 1998 (IV B 5 - 673/2-29010 / IV B 6 - 031 002 0901) 
„Niederschlagswasserbeseitigung gemäß § 51 a des Landeswassergesetzes“. 
 
Untere Landschaftsbehörde 
 
Gegen den Bebauungsplan bestehen keine Bedenken, wenn die entlang der West- 
und Südseite vorgesehene Bepflanzung des 5 m breiten Streifens nach § 9 Abs. 1 
Nr. 25 BauGB erfolgt. Das verbleibende Ökodefizit von 11.995 Punkten wird vom 
Ökokonto der Stadt Erkelenz abgebucht. 
 
Untere Bodenschutzbehörde/Altlasten 
 
Erkenntnisse über Altlast-Verdachtsflächen liegen mir zurzeit nicht vor. 
 
Weitere Anregungen oder Bedenken werden nicht vorgetragen. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt durch den Anschluss an das bestehende 
Mischsystem Schwanenberg. Eine Ortsnahe Niederschlagswasserbeseitigung i. S. d. 
§ 51 a LWG ist nicht möglich, da in näherer Umgebung des Plangebietes kein 
geeignetes Gewässer zur Verfügung steht. Einer zentralen Einleitung in das 
Grundwasser mittels einer betriebssicheren Versickerungsanlage steht der 
unverhältnismäßig hohe Aufwand wegen anstehender undurchlässiger Schichten bis 
auf eine Tiefe von 5 m entgegen. Weil weiterhin die bestehende Gewässerbenutzung 
unter weitergehenden Anforderungen erlaubt und mit Bau des Bodenfilters 
Schwanenberg eine weitere signifikante Verminderung der Gewässerbelastung zu 
erwarten ist, wird im vorliegenden Fall insbesondere aus wasserwirtschaftlichen 
Gründen ein Anschluss an die bestehende Mischwasserentwässerung umgesetzt. 
Aufgrund der ungünstigen geologischen Verhältnisse, der Vorhaltung einer 
aufwendigen und effektiven Mischwasserbehandlung und wegen nicht erkennbarer 
Vorteile für den Grundwasserleiter ( der hier u. a. durch Absenkungen i. Zuge 
Garzweiler II beeinträchtigt ist), werden Befreiungen vom Anschlusszwang nicht 
erteilt.  
 
Beschlussvorschlag: 
Den Bedenken zur Niederschlagswasserbeseitigung wird nicht gefolgt. 
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Bebauungsplan Nr. I/15 "Südpromenade/Aachener Straße", Erkelenz-
Mitte
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der 
frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 
sowie Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
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10.07.2013 Hauptausschuss
17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

In seiner Sitzung am 08.05.2012 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1/15 
„Südpromenade/Aachener Straße“, Erkelenz-Mitte, beschlossen. In der Sitzung am 
19.02.2013 wurde dem vorgestellten Bebauungsplanentwurf zugestimmt und 
beschlossen, die Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  sowie den 
Bezirksausschuss  Erkelenz-Mitte zu beteiligen.

1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Die öffentliche Bekanntmachung des Termins der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde mit Amtsblatt Nr. 6 vom 01.03.2013 
bekannt gemacht.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde am 26.03.2013 im Rathaus der 
Stadt Erkelenz durchgeführt. Seitens der Öffentlichkeit wurden keine 
abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen.

2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB



Vorlage A 61/264/2013 der Stadt Erkelenz                                                            Seite: 2/3

Das Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom 
03.05.2013 an die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, eingeleitet.
Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während 
des Beteiligungsverfahrens   abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen, die 
in der Anlage – Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange – zur Abwägung und Beschlussfassung aufgelistet sind.

3. Beteiligung des Bezirksausschusses
Der Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte wurde mit Schreiben vom 03.05.2013 beteiligt. 

Stellungnahmen wurden bisher keine eingereicht. 

Über das Ergebnis der Abwägung und die Weiterführung des Verfahrens gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB soll in dieser Sitzung entschieden werden.
In dieser Sitzung soll über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB gemäß § 1 Abs. 7 BauGB entschieden und der 
Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gefasst werden.

Aspekte Stadtmarketing/Lokale Agenda 21
Aspekte des Stadtmarketings sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. 
Durch den Bebauungsplan werden agendarelevante Aspekte berücksichtigt. 
Aufgrund der Gesetze, die in der Bauleitplanung zu beachten, ist eine nachhaltige 
ökologische, ökonomische und sozialverträgliche Ausführung von Planungen 
gewährleistet. 

Die Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen 
Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild 
baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat):
„1. Über die während der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 

Abs. 1 BauGB von  den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
vorgetragenen Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. I/15 
„Südpromenade/Aachener Straße“, Erkelenz-Mitte, wird nach Abwägung aller 
erkennbaren öffentlichen und privaten Belange, wie in den als Anlage  - 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - 
beigefügten Abwägungstabelle vorgeschlagen, entschieden. Die Anlage  - 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange -  ist 
Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. I/15 „Südpromenade/Aachener 
Straße“, Erkelenz-Mitte, ist unter Berücksichtigung dieses Beschlusses auf die 
Dauer eines Monats gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.“

Finanzielle Auswirkungen:
keine
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Anlage:
Anlage - Stellungnahme der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange -
des Bebauungsplanes Nr. I/15 „Südpromenade/Aachener Straße“, Erkelenz-Mitte

Übersicht über den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. I/15 
„Südpromenade/Aachener Straße“, Erkelenz-Mitte
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Lfd. Nr.: 1 
Träger: LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Postfach 21 40, 50250 
Pulheim 
Schreiben vom: 16.05.2013 
 
Inhalt: 
Die Unterlagen zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. I/15 
„Südpromenade/Aachener Straße“, Erkelenz-Mitte haben wir erhalten und nehmen 
gerne dazu Stellung. 
 
Innerhalb des Gebietes des Bebauungsplanes liegen nach unserer Kenntnis zwei 
Baudenkmäler, die nicht nur eines, wie in den Unterlagen bezeichnet. So sind 
unseren Unterlagen zufolge sowohl das Gebäude Aachener Straße 18 als auch 
Aachener Straße 50 als Baudenkmäler erfasst und eingetragen. Um entsprechende 
Überprüfung und ggf. Kennzeichnung innerhalb der Planunterlagen wird gebeten. 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass unabhängig von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes sämtliche Baumaßnahmen an den Baudenkmälern oder in ihrer 
Umgebung, soweit sie Auswirkungen auf das Erscheinungsbild der Denkmäler 
haben, gemäß § 9 DSchG NW erlaubnispflichtig und mit den zuständigen 
Denkmalbehörden abzustimmen sind. Die Festsetzungen dürfen hierbei nicht 
zwangsläufig zu einer Genehmigung baulicher Maßnahmen an Baudenkmälern oder 
in ihrer Umgebung führen. 
 
Zusatz LVR-Amt für Denkmalpflege vom 05.06.2013: 
Offenbar handelt es sich um einen Irrtum bei der Hausnummer, das in der Datenbank 
des LVR als Nr. 50 geführte Gebäude ist Nr. 45 und liegt nicht im Bereich des 
Bebauungsplanes. 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sind im Bebauungsplan 
gemäß §1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB berücksichtigt. Das Gebäude Aachener Straße 18 ist 
als Denkmal im Bebauungsplan nachrichtlich übernommen. Die Bestimmungen des 
Denkschutzgesetzes sind weiterhin zu beachten, Festsetzungen führen nicht 
zwangsläufig zu Genehmigungen baulicher Maßnahmen an Baudenkmälern oder 
deren Umgebung. 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise des LVR-Amt für Denkmalpflege werden zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
Lfd. Nr.: 2 
Träger: Handwerkskammer Aachen, Sandkaulbach 21, 52062 Aachen 
Schreiben vom: 03. Mai 2013 
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Inhalt: 
Zu o. g. Bebauungsplan können wir folgende ergänzende Angaben zur Nutzung 
durch Handwerksbetriebe machen: 
 
Anlage 3, Bestand Nutzung Erdgeschoss 
 
Aachener Straße 6: Frisörbetrieb (Fa. JP Hair Company Petter Rheingalerie 

GmbH) 
 
Aachener Straße 20: Zahntechnikbetriebe (Fa. Fellmann + Fa. Ehs und 

Faßbender) 
 
Südpromenade 15: Fotografenbetrieb (Fa. Emmerich) 
 
Südpromenade 25: Filiale Hörgeräteakustiker (Fa. Geers) 
 
Südpromenade 33: Heizungsbaubetrieb (Fa. Bertrams) 
 
Kölner Straße 11: Fleischereibetrieb (Fa. Rösken) 
 
Kölner Straße 7: Bäckerei- und Fleischereifiliale 
 
Die Handwerkskammer Aachen regt an, die o. g. Betriebe in die Planung und  
die Planzeichnungen aufzunehmen und bei der weiteren Planung einzubeziehen. 
 
Wir bitten über das Ergebnis der Abwägung unterrichtet zu werden und am weiteren 
Verfahren beteiligt zu werden. 
 
  
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Bestandsdaten zum Bebauungsplan als Anlage zur Begründung werden, soweit 
nicht bereits vorhanden um die aufgeführten Betriebe ergänzt. Die Art der 
bestehenden Nutzungen ist mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
berücksichtigt. 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise der Handwerkskammer Aachen werden zur Kenntnis genommen. 
 

 
Lfd. Nr.: 3 
Träger: Bezirksregierung Arnsberg, Postfach, 44025 Dortmund 
Schreiben vom: 03.06.2013 
 
Inhalt: 
Bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse gebe ich folgende Hinweise: 
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Das o. a. Verfahren liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld 
„Sophia-Jacoba“. Eigentümerin dieses Bergwerksfeldes ist die Vivawest GmbH, 
Nordsternplatz 1 in 45899 Gelsenkirchen. 
 
Ferner liegt das Vorhaben über den auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeldern 
„Erka 1“ und Erka 3“. Eigentümerin dieser Bergwerksfelder ist die RV Rheinbraun 
Handel und Dienstleistungen GmbH, hier vertreten durch die RWE Power AG, Abt. 
Liegenschaften und Umsiedlung in 50416 Köln. 
 
 
 
Der Bereich des Planungsgebietes ist nach den hier vorliegenden Unterlagen 
(Grundwasserdifferenzenpläne mit Stand: Oktober 2011 aus dem Revierbericht, 
Bericht 1, Auswirkungen der Grundwasserabsenkung, des Sammelbescheides - 
61.42.63-2000-1-) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus 
bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen.  
Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb 
der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine 
Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Plangebiet in den nächsten 
Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. 
 
Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein 
Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. 
 
Dieser Hinweis ist in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. I/15 Teil 1 Punkt 7.4 
enthalten. Im Teil 1 Kapitel 11 wird auf eine Grundwasserbeeinflussung durch den 
Braunkohlentagebau hingewiesen. 
 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohlentagebau als auch 
bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte 
Bodenbewegungen möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situationen 
zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der 
Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei 
Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden. 
 
Aus Sicht der Bezirksregierung Arnsberg sollte hierzu die bergbautreibende RWE 
Power AG für konkrete Grundwasserdaten der Erftverband zusätzlich um 
Stellungnahme gebeten werden. Wie den Ausführungen des Umweltberichtes unter 
Punkt 2.1.4 zu entnehmen, ist die Beteiligung des Erftverbandes bereits erfolgt. 
 
Das Vorhaben befindet sich am Rand des Einwirkungsbereiches des ehemaligen 
Steinkohlenbergbaus, in dem nach derzeitigem Kenntnisstand durch einen Anstieg 
des Grubenwassers Hebungen an der Tagesoberfläche zu erwarten sind. Diese 
Bodenbewegungen können, insbesondere bei bestimmten geologischen Situationen 
wie Unstetigkeiten, zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Ich empfehle Ihnen, 
hierzu eine entsprechende Auskunft bei der EBV GmbH, Myhler Straße 83, in 41836 
Hückelhoven einzuholen. 
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Ferner liegt das Vorhaben über dem Feld der Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken 
„Saxon 2“. Inhaberin der Erlaubnis ist die Dart Energy (Europe) Limited in 
Großbritannien. 
 
Diese Erlaubnis gewährt das befristete Recht zur Aufsuchung des Bodenschatzes 
„Kohlenwasserstoffe“ innerhalb der festgelegten Feldesgrenzen. Unter dem 
„Aufsuchen“ versteht man Tätigkeiten zur Feststellung (Untersuchung) des 
Vorhandenseins und der Ausdehnung eines Bodenschatzes. Eine Erlaubnis zu 
gewerblichen Zwecken dient lediglich dem Konkurrenzschutz und klärt in Form einer 
Lizenz nur grundsätzlich, welcher Unternehmer in diesem Gebiet Anträge auf 
Durchführung konkreter Aufsuchungsmaßnahmen stellen darf. Eine erteilte Erlaubnis  
 
gestattet noch keinerlei konkrete Maßnahmen, wie z. B. Untersuchungsbohrungen, 
sodass Umweltauswirkungen in diesem Stadium allein aufgrund einer Erlaubnis nicht 
hervorgerufen werden können. Konkrete Aufsuchungsmaßnahmen wären erst nach 
weiteren Genehmigungsverfahren, den Betriebsplanzulassungsverfahren, erlaubt, 
die ganz konkret das „Ob“ und „Wie“ regeln. Vor einer Genehmigungsentscheidung 
erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften eine Beteiligung von ggf. betroffenen 
Privaten, Kommunen und Behörden. Des Weiteren werden ausführlich und gründlich 
alle öffentliche Belange - insbesondere auch die des Gewässerschutzes - geprüft, 
gegebenenfalls in einem separaten wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren. Über 
mögliche zukünftige bergbauliche Maßnahmen im Bereich des Plangebietes ist hier 
nichts bekannt. Hierzu empfehle ich ebenfalls die o. g. Feldeseigentümerinnen am 
Verfahren zu beteiligen, falls nicht bereits geschehen.  
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise der Bezirksregierung Arnsberg zu verliehenen Bergwerksfeldern, der 
Erlaubnis zur Aufsuchung des Bodenschatzes Kohlenwasserstoff „Saxon2“ und zu 
den Auswirkungen von Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlentagebaus werden 
zur Kenntnis genommen. Bergwerkseigentümer sowie RWE Power AG und 
Erftverband wurden im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes beteiligt. In 
den Bebauungsplan ist ein Hinweis aufgenommen, dass das Plangebiet im Bereich 
der durch den Braunkohlentagebau bedingten Grundwasserbeeinflussung liegt. Der 
Hinweis zu den nicht auszuschließenden Auswirkungen von Bodenbewegungen 
durch den Grubenwasseranstieg, verursacht durch den ehemaligen 
Steinkohlenbergbau, wird in die Begründung des Bebauungsplanes und die 
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgenommen. Die Begründung 
zum Bebauungsplan wird entsprechend den Hinweisen ergänzt. 
,  
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg wird zur Kenntnis genommen, ein 
Hinweis zu der durch den Braunkohlentagebau bedingten 
Grundwasserbeeinflussung ist in den Bebauungsplan aufgenommen und wird um 
einen Hinweis zu den Auswirkungen des ehemaligen Steinkohlenbergbaus ergänzt. 
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Lfd. Nr.: 4 
Träger: Landrat des Kreises Heinsberg, Amt für Bauen und Wohnen, 52523 
Heinsberg 
Schreiben vom: 05.06.2013 
 
Inhalt: 
Zu der o. g. Bauleitplanung wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Das Gesundheitsamt und das Amt für Bauen und Wohnen - Untere 
Immissionsschutzbehörde - haben keine Einwendungen erhoben. 
 
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung 
 
Aus den 
 

- von der Unteren Wasserbehörde 
- von der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde 
- von der Abgrabungsbehörde 
- von der Straßenbaubehörde 
- von der Unteren Landschaftsbehörde 

 
des Kreises Heinsberg zu vertretenden Belangen werden gegen die o. g. 
Bauleitplanung keine Einwendungen erhoben. 
 
Im Übrigen wird seitens der Unteren Bodenschutzbehörde/Altlasten derzeit wie folgt 
Stellung genommen: 
 
Gegen den v. g. Bebauungsplan werden vorsorglich Bedenken erhoben, da die im 
Rahmen der Bauleitplanung erforderlichen Erkundungen über Altstandorte 
(historische Recherche, Bauaktenauswertung, Ortsbesichtigung und 
Zeitzeugenbefragung der ehemaligen Industrie- und Gewerbebetrieben) innerhalb 
der bisher gesetzten Frist nicht möglich ist. 
 
Nach Durchsicht der Unterlagen werde ich eine abschließende Stellungnahme hierzu 
abgeben. 
 
Erkenntnisse über Altlast-Verdachtsflächen liegen mir zur Zeit nicht vor. 
 
Weitere Anregungen oder Bedenken werden nicht vorgetragen. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde/Altlasten wird zur Kenntnis 
genommen, Kenntnisse über Altlasten können im weiteren Verfahren berücksichtigt 
werden. 
Beschlussvorschlag: 
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Die Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde/Altlasten wird zur Kenntnis 
genommen. 
 

Lfd. Nr.: 5 
Träger:  LVR - Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Endenicher Straße 
133, 53115 Bonn 
Mail vom 13. Juni 2013 
 
Inhalt: 
Belange des Bodendenkmalschutzes mögen vom Grundsatz her für diese Planung 
abwägungserheblich sein (vgl. Anlage) Da aber für das Plangebiet bereits 
Planungsrecht besteht und auch die als Baulücken ausgewiesenen Grundstücke nur 
einen geringen Teil der Fläche ausmachen, werden keine Bedenken vorgetragen. 
 
Unabhängig hiervon sollte der zu Bodendenkmälern vorgesehene Text im 
Bebauungsplan der tatsächlichen Situation angepasst werden. Ein Hinweis auf die 
§§ 15, 16 DSchG NW wird der tatsächlichen Situation nicht gerecht. 
 
Ich schlage folgende Regelung vor: 
 
Das Plangebiet liegt im Bereich der mittelalterlichen Stadt Erkelenz, deren Gründung 
bis in die karolingische Zeit zurückgeht. Es handelt sich um ein ortsfestes 
Bodendenkmal, dass die Voraussetzung zur Eintragung in die Denkmalliste erfüllt. 
Mit der Eintragung in die Denkmalliste ist zu rechnen. Mit der Eintragung unterliegen 
Erdeingriffe einem präventiven Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Einzelheiten hierzu 
sind mit der Stadt Erkelenz, Untere Denkmalbehörde, und dem LVR-Amt für 
Bodendenkmalpflege in Bonn, Endenicher Straße 133, 53115 Bonn, abzustimmen. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sind im Bebauungsplan 
gemäß §1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB berücksichtigt. Ein Hinweis auf die §§ 15 und 16 
DSchG NW ist in den Bebauungsplan aufgenommen, der Hinweis wird um den 
Vorschlag des LVR-Amt für Bodendenkmalpflege ergänzt. In der Begründung zum 
Bebauungsplan werden die Ausführungen zu den Belangen des Denkmalschutzes 
gemäß der Anlage der Stellungnahme des LVR-Amt für Bodendenkmalpflege 
ergänzt. 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis im Bebauungsplan zu §§ 15 und 16 DSchG NW wird um den Vorschlag 
des LVR-Amt für Bodendenkmalpflege ergänzt. 
 

 
 





Beschlussvorlage

Federführend:
Planungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 61/266/2013
öffentlich

20.06.2013
Amt 61 Paul-Hugo Blaesen
Amt 61 Manfred Orth

Bebauungsplan Nr. VI/3 "Roermonder Straße/Venloer Straße", 
Erkelenz-Mitte
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der 
frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 
sowie Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium

09.07.2013 Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
10.07.2013 Hauptausschuss
17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

In seiner Sitzung am 13.03.2007  hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung die Einleitung des Bebauungsplanverfahren für den 
Bebauungsplan Nr. VI/3 „Roermonder Straße/ Venloer Straße“, Erkelenz-Mitte,  
beschlossen und die Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  sowie den 
Bezirksausschuss  Erkelenz-Mitte zu beteiligen.

1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Die öffentliche Bekanntmachung des Termins der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde mit Amtsblatt Nr. 8 vom 26.04.2013 
bekannt gemacht.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde am 07.05.2013 im Rathaus der 
Stadt Erkelenz durchgeführt. Seitens der Öffentlichkeit wurden keine 
abwägungsrelevanten Stellungnahmen vorgetragen.

2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB
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Das Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom 
27.03.2013 an die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, eingeleitet.
Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während 
des Beteiligungsverfahrens   abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen, die 
in der Anlage – Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange – zur Abwägung und Beschlussfassung aufgelistet sind.

3. Beteiligung des Bezirksausschusses
Der Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte wurde mit Schreiben vom 24.04.2013 beteiligt. 
Seitens des Bezirksausschusses wurden keine Stellungnahmen eingereicht.

Über das Ergebnis der Abwägung und die Weiterführung des Verfahrens gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB soll in dieser Sitzung entschieden werden.
In dieser Sitzung soll über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB gemäß § 1 Abs. 7 BauGB entschieden und der 
Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gefasst werden.

Aspekte Stadtmarketing/Lokale Agenda 21
Aspekte des Stadtmarketings sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. 
Durch den Bebauungsplan werden agendarelevante Aspekte berücksichtigt. 
Aufgrund der Gesetze, die in der Bauleitplanung zu beachten, ist eine nachhaltige 
ökologische, ökonomische und sozialverträgliche Ausführung von Planungen 
gewährleistet. 

Die Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen 
Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild 
baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat):
„1. Über die während der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 

Abs. 1 BauGB von  den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
vorgetragenen Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. VI/3 
„Roermonder Straße/ Venloer Straße“, Erkelenz-Mitte, wird nach Abwägung 
aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belangen, wie in den als Anlage  - 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - 
beigefügten Abwägungstabelle vorgeschlagen, entschieden. Die Anlage  - 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange -  ist 
Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. VI/3 „Roermonder Straße/ Venloer 
Straße“, Erkelenz-Mitte, ist unter Berücksichtigung dieses Beschlusses auf die 
Dauer eines Monats gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.“

Finanzielle Auswirkungen:
keine
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Anlage:
Anlage - Stellungnahme der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange -
des Bebauungsplanes Nr. VI/3 „Roermonder Straße/ Venloer Straße“, Erkelenz-Mitte

Übersicht über den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. VI/3 „Roermonder 
Straße/ Venloer Straße“, Erkelenz-Mitte
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Lfd. Nr.: 1 
Träger: Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Niederrhein, 
Breitenbachstr. 90, 41065 Mönchengladbach 
Schreiben vom: 24.04.2013 
 
Inhalt: 
 
Das o.a. Plangebiet wird im Norden von einem Abschnitt der freien Strecke der Bun-
desstraße 57 und im Osten von einem Abschnitt der freien Strecke der Landesstraße 
19 (Venloer Straße) begrenzt: 
 
Freie Strecke B 57, Abschnitt 33.1, Station 0,080 bis Station 0,350 
Freie Strecke L 19, Abschnitt 8, Station 0,150 bis Station 0,382 
 
 
 
Baulastträger der Bundesstraße ist die Bundesrepublik Deutschland, Baulastträger 
der Landesstraße ist das Land Nordrhein-Westfalen. 
 
Gegen den o.a. Bebauungsplan werden seitens der hiesigen Niederlassung keine 
Bedenken erhoben, wenn folgendes beachtet wird: 
 

1. In einer Entfernung bis zu 20 m (Anbauverbotszone gemäß § 9 (1) FStrG), 
gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der B 57 dürfen 
Hochbauten jeder Art nicht errichtet werden und Aufschüttungen und Abgra-
bungen größeren Umfangs nicht durchgeführt werden. Ebenfalls unzulässig 
sind Anlagen der Außenwerbung sowie Einrichtungen, die für die rechtliche 
oder gewerbliche Nutzung der Hochbauten erforderlich sind (z.B. Pflichtstell-
plätze, Feuerwehrumfahrten, Lagerflächen o.ä.). Sicht- und Lärmschutzwälle 
bedürfen der Genehmigung der Straßenbauverwaltung. 

2. In einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten 
Fahrbahn der B 57 (Anbaubeschränkungszone § 9 (2) FStrG) 
 
a) Dürfen nur solche Bauanlagen errichtet werden, die die Sicherheit und 

Leichtigkeit des Verkehrs auf der Bundesstraße weder durch Lichteinwir-
kung, Dämpfe, Gase, Rauch, Geräusche, Erschütterungen und dgl. ge-
fährden oder beeinträchtigen. Anlagen der Außenwerbung stehen den 
baulichen Anlagen gleich. 

b) Sind alle Beleuchtungsanlagen innerhalb und außerhalb von Grundstücken 
und Gebäuden so zu gestalten oder abzuschirmen, dass die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Bundesstraße nicht durch Blendung 
oder in sonstiger Weise beeinträchtigt wird. 

c) Bedürfen Werbeanlagen, Firmennamen, Angaben über die Art von Anla-
gen oder sonstige Hinweise mit Wirkung zur Bundesstraße einer straßen-
rechtlichen Prüfung und Zustimmung. 
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3. In einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten 

Fahrbahn der L 19 (Anbaubeschränkungszone § 25 (1) StrWG NRW) bedür-
fen Baugenehmigung oder nach anderen Vorschriften notwendige Genehmi-
gungen der Zustimmung der Straßenbaubehörde.  

 
4. Die Anbauverbots- und Anbaubeschränkungszonen bezogen auf die B 57 und 

L 19 sind im Bebauungsplan darzustellen. 
 

5. Für die dargestellte Zufahrt zur L 19, gegenüber der Kolberger Straße sowie 
Einmündung Roermonder Straße sind die Sichtdreiecke der Anfahrsicht ge-
mäß RAST 06 zu beachten. Diese Sichtdreiecke sind von Bepflanzung und 
sonstigen Sichthindernissen ≥ 80 cm freizuhalten. Die Sichtdreiecke sind im 
Bebauungsplan darzustellen. 
 

6. Die Weiterentwicklung des Grünzuges entlang der B 57 ist mit der hiesigen 
Niederlassung anhand eines Bepflanzungsplanes abzustimmen. 

 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Ausführungen zu den zulässigen und unzulässigen Vorhaben innerhalb der An-
bauverbots- und Anbaubeschränkungszone gem. § 9 FStrG werden in die Planur-
kunde nachrichtlich übernommen sowie Anbauverbots- und Anbaubeschränkungs-
zone zeichnerisch dargestellt,  entsprechende Ausführungen werden in die Begrün-
dung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
Die Anbauverbotszone an der B57 liegt innerhalb der festgesetzten öffentlichen  
Grünfläche. Die Sichtdreiecke für die dargestellte Zufahrt zur L19 werden in die Pla-
nurkunde eingetragen. Der Niederlassung des Landesbetrieb Straßenbau NRW wird 
ein Bepflanzungsplan für die Weiterentwicklung des Grünzuges an der B57 zur Ab-
stimmung vorgelegt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen zur Anbauverbotszone, Anbaubeschränkungszone, Sichtdreiecken 
und der Bepflanzung des Grünzuges wird gefolgt. 
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Lfd. Nr.: 2 
Träger: Landrat des Kreises Heinsberg, Valkenburger Str. 45, 52525 Heinsberg 
Schreiben vom: 25.04.2013 und 08.05.2013 
 
Inhalt: 
 
Schreiben vom 25.04.2013 
 
Zu dem o.g. Bauleitplanung wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Das Amt für Bauen und Wohnen – Untere Immissionsschutzbehörde – hat  keine 
Einwendungen erhoben. 
 
 
Gesundheitsamt 
 
Gegen den o.a. Bebauungsplan werden aus gesundheitsaufsichtlicher Sicht keine 
Bedenken erhoben, wenn bei der Ansiedlung künftiger Gewerbebetriebe die Ab-
standsliste entsprechende Beachtung findet und somit gesundheitlich relevante Im-
missionen bei den Anwohnern der benachbarten Wohngebiete nicht zu besorgen 
sind. 
 
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung 
 
Aus den 
 

- von der Unteren Wasserbehörde 
- der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde 
- der Abgrabungsbehörde 
- der Straßenbaubehörde 
- der Unteren Landschaftsbehörde 

 
des Kreises Heinsberg zu vertretenden Belangen werden gegen die v.g. Bauleitpla-
nung keine Einwendungen erhoben. 
 
Im Übrigen wird seitens der Unteren Bodenschutzbehörde/Altlasten auf Nachfolgen-
des hingewiesen: 
 
Gegen den v.g. Bebauungsplan werden vorsorglich Bedenken erhoben, da die im 
Rahmen der Bauleitplanung erforderlichen Erkundungen über Altstandorte (histori-
sche Recherche, Bauaktenauswertung, Ortsbesichtigung und Zeitzeugenbefragung 
bei ehemaligen Industrie- und Gewerbebetrieben) innerhalb der bisher gesetzten 
Frist nicht möglich sind. 
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Nach Durchsicht der Unterlagen werde ich eine abschließende Stellungnahme hierzu 
abgeben.  
 
Schreiben vom 08.05.2013 
 
Untere Bodenschutzbehörde/Altlasten 
 
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die vorgelegte Planung. Es soll-
te jedoch vorsorglich darauf aufmerksam gemacht werden, dass in dem betroffenen 
Gebiet das Altlast-Verdachtsflächenkataster nachfolgende Fläche als Altlast-
Verdachtsfläche ausweist. 
 
Hierbei handelt es sich um: 
 
St.-Rochus-Weg 1: Gemarkung Erkelenz, Flur 43, Flurstück 11 
 
Hier sind zwei Altstandorte gemeldet: 
 

1. ID 1526: Hier soll sich um 1964 eine Tankstelle, betrieben von E. Hensen, be-
funden haben. 

2. ID 1772: In den Jahren 1969/1970 soll hier ebenfalls eine Tankstelle betrieben 
worden sein, geführt von W. Boldt. 

 
Diese Informationen entstammen den Auswertungen der ahu AG Aachen, welche im 
Auftrag des Kreises Heinsberg eine Erfassung von Altstandorten (stillgelegte Gewer-
be- und Industriebetriebe) durchgeführt hat. 
 
Weiterhin wurde ein Bauaktenstudium durchgeführt; hier wurde der Bau (ab 1960) 
und Tankstellenbetrieb durch die Fa. Caltex Oil Germany GmbH, später durch die 
Fa. Chevron Erdoel Deutschland GmbH, bestätigt. 
 
Nach Zeugenaussage ist die Tankstelle aber auch noch durch das benachbart lie-
gende Autohaus betrieben worden. Es liegen keine Erkenntnisse hierüber vor, ob die 
zwei aktenkundigen, unterirdischen Tanks beim Abbruch der Tankstelle entfernt wor-
den sind. 
 
Aus diesem Grund wird diese Fläche im Altlast-Verdachtsflächenkataster als Ver-
dachtsfläche geführt. 
 
Untere Landschaftsbehörde 
 
Gegen die Planung bestehen aus Sicht der Unteren Landschaftsbehörde keine Be-
denken. 
 
Die Maßnahmen zur Vermeidung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote sind 
entsprechend den Unterlagen des Planungsbüros Hermanns durchzuführen. 



Seite 5 
 
Anlage - Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange -  zur Beschlussvorlage des Bebau-
ungsplanes Nr. VI/3 „Roermonder Straße/Venloer Straße“, Erkelenz-Mitte im  Ausschuss für Stadtentwicklung und  
Wirtschaftsförderung am 09.07.2013, im Hauptausschuss am 10.07.2013 und im Rat am 17.07.2013       
 

 
Insbesondere ist zu beachten, dass 
 

 Die Gehölzrodung in der Zeit zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar 
erfolgt 

 bei der Fällung von Höhlenbäumen zuvor eine Kontrolle auf Vorkommen von 
Fledermäusen oder Spechten erfolgt 

 Vor dem Abriss von Gebäuden eine Kontrolle auf Fledermäuse erfolgt. 
 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Der vorsorgliche Hinweis auf die Altlast-Verdachtsfläche wird in die Begründung auf-
genommen. Ein entsprechender Hinweis wird auf der Planurkunde vermerkt. Ein ent-
sprechender Hinweis zum Artenschutz wird in die Planurkunde und Begründung des 
Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
In die Planurkunde und Begründung des Bebauungsplanes werden entsprechende 
Hinweise auf die Altlast-Verdachtsfläche und den Artenschutz aufgenommen. 
 

 
Lfd. Nr.: 3 
Träger: Bezirksregierung Arnsberg, Postfach, 44025 Dortmund 
Schreiben vom: 29. April 2013 
 
Inhalt: 
 
Die vorbezeichnete Planmaßnahme liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Berg-
werksfeld „Sophia-Jacoba A“,  über dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld 
„Erka 1“ sowie über dem auf Kohlenwasserstoffe erteilten Erlaubnisfeld „Saxon 2“ (zu 
gewerblichen Zwecken). Eigentümerin des Bergwerksfeldes „Sophia-Jacoba A“ ist 
die Vivawest GmbH, Nordsternplatz 1 in 45899 Gelsenkirchen. Eigentümerin des 
Bergwerksfeldes „Erka 1“ ist die RV Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH, 
Stüttgenweg 2 in 50935 Köln. Inhaberin der Erlaubnis „Saxon 2“ ist die Dart Energy  
(Europe) Limited, Laurelhill Business Park, Polmaise Road, Stirling, FK 7 9 JQ in 
Großbritannien. 
 
Eine Erlaubnis gewährt das befristete Recht zur Aufsuchung des Bodenschatzes 
„Kohlenwasserstoffe“ innerhalb der festgelegten Feldesgrenzen. Unter dem „Aufsu-
chen“ versteht man Tätigkeiten zur Feststellung (Untersuchung) des Vorhandenseins 
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und der Ausdehnung eines Bodenschatzes. Eine Erlaubnis zu gewerblichen Zwe-
cken dient lediglich dem Konkurrenzschutz und klärt in Form einer Lizenz nur grund-
sätzlich, welcher Unternehmer in diesem Gebiet Anträge auf Durchführung konkreter 
Aufsuchungsmaßnahmen stellen darf. Eine erteilte Erlaubnis gestattet noch keinerlei 
konkrete Maßnahmen, wie z.B. Untersuchungsbohrungen, sodass Umweltauswir-
kungen in diesem Stadium allein aufgrund einer Erlaubnis nicht hervorgerufen wer-
den können. Konkrete Aufsuchungsmaßnahmen wären erst nach weiteren Geneh-
migungsverfahren, den Betriebsplanzulassungsverfahren, erlaubt, die ganz konkret 
das „Ob“ und „Wie“ regeln. Vor einer Genehmigungsentscheidung erfolgt gemäß den 
gesetzlichen Vorschriften eine Beteiligung von ggf. betroffenen Privaten, Kommunen 
und Behörden. Des Weiteren werden ausführlich und gründlich alle öffentlichen Be-
lange – insbesondere auch die des Gewässerschutzes – geprüft, gegebenenfalls in 
einem separaten wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren. 
 
Ferner befindet sich der Planbereich in unmittelbarer Nähe eines früheren Einwir-
kungsbereiches des Steinkohlenbergbaus, in dem nach derzeitigem Kenntnisstand 
durch einen Anstieg des Grubenwassers Hebungen an der Tagesoberfläche zu er-
warten sind. Diese Bodenbewegungen können, insbesondere bei bestimmten geolo-
gischen Situationen wie Unstetigkeiten, zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. 
Dies sollte bei Planungen und Vorhaben berücksichtigt werden. Inwieweit der vorlie-
gende Planbereich hiervon betroffen ist, kann von hier aus nicht beurteilt werden. Ich 
empfehle Ihnen, hierzu eine entsprechende Auskunft bei der EBV GmbH, Myhler Str. 
83 in 41836 Hückelhoven einzuholen. 
 
Des Weiteren ist der Bereich des Planungsgebietes nach den hier vorliegenden Un-
terlagen (Grundwasserdifferenzenpläne mit Stand: Oktober 2011 aus dem Revierbe-
richt, Bericht 1, Auswirkungen der Grundwasserabsenkung, des Sammelbescheides 
- 61.42.53 – 2000 – 1- ) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenberg-
baus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. 
 
Bei den Planungen sollte folgendes bereits Berücksichtigung finden:   
 
Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb 
der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine 
Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Planungsgebiet in den 
nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist 
nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwie-
deranstieg zu erwarten. 
 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch 
bei einem späteren Grundwasseranstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen 
möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der 
Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die 
Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksich-
tigung finden. Ich empfehle Ihnen in diesem Zusammenhang an die RWE Power Ak-



Seite 7 
 
Anlage - Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange -  zur Beschlussvorlage des Bebau-
ungsplanes Nr. VI/3 „Roermonder Straße/Venloer Straße“, Erkelenz-Mitte im  Ausschuss für Stadtentwicklung und  
Wirtschaftsförderung am 09.07.2013, im Hauptausschuss am 10.07.2013 und im Rat am 17.07.2013       
 

tiengesellschaft, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln eine Anfrage zu stellen, und für kon-
krete Grundwasserdaten den Erftverband um Stellungnahme zu bitten. 
 
Über mögliche zukünftige, betriebsplanmäßig noch nicht zugelassene bergbauliche 
Tätigkeiten ist hier nichts bekannt. Diesbezüglich empfehle ich Ihnen, sowohl die Vi-
vawest GmbH, als auch die RV Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH als 
Eigentümerinnen der bestehenden Bergbauberechtigungen an der Planungsmaß-
nahme zu beteiligen, falls dieses nicht bereits erfolgt ist. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Informationen bezüglich der Bergwerksfelder für Stein- und Braunkohle sowie 
des Erlaubnisfeldes zur Lokalisierung von  Kohlenwasserstofffeldern „Saxon 2 wer-
den zur Kenntnis genommen und, soweit noch nicht geschehen, in die Begründung 
aufgenommen. 
Im Bauleitplanverfahren zum Bebauungsplan Nr. VI/3 "Roermonder Straße/ Venloer 
Straße", Erkelenz-Mitte wurde die EBV und die RWE Power AG um Stellungnahme 
gebeten. Weder die EBV noch die RWE Power AG brachten abwägungsrelevante 
Stellungnahmen vor. 
In den Bebauungsplan wird ein Hinweis aufgenommen, dass das Plangebiet im Be-
reich der durch den Braunkohlentagebau bedingten Grundwasserbeeinflussung liegt. 
Ein Hinweis, dass Bodenbewegungen durch den Grubenwasseranstieg, verursacht 
durch den ehemaligen Steinkohlenbergbau, nicht auszuschließen sind, wird  in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Die Grundwasserdaten werden dem  Grundwassergleichenplan des Erftverbandes 
entnommen, und falls noch nicht geschehen, in die Begründung aufgenommen. 
Die genannte, nicht abwägungsrelevante Stellungnahme der EBV erfolgte im Namen 
der Vivawest GmbH. Die RV Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH  wird 
im Zuge der Offenlage des Planentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 an dem Planverfahren 
beteiligt. 
 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
In die Planurkunde wird ein Hinweis, dass das Plangebiet im Bereich der durch den 
Braunkohlentagebau bedingten Grundwasserbeeinflussung liegt sowie das Boden-
bewegungen durch den Grubenwasseranstieg, verursacht durch den ehemaligen 
Steinkohlenbergbau, nicht auszuschließen sind, aufgenommen. 
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Beschlussvorlage

Federführend:
Planungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 61/267/2013
öffentlich

24.06.2013
Amt 61 Paul-Hugo Blaesen
Amt 61 Manfred Orth

Bebauungsplan Nr. XIX/3 "Gewerbe- und Industriepark Commerden", 
Erkelenz-Mitte
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium

09.07.2013 Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
10.07.2013 Hauptausschuss
17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

In seiner Sitzung am 19.06.2012 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung der Stadt Erkelenz dem in der Sitzung vorgestellten Entwurf 
des Bebauungsplanes Nr. XIX/3 „Gewerbe- und Industriepark Commerden“, 
Erkelenz-Mitte, zugestimmt und beschlossen, die Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB sowie den Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte zu beteiligen.

1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Die öffentliche Bekanntmachung des Termins der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde mit Amtsblatt Nr. 23 vom 19.10.2012 
bekannt gemacht. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde am 06.11.2012 im Rathaus der 
Stadt Erkelenz durchgeführt. Seitens der Öffentlichkeit wurden während des 
Beteiligungsverfahrens keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen vorgetragen.

2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB

Das Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom       
05.12.2012 an die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, eingeleitet.
Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden während 
des Beteiligungsverfahrens abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgetragen.
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3. Beteiligung des Bezirksausschusses 
Der Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte wurde mit Schreiben vom 05.12.2012 beteiligt. 
Seitens des Bezirksausschusses Erkelenz-Mitte wurden keine Stellungnahmen 
eingereicht.

4. Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Nach Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung 
vom 19.02.2013 und  des Rates der Stadt Erkelenz vom 27.02.2013  wurde der 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. XIX/3 „Gewerbe- und Industriepark Commerden“, 
Erkelenz-Mitte, nach Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 6 vom 01.03.2013 in der Zeit 
vom 18.03.2013 bis  19.04.2013 öffentlich ausgelegt.
Während der öffentlichen Auslegung wurden abwägungsrelevante Stellungnahmen 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgetragen. Diese 
Stellungnahmen sind in der Anlage - Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange -  zur Beschlussvorlage des Bebauungsplanes Nr. XIX/3 
„Gewerbe- und Industriepark Commerden“, Erkelenz-Mitte, aufgelistet.

In dieser Sitzung soll über die vorgetragenen Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 
BauGB entschieden werden.

Der Bebauungsplan Nr. XIX/3 „Gewerbe- und Industriepark Commerden“, Erkelenz-
Mitte, soll in dieser Sitzung als Satzung gemäß § 10 BauGB beschlossen werden.

Aspekte Stadtmarketing/Lokale Agenda 21
Aspekte des Stadtmarketings sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. 
Durch den Bebauungsplan werden agendarelevante Aspekte berücksichtigt. 
Aufgrund der Gesetze, die in der Bauleitplanung zu beachten sind, ist eine 
nachhaltige ökologische, ökonomische und sozialverträgliche Ausführung von 
Planungen gewährleistet. 

Die Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen 
Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild 
baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat):
„1. Über die während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB von  

den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange vorgetragenen 
Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. XIX/3 „Gewerbe- und 
Industriepark Commerden“, Erkelenz-Mitte, wird nach Abwägung aller 
erkennbaren öffentlichen und privaten Belange, wie in der als Anlage - 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - 
beigefügten Abwägungstabelle vorgeschlagen, entschieden. Die Anlage - 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange - ist 
Bestandteil dieses Beschlusses.
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2. Der Bebauungsplan Nr. XIX/3 „Gewerbe- und Industriepark Commerden“, 
Erkelenz-Mitte, wird unter Berücksichtigung dieses Beschlusses  gemäß § 10 
BauGB als Satzung beschlossen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Die Erschließungskosten für das Plangebiet betragen ca. 550.000,- EUR.

Anlage:
Anlage  - Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange -
zur Beschlussvorlage des Bebauungsplanes Nr. XIX/3 „Gewerbe- und Industriepark 
Commerden“, Erkelenz-Commerden
 
Übersicht über den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. XIX/3 „Gewerbe- und 
Industriepark Commerden“, Erkelenz-Mitte
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Lfd. Nr.: 1 
Träger: LVR – Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Endenicher Str. 133, 
53115 Bonn 
Schreiben vom: 04.04.2013 
 

 
Inhalt: 
 
Vielen Dank für die Übersendung der Planungsunterlagen im Verfahren der 
öffentlichen Auslegung des o.a. Bebauungsplanes. 
 
Im Plangebiet wurde im Rahmen der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials 
eine archäologische Sachverhaltsermittlung durchgeführt. Einzelheiten hierzu sind 
dem Zwischenbericht der Fa. ARCHAEO/net zu entnehmen. Ermittelt wurden drei 
Bodendenkmäler, u.z. Teile einer mittelalterlich-frühneuzeitlichen Siedlung, eines 
römischen Gutshofes und einer metallzeitlichen Siedlung. Diese Bodendenkmäler 
erfüllen die gesetzlichen Voraussetzungen des § 2 Abs. 5, 1 DSchG NW zur 
Eintragung in die Denkmalliste. Sie erfassen ca. 50 % des Plangebietes. 
 
Das Ergebnis der archäologischen Sachverhaltsermittlung bildet verfahrensrechtlich 
unter Beachtung denkmalrechtlicher Vorgaben die für die Planung maßgebliche 
Abwägungsgrundlage bezüglich der Belange des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege. Bodendenkmäler sind danach zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu 
nutzen und (zu gegebener Zeit) wissenschaftlich zu erforschen (§ 1 DSchG NW). 
 
Schutz, Pflege und sinnvolle Nutzung kann über eine denkmalverträgliche 
Festsetzung (z.B. Grünfläche) umgesetzt werden. 
 
Grundsätzlich stehen die vom Denkmalschutzgesetz vorgegebenen Ziele damit in 
einem Spannungsfeld zu der städtebaulichen Zielsetzung. 
 
Sollten die Stadt Erkelenz der städtebaulichen Zielsetzung zur Schaffung von 
Gewerbe- und Industrienutzung gegenüber den Interessen des Denkmalschutzes 
Vorrang einräumen, so ist dies nur auf dem Weg einer Sicherung der 
Bodendenkmäler als Sekundärquelle durch Ausgrabung und Dokumentation vor 
Erlangung von Planungsrecht umsetzbar. Die damit (wenn auch  dokumentierte) 
Zerstörung der Bodendenkmäler wird grundsätzlich von Seiten des Fachamtes 
abgelehnt, sie ist weder in Sinne des § 22 Abs. 3 Nr. 4 DSchG NW erforderlich noch 
besteht derzeit ein öffentliches Interesse an der Ausgrabung. 
 
Unabhängig hiervon hat die Stadt Erkelenz das Recht, einen Antrag nach § 13 
DSchG NW zu stellen. Dieser ist auf der Grundlage des § 13 Abs. 3 DSchG NW zu 
prüfen und zu bewerten. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
 
Mit Schreiben vom 17. 01. 2013 wurde gemäß der Absprache mit dem LVR – Amt für 
Bodendenkmalpflege im Rheinland vom 02. Mai 2012 eine Sachverhaltsermittlung in 
Auftrag gegeben, welche in der Folge durch die Firma ARCHOnet durchgeführt 
wurde. 
Die Maßnahmen wurden in enger Abstimmung mit dem LVR – Rheinisches Amt für 
Bodendenkmalpflege durchgeführt, so dass die Klärung nach § 9 DSchG NRW 
zeitnah erfolgen konnte. 
 
Das Ergebnis der archäologischen Sachverhaltsermittlung stellt für die Planung eine 
abwägungsrelevante Sachlage unter Beachtung denkmalrechtlicher Vorgaben dar.  
Bodendenkmäler sind danach zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und (zu 
gegebener Zeit) wissenschaftlich zu erforschen (§ 1 DSchG NW). 
 
Nach erfolgter Sachverhaltsermittlung, Bewertung durch Fachbehörden und 
Gewichtung der betroffenen Belange, sind die Belange des Bodendenkmalschutzes 
mit den Belangen der Wirtschaft, der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen untereinander abzuwägen. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass 
alternative Standorte für eine Gewerbegebietsentwicklung nicht zur Verfügung 
stehen.  
Der Realisierung der Bauleitplanung und damit der Vervollständigung des 
Gesamtkomplexes Gewerbe- und Industriepark Commerden, kommt ein erhebliches 
öffentliches Interesses gem. § 9 Abs. 2 b DSchG NRW zu, da sich hier die gesamten 
neuen Gewerbeflächen und damit die Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt Erkelenz 
auf dem gewerblichen Sektor befinden. Alle weiteren Gewerbegebiete sind bereits 
zum überwiegenden Teil bebaut, andere Flächen für Neuansiedlungen stehen nicht 
zur Verfügung. Die auf die Regionalplanung abgestimmte Flächennutzungsplanung 
legt die gewerbliche Entwicklung der Stadt Erkelenz für die Flächen, südlich der 
Bundesautobahn A 46 fest. 
Die Zurücksetzung der Belange der Planung hinter die Belange des 
Bodendenkmalschutzes hat eine Unterbrechung der gewerblichen Entwicklung auf 
unabsehbare Zeit zur Folge. Der Verzicht auf eine Gewerbegebietsentwicklung führt 
zu einer Zersplitterung eines bereits bestehenden, zusammenhängenden, auf 
langfristige Entwicklung angelegten Gewerbeflächenareals, auf den die 
Verkehrsentwicklung der Stadt Erkelenz bereits ausgerichtet ist. Die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. XIX/3 „Gewerbe- und Industriepark Commerden“ ist 
erforderlich, da zur Ansiedlung größerer Gewerbebetriebe bauplanungsrechtlich 
gesicherte und erschlossene Gewerbeflächen nicht ausreichend zur Verfügung 
stehen, die sowohl eine den Ansiedlungsanforderungen entsprechende 
zusammenhängende Größe als auch Variabilität aufweisen.  
Der Gewerbeflächenstandort GIPCO südlich der A46 und Bahnlinie ist über die 
Luxemburger Straße bereits erschlossen, der städtische Grunderwerb ist  vollzogen, 
so dass für diese Flächen ein Gewerbe- und Industriestandort entwickelt werden 
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kann, um Standortanfragen auch größerer Gewerbebetriebe  ein entsprechendes 
Grundstücksangebot unterbreiten zu können. Die Ausdehnung des Bodendenkmals 
im Plangebiet umfasst einen erheblichen Teil der geplanten Gewerbegebietsfläche, 
so dass eine städtebaulich sinnvolle Entwicklung und Nutzung bei Erhaltung des 
Bodendenkmals nicht möglich ist.  
Dem Belang der Gewerbeflächenentwicklung- und Versorgung wird daher ein 
Vorrang vor Erhalt und Sicherung des Bodendenkmal eingeräumt, eine Ausgrabung 
und Dokumentation des Bodendenkmal ist demzufolge nach Maßgabe einer 
Erlaubnis gemäß § 13 DSchG NW durchzuführen. 
 
Demnach besteht die Möglichkeit gem. § 13 DSchG NRW, die Bodendenkmäler zu 
sichern und das archäologische Wissen der Nachwelt zu erhalten und zu 
dokumentieren.  
Aus dem Grunde wurde seitens der Stadt Erkelenz die Sicherung der 
Bodendenkmäler als Sekundärquelle durch Ausgrabung und Dokumentation vor 
Erlangung von Planungsrecht beauftragt. Damit wird ein größtmöglicher Ausgleich 
der Betroffenheit  der Belange im Rahmen der Möglichkeiten des DSchG NW 
erreicht und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung getragen.  
 
Die Stadt Erkelenz hat mit Schreiben vom 05. 02. 2013 einen Antrag nach § 13 
DSchG NW zur Ausgrabung und Sicherung der Bodendenkmäler gestellt, der mit 
Schreiben vom 14. 02. 2013 seitens der Oberen Denkmalbehörde genehmigt wurde. 
Das LVR – Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland stimmte dem Antrag mit 
Schreiben vom 11. 04. 2013 an die Obere Denkmalbehörde, zu. 
  
Die Arbeiten zur Sicherung der Bodendenkmäler werden voraussichtlich bis Mitte 
des Jahres abgeschlossen sein. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem Belang der Gewerbegebietsentwicklung wird ein Vorrang vor Erhalt und 
Sicherung der Bodendenkmäler eingeräumt. Die Ausgrabung, Dokumentation und 
Sicherung der Bodendenkmäler als Sekundärquelle ist nach Maßgabe einer 
Erlaubnis n. § 13 DSchGNW durchzuführen. Die Sicherung der Bodendenkmäler als 
Sekundärquelle durch Ausgrabung und Dokumentation wird vor Erlangung von 
Planungsrecht abgeschlossen. 

 





Beschlussvorlage

Federführend:
Tiefbauamt/ Städt. Abwasserbetrieb

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 66/298/2013
öffentlich

26.06.2013
Amt 66 Werner Spartz

Antrag der FDP-Ratsfraktion vom 29.04.2013: Änderung der 
Entwässerungssatzung
hier: Anpassung des § 19 der Entwässerungssatzung der Stadt 
Erkelenz
Beratungsfolge:
Datum Gremium

11.07.2013 Bau- und Betriebsausschuss
17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Mit Schreiben vom 29.04.2013 beantragt die FDP – Fraktion im Rat der Stadt 
Erkelenz die redaktionelle Anpassung des §19 der Entwässerungssatzung der Stadt 
Erkelenz vom 19.03.2004 in der Fassung der 9. Änderung vom 19.12.2012 (in Kraft 
getreten am 01.01.2013).

Der §19 der Entwässerungssatzung verweist in der aktuellen Form auf die 
Regelungen des §61a des Landeswassergesetzes zur Dichtheitsprüfung von 
privaten Abwasserleitungen.

Der Antrag der FDP – Fraktion ist mit der aktuellen Änderung des 
Landeswassergesetzes begründet (in Kraft getreten am 06.03.2013).
Aufgrund Wegfalls des §61a sei der o.a. §19 mit Hinweis auf die nicht mehr existente 
Landesrechtliche Regelung redaktionell anzupassen.

Der Antrag ist schlüssig und nachvollziehbar. §19 der Entwässerungssatzung ist 
sinnvollerweise anzupassen. Anstelle des Verweises auf den weggefallenen §61a im 
Landeswassergesetz wird vorgeschlagen, auf die allgemeinen Anforderungen an 
Bau und Betrieb von Abwasserleitungen gem. §60 Wasserhaushaltsgesetz zu 
verweisen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„Die dem Original dieser Niederschrift als Anlage beigefügte 11. Änderung zur 
Entwässerungssatzung der Stadt Erkelenz vom 19.03.2004 wird hiermit erlassen.“

https://ratsinfo.erkelenz.de/ri/si010_e.asp?YY=2004&MM=03&DD=19
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Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
- Synopse mit einer Gegenüberstellung der bisherigen Formulierung §19 
Entwässerungssatzung und Änderungsvorschlag
- Antrag der FDP – Fraktion vom 29.04.2013
- 11. Satzungsänderung „Entwurf“



SYNOPSE zu 3-1 Satzungsänderung gem. Antrag der FDP Fraktion  
 
Änderung des §19 der Entwässerungssatzung der Stadt Erkelenz 
 
 
Alte Fassung 
 
§ 19 
Dichtheitsprüfung bei 
privaten Abwasserleitungen 
 
Für die Dichtheitsprüfung privater Abwasserleitungen 
gelten die Bestimmungen des § 
61 a Abs. 3 bis 7 LWG NRW. Für welche Grundstücke 
und zu welchem Zeitpunkt 
eine Dichtheitsprüfung bei privaten 
Anschlussleitungen durchzuführen ist ergibt sich 
aus den o. a. Vorschriften des LWG NRW und der 
gesonderten Satzung der Stadt Erkelenz. 

Neue Fassung  
 
 
§ 19 
Private Abwasseranlagen 
 
Abwasseranlagen sind gemäß §60 
Wasserhaushaltsgesetz so zu errichten, zu betreiben 
und zu unterhalten, dass die Anforderungen an die 
Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Im Übrigen 
dürfen Abwasseranlagen nur nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik errichtet, betrieben 
und unterhalten werden. 
 

 
 
 

 
 

Ersatzloser Wegfall der „Satzung gemäß § 61a Landeswassergesetz NRW“ (7.10.1) 







    - Entwurf- 
 
   11. Änderungssatzung 
 
vom 17.07.2013 zur Änderung der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke, deren 
Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und die Entsorgung von Grundsücksentwässe-
rungsanlagen – Entwässerungssatzung – der Stadt Erkelenz vom 19.03.2004 
 
 
Aufgrund des §7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), in der bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassung, in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV 
NRW S. 644, ber. 2005 S. 15), in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung, hat der 
Rat der Stadt Erkelenz in seiner Sitzung am 17.07.2013 folgende Änderung der Satzung 
über die Entwässerung der Grundsücke, deren Anschluss an die öfffentliche Abwasseranla-
ge und die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen –Entwässerungssatzung- 
beschlossen: 
 
 
     „Artikel  1 
 
   §19 wird wie folgt geändert: 
 

„Private Abwasseranlagen 
   
Abwasseranlagen gemäß §60 Wasserhaushaltsgesetz sind so zu errichten, zu betreiben und 
zu unterhalten, dass die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Im 
Übrigen dürfen Abwasseranlagen nur nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
errichtet, betrieben und unterhalten werden. 
 
     Artikel 2  
     
    Inkrafttreten:    
 
Vorstehende Änderung tritt rückwirkend zum 06.03.2013 in Kraft.“ 
 
 
 
 
 
 
Peter Jansen 
Bürgermeister 
 



Beschlussvorlage

Federführend:
Tiefbauamt/ Städt. Abwasserbetrieb

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 66/299/2013
öffentlich

26.06.2013
Amt 66 Werner Spartz

Antrag der FDP-Ratsfraktion vom 29.04.2013: Aufhebung der 
"Satzung gem. § 61 a Landeswassergesetz NRW" aufgrund des 
Wegfalls des § 61 Landeswassergesetz NRW
Beratungsfolge:
Datum Gremium

11.07.2013 Bau- und Betriebsausschuss
17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Mit Schreiben vom 29.04.2013 beantragt die FDP – Fraktion im Rat der Stadt 
Erkelenz die Aufhebung der „Satzung gem. §61a Landeswassergesetz“ aufgrund 
Wegfalls des §61a Landeswassergesetz NRW

Im Antrag wird darauf hingewiesen, dass gemäß §53 Abs. 1e Satz 2 LWG NRW 
geregelt sei, dass auf Grundlage des §61a erlassene kommunale Satzungen 
fortbestehen könnten, jedoch nicht müssten.

Die betreffende Satzung regelt insbesondere eine vorgezogene Prüffrist für 
Grundstücke in Wasserschutzgebiete.
Die FDP Fraktion im Stadtrat der Stadt Erkelenz hält eine Verkürzung der Prüffristen 
vor dem Hintergrund der bestehenden Vollzugsunfähigkeit der landesrechtlichen 
Regelungen und der daraus resultierende Rechtsunsicherheit gegenüber dem 
Bürger für nicht zumutbar.

Die Verkürzung der Prüffristen war gemäß Landeswassergesetz und zugehöriger 
Erlasse umzusetzen. Mit Blick auf die geänderte Rechtslage wird vorgeschlagen, 
dem Antrag der FDP Fraktion im Stadtrat zu folgen. 

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„Die Satzung der Stadt Erkelenz zur Abänderung der Fristen bei der 
Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen in Wasserschutzgebieten gemäß 
§61 a Abs. 5 LWG NRW vom 21. September 2010 wird mittels Aufhebungssatzung 
ersatzlos aufgehoben.“
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Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage:
- Antrag der FDP – Fraktion vom 29.04.2013
- Aufhebungssatzung „Entwurf“







    - Entwurf- 
 
      Aufhebungssatzung 
 
zur Satzung der Stadt Erkelenz zur Abänderung der Fristen bei der Dichtheitsprüfung 
von rivaten Abwasserleitungen in Wasserschutzgebieten gemäß §61 a Abs. 5 LWG 
NRW vom 21. September 2010 
 
 

 
Aufgrund von §§7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung 14.7.1994 (GV. NRW. 1994, S.666), in der aktuell gültigen 
Fassung (GV. NR.2009, S. 950), der §§60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes 
(WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S.2585ff.) und 
des § 53 Abs. 1e Satz 2 des Landeswassergesetzes Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geän-
dert durch das Gesetzes zur Änderung des Landeswassergesetzes vom 05.03.2013 (veröf-
fentlicht am 15. März 2013) hat der Rat der Stadt Erkelenz in seiner Sitzung am 17.07. 2013 
folgende Aufhebungssatzung zur Satzung der Stadt Erkelenz zur Abänderung der Fristen bei 
der Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen in Wasserschutzgebieten gemäß §61 
a Abs. 5 LWG NRW vom 21. September 2010 
 
 beschlossen: 
 
     „Artikel  1 
 
Die Satzung der Stadt Erkelenz zur Abänderung der Fristen bei der Dichtheitsprüfung von 
rivaten Abwasserleitungen in Wasserschutzgebieten gemäß §61 a Abs. 5 LWG NRW vom 
21. September 2010 wird ersatzlos aufgehoben. 
 
     Artikel 2  
     
    Inkrafttreten:    
 
Vorstehende Aufhebungssatzung tritt rückwirkend zum 06.03.2013 in Kraft.“ 
 
 
 
 
 
 
Peter Jansen 
Bürgermeister 
 



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kommunalwirtschaft und 
Liegenschaften Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 20/264/2013
öffentlich

07.06.2013
Amt 20 Darina Esser

Feststellung des Jahresabschlusses des Städt. Abwasserbetriebes 
für das Wirtschaftsjahr 2012 sowie Kenntnisnahme des 
Lageberichtes
Beratungsfolge:
Datum Gremium

11.07.2013 Bau- und Betriebsausschuss
17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Die Stadt hat die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ zum 1.1.1990 
aus dem Haushalt ausgesondert und in einen Quasi-Eigenbetrieb gemäß § 107 Abs. 
2 GO NW umgegründet. Zuständig für die Abwasserbeseitigung ist seit diesem 
Zeitpunkt der Städt. Abwasserbetrieb Erkelenz. Gemäß § 21 EigVO ist für den 
Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 mit Bilanz- und Gewinn- und 
Verlustrechnung wurde zwischenzeitlich aufgestellt und von der Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft Schleicher & Dr. jur. Robertz, Aachen, geprüft. Die 
Prüfer kommen hierbei zu dem Ergebnis, dass die Buchführung und der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Infolge dessen wurde 
vom Wirtschaftsprüfer ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Nunmehr ist die ordnungsgemäße Feststellung des Jahresabschlusses sowie die 
Kenntnisnahme des Lageberichtes durch den Rat notwendig. Die 
Ausschussmitglieder haben eine Ausfertigung des Jahresabschlusses mit Bilanz und 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht erhalten. 

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung weisen einen Jahresüberschuss in 
Höhe von 2.444.472,27 Euro aus. Gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss von 
2.047.907,00 € entspricht dies einer Verbesserung um 396.565,27 €. Diese 
Verbesserung lässt sich wie folgt analysieren:

Der geplante Aufwand von 8.412.146,00 € wurde im Jahresergebnis mit 
8.056.108,91 € festgestellt, was einer Verbesserung um 356.037,09 € entspricht. Die 
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eingeplanten Erträge von 10.460.053,00 € wurden im Jahresabschluss mit 
10.500.581,18 € festgestellt. Dies entspricht einer Verbesserung von 40.528,18 €. 
Weitere Details zum Geschäftsverlauf können dem beiliegenden Lagebericht 
entnommen werden. Soweit darüber hinaus noch Informationen gewünscht werden, 
können diese von der Betriebsleitung gerne in der Sitzung gegeben werden

Der Jahresüberschuss von 2.444.472,27 € soll an die Stadt ausgezahlt werden. 

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresabschluss festzustellen, den Lagebericht 
zur Kenntnis zu nehmen und die Entlastung der Betriebsleitung zu beschließen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„1. Der Jahresabschluss des Städt. Abwasserbetriebes Erkelenz per 31. Dezember 

2012, abschließend in Aktiva und Passiva mit 85.491.868,72 Euro, wird hiermit 
festgestellt.

2. Die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2012, abschließend mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.444.472,27 
Euro, wird festgestellt. Der Jahresüberschuss ist an die Stadt Erkelenz 
auszuzahlen.

3. Der Lagebericht wird zur Kenntnis genommen.
4. Der Betriebsleitung wird aufgrund der Prüfungsbescheinigung der 

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Schleicher & Dr. jur. 
Robertz, Aachen, vom 26. April 2013 hiermit vorbehaltlos Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht ist 
dem Original dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.“

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage:
Städt. Abwasserbetrieb – Jahresabschluss 2012 einschl. Lagebericht

















Beschlussvorlage

Federführend:
Haupt- und Personalamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 10/914/2013
öffentlich

08.07.2013
Amt 10 Simon Häusler

Videoaufzeichnung von Rats- und Ausschusssitzungen und 
Einstellung auf der städtischen Internetseite
hier: Antrag der Fraktion Bürgerpartei e. V. vom 02.04.2013
Beratungsfolge:
Datum Gremium

10.07.2013 Hauptausschuss
17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand: 
Mit Schreiben vom 02.04.2013 beantragt die Fraktion der Bürgerpartei, der Rat möge 
beschließen, den öffentlichen Teil der Rats- und Ausschusssitzungen im Rahmen der 
rechtlichen Vorgaben aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen über die 
Internetseite der Stadt Erkelenz den Bürgerinnen und Bürgern zugänglich zu 
machen.

Zur Klärung der rechtlichen Voraussetzungen ist beim Städte- und Gemeindebund 
NRW eine Stellungnahme angefordert worden. Das Ergebnis der Stellungnahme 
lautet wie folgt:

Eine Übertragung von Rats- und Ausschusssitzungen in das Internet ist demnach 
grundsätzlich möglich. Sie bedarf einer Rechtsgrundlage, die der Rat in seiner 
Geschäftsordnung festschreiben kann, da es in NRW derzeit keine gesetzliche 
Gestattung zur Übertragung von Gemeinderatssitzungen gibt. Allerdings muss der 
einzelne Sitzungsteilnehmer trotz der Öffentlichkeit von Stadtratssitzungen nicht 
hinnehmen, dass seine Beiträge weltweit speicher- und verarbeitungsfähig im 
Internet zur Verfügung gestellt werden.
Der Städte- und Gemeindebund verweist in diesem Gesamtzusammenhang auf das 
Kommunalverfassungsrecht, das Datenschutzrecht, das Medienrecht und das 
Urheberrecht. 

Eine Übertragung und Einstellung von Videoaufzeichnungen von Ratssitzungen im 
Internet ist allerdings nur dann – insbesondere datenschutzrechtlich – nicht zu 
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beanstanden, wenn alle Betroffenen in die Übertragung eingewilligt haben. Dieser 
Auffassung schließt sich auch der Landesdatenschutzbeauftragte in NRW an. 

Empfehlung der Verwaltung

Die Übertragung von Rats- und Ausschusssitzungen im Internet setzt zunächst – so 
der Städte- und Gemeindebund als auch der Datenschutzbeauftragte NRW –  das 
Einverständnis aller betroffenen Ratsmitglieder bzw. aller betroffenen sachkundigen 
Bürger/innen voraus.

Transparenz und eine Information und Berichtserstattung der Bürgerinnen und 
Bürger über die kommunalen Angelegenheiten, die in den politischen Gremien 
beraten und entschieden werden, werden u. a. dadurch sichergestellt, dass die 
Lokalpresse bereits im Vorfeld über die in den Ausschüssen und im Rat zur 
Tagesordnung stehenden Angelegenheiten berichtet. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit, Beschlussvorlagen und Niederschriften für alle Rats- und 
Ausschusssitzungen über das Bürgerinformationssystem von allris.net einzusehen. 
Darüber hinaus steht es jedem Interessierten frei, als Zuhörer/in an den Rats- und 
Ausschusssitzungen teilzunehmen, die Sitzungen beginnen dabei grundsätzlich erst 
am frühen Abend um 18.00 Uhr. Anmerken muss man hier, dass insbesondere in 
Vergleich zu Erkelenz deutlich größeren Städten, in denen eine Übertragung bzw. 
ein Abruf der Aufzeichnungen von Ratssitzungen im Internet umgesetzt wird, 
Ratssitzungen zum Teil bereits schon um 14.00 Uhr – also zu einem für Zuschauer, 
die außerhalb von Schichtdienstzeiten berufstätig sind, eher ungünstigen Zeitpunkt – 
beginnen.

Sollte der Rat einer Videoaufzeichnung von Rats- und Ausschusssitzungen und 
anschließenden Einstellung auf der städtischen Internetseite beschließen, wäre in 
einem ersten Schritt zu konkretisieren, ob nur Ratssitzungen oder auch alle übrigen 
Ratsausschüsse oder nur bestimmte Ratsausschusssitzungen aufgezeichnet und im 
Internet für alle Bürgerinnen und Bürger eingestellt werden sollen. In einem weiteren 
Schritt wäre zu prüfen, ob im Alten Rathaus und/oder im Großen Sitzungssaal der 
Stadtverwaltung die räumliche Ausstattung (erhöhter Platzbedarf für Technik, 
Rednerpult, Mischpult, Kameraleute etc.) und zum anderen die technische 
Ausstattung (insbes. Mikrofonanlage) die notwendigen Voraussetzungen erfüllen. 
Erst dann sind auch konkrete Aussagen zu den Gesamtkosten möglich.
Im Anschluss wäre eine Abfrage zu starten, welche Ratsmitglieder bzw. welche 
sachkundigen Bürger/innen (einschl. aller Verhinderungsvertreter/innen) 
grundsätzlich einer Aufnahme der Ratssitzungen und ihrer Wortbeiträge zustimmen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„.............“

Finanzielle Auswirkungen: 
Aktuell liegt ein Angebot der Firma „LiveimNetz.de“ vor, die bei Abschluss eines 
einjährigen Vertrages alle Ratssitzungen live im Internet übertragen würde. Die 
Kosten hierfür belaufen sich auf derzeit ca. 950,00 Euro je Sitzung.

Anlage: 
Antrag der Bürgerpartei-Ratsfraktion vom 02. April 2013





Beschlussvorlage

Federführend:
Haupt- und Personalamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 10/920/2013
öffentlich

04.07.2013
Amt 10 Hans Bongartz

Veränderungen in den Besetzungen der Ausschüsse und Gremien
Beratungsfolge:
Datum Gremium

17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand: 1.
Wie in der Sitzung des Hauptausschusses am 24.04.2013 unter „Mitteilungen“ 
bekanntgegeben wurde, ist der sachkundige Bürger Heinz Nießen verstorben.

Herr Nießen gehörte bis zu seinem Tode folgenden Ausschüssen für die 
Stadtratsfraktion FW-UWG an:

1. Bezirksausschuss Erkelenz- Mitte als ordentliches Mitglied,
2. Ausschuss für Umweltschutz und Soziales als erster Verhinderungsvertreter für 

den sachkundigen Bürger Thomaßen,
3. Ausschuss für Senioren als ordentliches Mitglied.

Im § 50 Abs. 3 Satz 7 Gemeindeordnung (GO) NRW heißt es: „Scheidet jemand 
vorzeitig aus einem Ausschuss aus, wählen die Ratsmitglieder auf Vorschlag der 
Fraktion oder Gruppe, welcher das ausgeschiedene Mitglied bei seiner Wahl 
angehörte, einen Nachfolger“ respektive eine Nachfolgerin.

Vorschlagsberechtigt ist somit die Stadtratsfraktion FW-UWG. Der Bürgermeister hat 
deshalb die in Rede stehende Fraktion gebeten, Nachbesetzungsvorschläge 
einzureichen.

Die daraufhin eingegangenen Nachbesetzungs- und Änderungswünsche der 
Fraktion FW-UWG sehen wie folgt aus:
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Ausschuss Konkrete Änderung in der 
Besetzung mit ordentlichem 
Ausschussmitglied

Konkrete Änderung in 
der Bestellung der 
Verhinderungsvertretung

Bezirksausschuss 
Erkelenz-Mitte

Anstelle des verstorbenen Heinz 
Nießen wird Herr Werner Engels, 
Mennekrather Kirchweg 5, 
Erkelenz-Mennekrath, benannt.

Die 
Verhinderungsvertretung 
bleibt unverändert.

Ausschuss für 
Umweltschutz und 
Soziales

Die Besetzung mit dem 
ordentlichen Mitglied 
sachkundiger Bürger (SkB) Karl 
Thomaßen bleibt unverändert 
bestehen.

Die 
Verhinderungsvertretung 
für das Mitglied SkB Karl 
Thomaßen sollen 
wahrnehmen in folgender 
Reihenfolge:
1. RH Otto Hübgens,
2. RH Christopher Moll.

Ausschuss für 
Senioren

Anstelle des verstorbenen Heinz 
Nießen wird Herr Karl 
Thomaßen, In Granterath 23, 
Erkelenz-Granterath, benannt.

Die 
Verhinderungsvertretung 
für das Mitglied SkB Karl 
Thomaßen sollen 
wahrnehmen in folgender 
Reihenfolge:
1. SkB Jürgen Schmidke, 

Am Spieshof 8, 
Erkelenz-Hetzerath,

2. RH Otto Hübgens,
3. RH Christopher Moll.

Die Verwaltung hat die Mandatsfähigkeit der Vorgeschlagenen geprüft und 
festgestellt, dass diese in allen Fällen vorliegt. Insbesondere erfüllt das 
vorgeschlagene neue Mitglied des Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte die 
Voraussetzung gem. § 12 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Erkelenz (Wohnsitz im 
Stadtbezirk Erkelenz-Mitte).

Die Verwaltung schlägt deshalb dem für die Beschlussfassung zuständigen Rat vor, 
den Vorschlägen der Fraktion FW-UWG zu entsprechen.

2.
Die Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt mit Schreiben vom 
01.07.2013, Frau Annette Sielschott, Schwalbenweg 4, Erkelenz-Kückhoven, zum 
ordentlichen Mitglied in den Kindergartenrat Kückhoven zu bestellen, da Frau Sonja 
Trautwein ausgeschieden ist und Frau Doris Rix, Wilhelm-Granderath-Straße 5, 
Erkelenz-Lövenich, zum stimmberechtigten Mitglied in den Jugendhilfeausschuss zu 
bestellen, da Frau Natalie Kranzusch ausgeschieden ist.

Gemäß den Geschäftsordnungen der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder ist 
die Trägervertreterin bzw. der Trägervertreter durch den Rat zu bestellen. Gemäß 
Satzung des Jugendamtes ist ein ordentliches Mitglied für den Jugendhilfeausschuss 
durch den Rat zu bestellen.

Mandatsfähigkeit wurde geprüft und liegt vor.
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3. 
Die FDP-Stadtratsfraktion beantragt per E-Mail vom 03.07.2013, Herrn Markus Portz, 
Berverath 28, Erkelenz-Berverath, zum Mitglied in den Bezirksausschuss 
Keyenberg/Venrath zu bestellen, da Herr Bernd Kauertz ausgeschieden ist.

Der vorgeschlagene sachkundige Bürger erfüllt gemäß Prüfung der Verwaltung die 
erforderliche Mandatsfähigkeit nach Kommunalwahlgesetz. Darüber hinaus erfüllt er 
die Voraussetzung des § 12 Abs. 3 der Hauptsatzung, wonach die sachkundigen 
Bürgerinnen und Bürger im Stadtbezirk, für den der Bezirksausschuss gebildet 
wurde, wohnen müssen.

Da die FDP-Fraktion vorschlagsberechtigt ist und keine rechtlichen 
Hinderungsgründe für eine Bestellung, wie vorgeschlagen, vorliegen, empfiehlt die 
Verwaltung dem hierfür zuständigen Rat, einen entsprechenden Wahlbeschluss zu 
fassen.

Beschlussentwurf:
„Hiermit werden folgende Änderungen in den Ausschussbesetzungen beschlossen:

1.
Ausschuss Konkrete Änderung in der 

Besetzung mit ordentlichem 
Ausschussmitglied

Konkrete Änderung in 
der Bestellung der 
Verhinderungsvertretung

Bezirksausschuss 
Erkelenz-Mitte

Anstelle des verstorbenen Heinz 
Nießen wird hiermit Herr Werner 
Engels, Mennekrather Kirchweg 
5, Erkelenz-Mennekrath, bestellt.

Die 
Verhinderungsvertretung 
bleibt unverändert 
bestehen.

Ausschuss für 
Umweltschutz und 
Soziales

Die Besetzung mit dem 
ordentlichen Mitglied 
sachkundiger Bürger (SkB) Karl 
Thomaßen bleibt unverändert 
bestehen.

Als Verhinderungsvertreter 
für das Mitglied SkB Karl 
Thomaßen werden hiermit 
in folgender Reihenfolge 
bestellt:
1. RH Otto Hübgens,
2. RH Christopher Moll.

Ausschuss für 
Senioren

Anstelle des verstorbenen Heinz 
Nießen wird hiermit Herr Karl 
Thomaßen, In Granterath 23, 
Erkelenz-Granterath, bestellt.

Als Verhinderungsvertreter 
für das Mitglied SkB Karl 
Thomaßen sollen 
wahrnehmen in folgender 
Reihenfolge:
1. SkB Jürgen Schmidke, 

Am Spieshof 8, 
Erkelenz-Hetzerath,

2. RH Otto Hübgens,
3. RH Christopher Moll.“

2.
Im Kindergartenrat Kückhoven wird an die Stelle des bisherigen ordentlichen 
Mitgliedes Frau Sonja Trautwein Frau Annette Sielschott, Schwalbenweg 4, 
Erkelenz-Kückhoven, bestellt. Persönlicher Vertreter ist Herr Jürgen Trautwein.
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Im Jugendhilfeausschuss wird an die Stelle des bisherigen stimmberechtigten 
Mitgliedes SkB Natalie Kranzusch Frau Doris Rix, Wilhelm-Granderath-Straße 5, 
Erkelenz-Lövenich, bestellt. Persönlicher Vertreter ist Herr Florian Kuss.

3.
Im Bezirksausschuss Keyenberg/Venrath wird an die Stelle des bisherigen ordent-
lichen Mitgliedes Herrn Bernd Kauertz Herr Markus Portz, Berverath 28, Erkelenz-
Berverath, bestellt. Die Verhinderungsvertretung erfolgt unverändert durch Ratsherrn 
Marcus Gillrath.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine



Beschlussvorlage

Federführend:
Rechts- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 30/148/2013
öffentlich

16.05.2013
Amt 30 Wolfgang Linkens

Kostenloser Eintritt für alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 
Erkelenz in städtische Einrichtungen
Beratungsfolge:
Datum Gremium

10.07.2013 Hauptausschuss
17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Mit Schreiben vom 18.04.2013 beantragte die Fraktion der Bürgerpartei im Rat der 
Stadt Erkelenz, allen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Erkelenz in städtischen 
Einrichtungen, kostenlosen Eintritt zu gewähren. Begründet wird der Antrag mit dem 
Hinweis, durch den kostenlosen Eintritt der städtischen Einrichtungen könne eine 
Würdigung der Leistungen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erfolgen.

Die Würdigung des zweifelsohne hohen ehrenamtlichen Engagements der Mitglieder 
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Erkelenz, zu denen immerhin 618 Mitglieder zu 
zählen sind (Einsatzabteilung 376, Jugendfeuerwehr 58 und die Ehrenabteilung – 
Mitglieder über 60 Jahre 184), erfolgt bereits heute auf verschiedenen Ebenen.
Neben der Würdigung der Leistungen durch eine angemessene und umfassende 
Ausstattung mit persönlichen und sachlichen Mitteln, wird auch die persönliche 
Würdigung durch Präsenz bei Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr und durch 
die Ausrichtung einer nicht durch Sparzwänge diktierten jährlichen Ehrung als Dank 
für die enormen Leistungen angesehen. Daneben existiert bereits seit langem für die 
aktiven Mitglieder der einzelnen Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr Erkelenz 
die Möglichkeit, kostenlos das ERKA-Bad zu besuchen. Die Anzahl der Teilnehmer 
je Löschgruppe wird vorab dem hiesigen Sportamt mitgeteilt, welches die weiteren 
Schritte veranlasst. Diese Vorgehensweise gilt jedoch nur löschgruppenweise und 
nicht für einzelne Mitglieder der Feuerwehr.
Ferner wird seit 2011 für den aktiven Einsatz allen Mitgliedern über die 
Löschgruppen eine Anerkennung für den Einsatz gezahlt. So wird für Löschgruppen 
mit einer großen Anzahl von Einsätzen und gleichzeitiger entsprechender Teilnahme 
von Einsatzkräften ein hoher Betrag zur Verfügung gestellt. Diese Kosten hierfür 
betragen jährlich ca. 20.000,00 Euro bis 23.000,00 Euro.
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Soweit die Kriterien für die Erlangung einer Ehrenamtskarte erfüllt werden, treten 
daneben die Vergünstigungen, die den Inhabern der Ehrenamtskarte zu teil werden.

Vor diesem Hintergrund wird keine Notwendigkeit gesehen, dem Antrag zu 
entsprechen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„Der Antrag der Fraktion der Bürgerpartei im Rat der Stadt Erkelenz vom 18.04.2013, 
allen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Erkelenz in städtischen Einrichtungen 
kostenlosen Eintritt zu gewähren, wird abgelehnt.“

Finanzielle Auswirkungen:
keine



Beschlussvorlage

Federführend:
Rechts- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 30/149/2013
öffentlich

27.06.2013
Amt 30 Stefanie Rolfs

Erlass einer Satzung über die Aufhebung der Zweckbestimmung von 
Wegeparzellen
Beratungsfolge:
Datum Gremium

17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Aufgrund der bergbaulichen Inanspruchnahme muss die Zweckbestimmung der 
Wegeparzellen der Gemarkung Immerath, Flur 21, Nrn. 13 (Restfläche 402 qm), 26 
(Restfläche 405 qm) und 29 (Fläche 57 qm); 
Flur 22, Nrn. 14 (Fläche 325 qm teilweise), 32 (Fläche 715 qm teilweise) und 96 
(Restfläche 67 qm)
sowie Gemarkung Borschemich, Flur 8, Nrn. 63 (Fläche 500 qm teilweise), 86 
(Fläche 580 qm teilweise), 87 (Wasserfläche 1284 qm), 88 (Fläche 1187 qm), 102 
(Fläche 200 qm teilweise), 103 (Wasserfläche 85 qm), 104 (Wasserfläche 1010 qm), 
105 (Fläche 877 qm);
Flur 9, Nrn. 30 (Restfläche 452 qm), 130 (Fläche 310 qm teilweise), 135 (Wasser-
fläche 450 qm teilweise); 
Flur 10, Nr. 59 (Fläche 960 qm teilweise) aufgehoben werden.

Da diese Wirtschaftswege im Flurbereinigungsverfahren Immerath entstanden sind, 
kann eine Aufhebung der Zweckbestimmung nur nach den Vorschriften des 
Flurbereinigungsgesetzes erfolgen. Dort ist festgelegt, dass eine Aufhebung der 
Zweckbestimmung nur über den Erlass einer entsprechenden Satzung möglich ist.

Die Absichtserklärung, eine entsprechende Satzung zu erlassen, wurde am 
26.04.2013 im Amtsblatt bekannt gemacht und eine einmonatige Frist zur Erhebung 
von Einwendungen gewährt. Einwendungen wurden in dieser Frist nicht erhoben.

Diese Satzung ist vor der Bekanntmachung der Aufsichtsbehörde beim Landrat des 
Kreises Heinsberg zur Genehmigung vorzulegen.

Die genehmigte Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
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Beschlussentwurf:
„Die dem Original dieser Niederschrift beigefügte Satzung der Stadt Erkelenz über 
die Aufhebung der Zweckbestimmung von Wegeparzellen in der Gemarkung 
Immerath, Flur 21, Nrn. 13 + 26 (Restfläche) und 29; Flur 22, Nrn. 14 + 32 tlw. und 
96 (Restfläche) sowie Gemarkung Borschemich, Flur 8, Nrn. 63 + 86 tlw.), 87 
(Wasserfläche), 88, 102 tlw., 103 + 104 (Wasserfläche), 105; Flur 9, Nrn. 30 
(Restfläche), 130 tlw. und 135 (Wasserfläche tlw.); Flur 10, Nr. 59 tlw. aufgrund der 
bergbaulichen Inanspruchnahme wird erlassen.“

Finanzielle Auswirkungen:
RWE-Power zahlt an die Stadt Erkelenz für die Dauer der Inanspruchnahme der 
Wegeparzellen die in den entsprechenden Vereinbarungen festgelegten 
Entschädigungen.

Anlage:
Satzung über die Aufhebung der Zweckbestimmung von Wegeparzellen.













Beschlussvorlage

Federführend:
Baubetriebs- und Grünflächenamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 60/091/2013
öffentlich

26.06.2013
Amt 60 Stefan Heinrichs

Antrag der Fraktion Bürgerpartei e. V. vom 28.03.2013 zur 
Änderung/Erweiterung der Friedhofssatzung
Beratungsfolge:
Datum Gremium

10.07.2013 Hauptausschuss
17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Mit Datum vom 28.03.2013 stellte die Fraktion der Bürgerpartei den Antrag, der Rat  
der Stadt Erkelenz möge beschließen, den folgenden Passus aus dem Punkt 6 des § 
15 des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) in die Friedhofssatzung der Stadt 
Erkelenz aufzunehmen:

„Soll die Totenasche auf einem Grundstück außerhalb eines Friedhofs verstreut oder 
beigesetzt werden, darf die Behörde dies genehmigen, wenn diese Beisetzung von 
Todes wegen verfügt und der Behörde nachgewiesen ist, dass die Beisetzung 
bodennutzungsrechtlich zulässig ist, der Beisetzungsort nicht in einer der 
Totenwürde widersprechenden Weise genutzt wird und dauerhaft öffentlich 
zugänglich ist“.

Begründet wird der vorliegende Antrag vor allem damit, dass es für viele Bürger 
aufgrund hoher Bestattungsgebühren und nach Wegfall der Sterbegeldversicherung 
vor einigen Jahren zunehmend ein großes Problem ist, die Kosten für eine 
würdevolle Bestattung aufzubringen. Durch die Aufnahme der o.a. Regelung könne 
den Bürgern die Möglichkeit eingeräumt werden, Kosten zu sparen und die Asche 
des Angehörigen zudem im eigenen Garten beigesetzt werden.
 
Zu diesem Antrag ist grundsätzlich auszuführen, dass

1. eine derartige Regelung nicht in die Friedhofssatzung aufgenommen werden 
kann, da gem. § 4 BestG NRW nur Art, Umfang und Zeitraum der Nutzung,  
die Gestaltung des Friedhofs und dessen Einrichtungen sowie die Durch-
führung der Bestattungen und die Höhe der Gebühren oder Entgelte in der 
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Friedhofssatzung geregelt werden können, nicht aber Bestattungs-
möglichkeiten außerhalb von Friedhöfen,

2. es sich hier bereits um eine abschließende landesgesetzliche Regelung (§ 15 
Abs. 6 BestG NRW) und damit um eine höherrangige rechtliche Regelung 
gegenüber einer Satzung handelt. 

Im Übrigen unterwerfen die deutschen Bestattungsgesetze auch die Totenasche 
grundsätzlich dem Friedhofszwang. Das Bundesverwaltungsgericht und das 
Bundesverfassungsgericht haben diesen Grundsatz bestätigt und auch für 
verfassungskonform gehalten. Lediglich  die Möglichkeit einer Ausnahme-
genehmigung sehen einige Bundesländer – so auch NRW – vor. Damit soll im 
Ausnahmefall aus persönlichen (aber nicht finanziellen) Gründen vom Friedhofzwang 
abgewichen werden dürfen. Die Regelung des § 15 Abs. 6 BestG verfolgt nicht den 
Zweck, eine Bestattung aus Kostengründen außerhalb eines Friedhofes zu 
ermöglichen. Zudem hat das VG Münster bereits mit Urteil vom 22.11.2006 darauf 
hingewiesen, dass sich eine Genehmigung nach § 15 Abs. 6 BestG NRW immer nur 
auf die Beisetzung der Totenasche eines einzelnen Toten beziehen kann und nicht 
auf eine unbestimmte Vielzahl von Beisetzungen. Eine generelle Erlaubnis, wie 
letztendlich hier gefordert, ist rechtlich damit derzeit gar nicht möglich. Es besteht nur 
die Möglichkeit im jeweiligen Einzelfall eine Genehmigung nach § 15 Abs. 6 BestG 
NRW zu beantragen, welche nach eingehender Prüfung durch das Friedhofsamt bei 
Vorliegen aller im Gesetz genannten Voraussetzungen im Rahmen einer 
Ermessensentscheidung erteilt werden kann.

Auch die angesprochene geplante Änderung des Bestattungsgesetzes NRW ändert 
an dieser notwendigen Einzelfallentscheidung nichts. Demnach sollen auch zukünftig 
keine Urnenbestattungen außerhalb von Friedhöfen erlaubt sein. Lediglich die bisher 
geforderte bodennutzungsrechtliche Zulässigkeitsprüfung soll entfallen und die 
formalen Anforderungen an eine Verfügung von Todeswegen sollen durch eine 
schriftliche Erklärung vereinfacht  werden.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„Der Antrag der Fraktion Bürgerpartei e.V. vom 28.03.2013 zur Änderung/ 
Erweiterung der Friedhofssatzung ist rechtlich nicht umsetzbar und wird abgelehnt.“

Finanzielle Auswirkungen:
keine



Beschlussvorlage

Federführend:
Haupt- und Personalamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 10/919/2013
öffentlich

17.06.2013
Amt 10 Hans Bongartz

Antrag vom 31.05.2013 der Stadtratsfraktion FW-UWG "Resolution an 
den Kreistag des Kreises Heinsberg": Teilnahme der Kreise an 
Kennzahlenvergleichen
Beratungsfolge:
Datum Gremium

17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Antragsinhalt
Mit Schreiben vom 31.05.2013 beantragt die Stadtratsfraktion von FW-UWG:

„Der Rat der Stadt Erkelenz fordert die Kreise, insbesondere den Kreis Heinsberg, 
auf, den Kennzahlenvergleichen beizutreten, in für sie offene Kennzahlenvergleiche 
mit anderen Kreisen einzutreten und der Politik und den kreisangehörigen Städten 
die Ergebnisse darzulegen.“

Hierzu führt die antragstellende Fraktion aus, dass bereits in der letzten Sitzung des 
Rates der Stadt Erkelenz über ihren Antrag vom 10.04.2013 bezüglich einer 
Resolution zur Kostensenkung der Ausgaben für die politischen Gremien im Kreis 
Heinsberg beraten worden sei. Aufgrund der Beratung habe die Fraktion ihren Antrag 
zurückgezogen und eine Neuformulierung angekündigt. Diesen neuen Antrag (mit 
Datum 31.05.2013) lege man nun dem Rat mit der Bitte um Entscheidung vor.

Die Gründe für die Antragstellung seien weiterhin dem Antrag vom 10.04.2013, der 
allen Fraktionen zugeleitet und dort bekannt sei, zu entnehmen.

Die Verwaltung verweist deshalb auf den Ursprungsantrag vom 10.04.2013, die 
Sitzungsvorlage zu TOP A 6 der Sitzung des Rates vom 08.05.2013 und die 
Niederschrift über die vorgenannte Sitzung. Alle Unterlagen stehen in allris.net zur 
Verfügung.

Zuständig für die Beschlussfassung von Resolutionen ist der Rat der Stadt Erkelenz.
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Beschlussentwurf:
„1. Der Rat der Stadt Erkelenz fordert die Kreise, insbesondere den Kreis Heinsberg, 
auf, den Kennzahlenvergleichen beizutreten, in für sie offene Kennzahlenvergleiche 
mit anderen Kreisen einzutreten und der Politik und den kreisangehörigen Städten 
die Ergebnisse darzulegen.

2. Der Resolutionsbeschluss ist an folgende Adressaten zu versenden:

a) Kreistag des Kreises Heinsberg,
b) Landrat des Kreises Heinsberg.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine

Anlage:
Anträge vom 10.04.2013 und vom 31.05.2013







Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kommunalwirtschaft und 
Liegenschaften Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 20/260/2013
öffentlich

06.06.2013
Amt 20 Darina Esser

Feststellung des Jahresabschlusses 2012 des Bäderbetriebes der 
Stadt Erkelenz
Beratungsfolge:
Datum Gremium

10.07.2013 Hauptausschuss
17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Am 14.05.1986 hat der Rat beschlossen, die von der Stadt Erkelenz gehaltenen 
Anteile am Grundkapital der Westdeutschen Licht- und Kraftwerke AG und den Anteil 
am Stammkapital der Kreiswerke Heinsberg in das Betriebsvermögen des 
Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz einzulegen. Zwischenzeitlich wurde die 
Beteiligung an der WLK AG an die NVV AG veräußert. Mit dem Verkaufserlös hat die 
Stadt sich bei der NVV AG still beteiligt. Die aus der stillen Beteiligung zufließenden 
Zinsen und die Dividendenanteile aus der Beteiligung an der Kreiswerke Heinsberg 
GmbH sind beschlussgemäß beim Bäderbetrieb zu vereinnahmen und es ist eine 
Gewinnermittlung mittels Bestandsvergleich (§ 5 EstG) durchzuführen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schleicher & Dr. jur. Robertz, Aachen, wurde mit 
der Erstellung des Jahresabschlusses beauftragt. Der Jahresabschluss des Bäder-
betriebes per 31. Dezember 2012 wurde zwischenzeitlich aufgestellt und von den 
Wirtschaftsprüfern geprüft.

Die Prüfungsgesellschaft hat unter dem 05. Juni 2013 folgende 
Prüfungsbescheinigung erteilt:

„Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung – des Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz für 
das Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 unter Beachtung der deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und der einschlägigen Bestimmungen des 
Gemeinderechts erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten 
Bücher, das Anlageverzeichnis und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und 
Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität 
beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die 
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Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den einschlägigen Bestimmungen des 
Gemeinderechts liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der 
Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die 
Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die 
Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der 
Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Würdigung der Plausibilität der uns 
vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht 
mitgewirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen 
vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht 
ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die 
gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser 
Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen."

Allen Ratsherren ist eine Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. 
Dezember 2012 als PDF-Datei zur Verfügung gestellt worden.

Nach der Bilanz per 31. Dezember 2012 ergeben sich zur Bilanz per 31. Dezember 
2011 folgende Veränderungen:

nach Bilanz
per 31.12.2012

Euro

nach Bilanz
per 31.12.2011

Euro

+ / -
zum Vorjahr

Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Anlagewerte 0,50 1,00 - 0,50

II. Sachlagen

1. Grundstücke und Betriebsgebäude 4.921.665,42 4.749.536,35 172.129,07
2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.958.727,00
549.834,52

1.629.315,00
373.255,54

329.412,00
176.578,98

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen
    im Bau 1.086,70 39.776,18 - 38.689,48

II. 1 - 4 7.431.313,64 6.791.883,07 639.430,57

III. Finanzlagen

1. Beteiligungen 46.016.270,00 46.016.270,00 0,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 11.183,71 8.697,97 2.485,74

II. Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und
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    Leistungen 3.362,55 3.212,76 149,79
2. Forderungen gegen die Stadt Erkelenz 7.853.178,31 7.541.355,58 311.822,73
3. Forderungen gegen Unternehmen mit

     denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 592.891,05 592.891,05 0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände 572.045,34 657.975,86 - 85.930,52

II. 1 - 4 9.021.477,25 8.795.435,25 226.042,00

Summe Aktiva 62.480.245,10 61.612.287,29 867.957,81

Auf der Passivseite ergeben sich folgende Änderungen:

nach Bilanz
per 31.12.2012

Euro

nach Bilanz
per 31.12.2011

Euro

+ / -
zum Vorjahr

Euro

A. Eigenkapital

I. Widmungskapital 4.319.353,75 4.146.202,75 173.151,00
II. Gewinnrücklagen

1. Andere Gewinnrücklagen 47.119.659,85 47.119.659,85 0,00

III. Bilanzgewinn 5.935.220,65 4.676.872,73  1.258.347,92

57.374.234,25 55.942.735,33  1.431.498,92

B. Zuschüsse für Investitionen 5.034.276,00 5.192.008,00 - 157.732,00

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 22.714,00 0,00 22.714,00
2. Sonstige Rückstellungen 20.645,87 21.849,57 - 1.203,70

43.359,87 21.849,57 21.510,30

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen 28.374,98 455.694,39 - 427.319,41

Summe Passiva 62.480.245,10 61.612.287,29 867.957,81

Der Jahresüberschuss beträgt laut Gewinn- und Verlustrechnung 1.258.347,92 Euro 
(in 2011 = 1.998.866,13 Euro).

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„a) Die Bilanz des Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz per 31. Dezember 2012, 

abschließend in Aktiva und Passiva mit 62.480.245,10 Euro wird festgestellt.

 b) Die Gewinn- und Verlustrechnung des Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz per 
31. Dezember 2012, abschließend mit einem Jahresüberschuss von 
1.258.347,92 Euro (Erträge 3.996.828,00 Euro, 654.175,70 Euro Steuern vom 
Einkommen und vom Ertrag, sonstige Steuern - 4.647,01 Euro, Aufwendungen 
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2.088.951,39 Euro) wird festgestellt.

 c) Dem Bürgermeister wird aufgrund der Prüfungsbescheinigung der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  Schleicher & Dr. jur. Robertz,  Aachen,  vom  
05. Juni 2013 Entlastung erteilt.

Der Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 
einschließlich Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ist dem Original dieser 
Niederschrift als Anlage beigefügt.“

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen: 
Bäderbetrieb - Jahresabschluss 2012







Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kommunalwirtschaft und 
Liegenschaften Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 20/261/2013
öffentlich

29.05.2013
Amt 20 Darina Esser

Feststellung des Jahresabschlusses 2012 des Verkehrsbetriebes der 
Stadt Erkelenz
Beratungsfolge:
Datum Gremium

10.07.2013 Hauptausschuss
17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Die Stadt Erkelenz hat auf dem Teileigentumsgrundstück in der Hermann-Josef-
Gormanns-Straße eine Tiefgarage errichten lassen und betreibt diese seit April 1997. 
Der Betrieb einer öffentlichen Tiefgarage ist als wirtschaftlich selbständige Tätigkeit 
anzusehen, die nach dem Körperschaftsteuergesetz und den Körperschaft-
steuerrichtlinien einen Betrieb gewerblicher Art bildet. Für diesen Betrieb 
gewerblicher Art ist eine Gewinnermittlung mittels Bestandsvergleich (§ 5 EstG) 
durchzuführen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft Schleicher & Dr. 
jur. Robertz hat nunmehr den Jahresabschluss des Verkehrsbetriebes der Stadt 
Erkelenz zum 31. Dezember 2012 aufgestellt. Die Prüfungsgesellschaft hat unter 
dem 15. April 2013 nachstehend genannte Prüfungsbescheinigung erteilt:

„Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung – des Verkehrsbetriebes der Stadt Erkelenz 
Betrieb gewerblicher Art für das Geschäftsjahr vom 01.Januar 2012 bis 31. 
Dezember 2012 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
der einschlägigen Bestimmungen des Gemeinderechts erstellt. Grundlage für die 
Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus 
vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, 
wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die 
Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den einschlägigen 
Bestimmungen des Gemeinderechts liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter der Gesellschaft.
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Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die 
Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die 
Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der 
Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Würdigung der Plausibilität der uns 
vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht 
mitgewirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen 
vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht 
ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die 
gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser 
Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen."

Allen Ratsherren ist eine Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. 
Dezember 2012 als PDF-Datei zur Verfügung gestellt worden.

Nachstehend sind die Bilanzposten in ihrer Entwicklung vom 31. Dezember 2011 
zum 31. Dezember 2012 dargestellt.

Jahres-
abschluss

31. 12. 2011
Euro

Jahres-
abschluss

31. 12. 2012
Euro

+ / -

Euro
Aktiva

A. Anlagevermögen

Grundstücke und Bauten 326.616,42 310.698,37 - 15.918,05
Techn. Anlagen und Maschinen 9.302,50 0,00 - 9.302,50

B. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       1.798,17 62,24     - 1.735,93

337.717,09 310.760,61 - 26.956,48

Passiva

A. Eigenkapital

Widmungskapital 184.914,98 184.914,98 0,00
Gewinnvortrag 156.815,36 135.963,74 - 20.851,62
Jahresfehlbetrag - 20.851,62 - 15.678,95   5.172,67

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 2.000,00 2.000,00  0,00

C. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 1.997,61 954,90 - 1.042,71
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz 12.840,76 2.605,94 - 10.234,82
Sonstige Verbindlichkeiten            0,00           0,00           0,00

337.717,09 310.760,61 - 26.956,48
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Der Jahresfehlbetrag 2012 beträgt 15.678,95 Euro.

Die Verwaltung schlägt vor, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 fest-
zustellen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„a) Die Bilanz des Verkehrsbetriebes der Stadt Erkelenz per 31. Dezember 2012, 

abschließend in Aktiva und Passiva  mit 310.760,61 Euro wird festgestellt.

b) Die Gewinn- und Verlustrechnung des Verkehrsbetriebes der Stadt Erkelenz 
per 31. Dezember 2012, abschließend mit einem Jahresfehlbetrag von 
15.678,95 Euro (Erträge 32.368,49 Euro, Aufwendungen 48.047,44 Euro), 
wird festgestellt.

c) Dem Bürgermeister wird aufgrund der Prüfungsbescheinigung der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schleicher & Dr. jur. Robertz, Aachen, vom 
15. April 2013 für das Jahr 2012 Entlastung erteilt.

Der Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 
einschließlich Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ist dem Original dieser 
Niederschrift als Anlage beigefügt.“

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
Verkehrsbetrieb – Jahresabschluss 2012







Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kommunalwirtschaft und 
Liegenschaften Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 20/262/2013
öffentlich

20.06.2013
Amt 20 Clemens Venedey

Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur 
Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen in der Zeit vom 06.04.2013 bis 20.06.2013
Beratungsfolge:
Datum Gremium

10.07.2013 Hauptausschuss
17.07.2013 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Den Ausschussmitgliedern ist eine Übersicht über die hier zu behandelnden über- 
und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zugegangen, auf die 
verwiesen wird.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„Von den in der Zeit vom 06.04.2013 – 20.06.2013 getroffenen Entscheidungen des 
Kämmerers zur Leistung von außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
gemäß § 83 (1) GO NRW wird Kenntnis genommen.“

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
Kenntnisgabe der von Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in der Zeit vom 06.04.2013 -  
20.06.2013.



 

 Anlage zur Tagesordnung der Sitzung des Hauptausschusses am 10.07.2013 
 
Anlage zur Tagesordnung der Sitzung des Rates am 17.07.2013 
 
 
 
 
A. Öffentliche Sitzung 
 
 

Haushaltswirtschaftliche Angelegenheiten 
 
Zustimmung zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen gemäß § 83 (2) GO NRW sowie von erheblichen über- und 
außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 (1) GO NRW. 
 
Soweit zustimmungsbedürftige Geschäftsvorfälle vorliegen, werden diese zusammen 
mit den Sitzungsvorlagen zugesandt. 
 

Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von 
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in der Zeit vom  
06.04.2013 - 20.06.2013 
 

 
Lfd. 
Nr. 

Produktsach- bzw. 
Investitionskonto 

Bezeichnung Ansatz 
Euro 

Mehr 
Euro 

Tag der 
Zustimmung 

 
 

Haushaltsjahr 2012 - Jahresabschlussbuchungen - 
 
 
1 120101 547145 Verl. a. d. Ver. von Straßennetz 

(Wege,Plätze, Verkehrsl.) - Straßen, 
Wege, Plätze, Brücken und Tunnel - 

0,00 49.178,80 11.04.2013 

Im Laufe des Haushaltsjahres 2012 wurden städt. Straßen neu gebaut. Die Restwerte der Altanlagen werden über das 
Konto 547145 als Verluste ausgebucht. 

 
Deckung: Mehrerträge beim Produktsachkonto:   
 160100 403100  Vergnügungssteuer  

  - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 
 

49.178,80 
 

EUR 
 
 
2 021500 547176 Verl. a. d. Abgang von Fahrzeugen 

- Gefahrenabwehr und  
  Gefahrenvorbeugung - 

0,00 241.361,79 11.04.2013 

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 musste der Verlust aus dem Abgang eines Feuerwehrfahrzeuges gebucht 
werden. Dieser Aufwand war nicht vorhersehbar. 

 
Deckung: Mehrerträge bei den Produktsachkonten:   
 

021500 416100 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuweisungen 
   - Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung - 

 

186.000,00 

 

EUR 
  

160100 403100  Vergnügungssteuer  
   - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 

 
 

55.361,79 

 
 

EUR 

 insgesamt 241.361,79 EUR 
 
 
3 130500 547500 

 
Zuführungen zu sonstigen Rück-
stellungen -Friedhöfe -Kriegsgräber- 

0,00 11.624,48 23.04.2013 

 
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 wird die Rückstellung - Friedhöfe - Kriegsgräber um 11.624,48 € erhöht. 
 
 
Deckung: Einsparung beim Produktsachkonto:    
 130500 522125 - Aufwendungen für Grabbereitungen - Friedhöfe - 11.624,48 EUR 



 
 

 
Lfd. 
Nr. 

Produktsach- bzw. 
Investitionskonto 

Bezeichnung Ansatz 
Euro 

Mehr 
Euro 

Tag der 
Zustimmung 

 
 
4 010900 749910 Umsatzsteuer Zahllast 

- Finanzmanagement und          
  Rechnungswesen - 
 

0,00 14.370,86 23.04.2013 

Im Haushaltsjahr 2012 ist beim Produkt 010900 eine „Umsatzsteuer-Zahllast“ angefallen. Eine Mittelübertragung in 
entsprechender Höhe musste durchgeführt werden. 

 
Deckung: Einsparung beim Produktsachkonto:   
 160100 605100  Leistung nach dem Familienleistungsausgleich   
    - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 14.370,86 EUR 

 
 
 
 

Erkelenz, den 20.06.2013 
 
 
 
 

Norbert Schmitz 
Stadtkämmerer 
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